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Die große Weſtoffenſive
Die Engländer in die alten Somme- Stellungen

zurückgeworſen
Berlin, 25. März. Die große Weſtoffenſive gegen

die Kriegsverlängerer iſt in Fluß geblieben. Ohne Pauſe
folgt ein Großkampftag dem anderen. Die bis zu den unterſten
Stellen geſchulte deutſche Führung braucht keine Zeit auf die Ein
holung neuer Befehle zu verſchwenden. Jeder kennt ſeine Auf-
gabe. Die engliſchen ſtarren Stoßangriffe in Flandern hatten als
immer wiederkehrendes Vorſpiel ein tagelanges Trommelfener.
Erſt dann wurde wenn auch vergeblich mit Uebermacht
gegen die unerſchütterliche deutſche Front angerannt. Konnte die
engliſche Führung bei ihren Offenſiven keine ſtrategiſchen Erfolge
erzielen, ſo hat ſie in der n erſt recht gänzlich verſagt.
Schon ſind zwiſchen Ancre und Somme die britiſchen Diviſfionen auf jene Stellungen zurück
geworfen, die ſie zu Beginn der großen Somme-
ſchlacht von 1916 inne hatten. Sie erreichten ſie ſchneller
als ſie ſelbſt die gleiche Entfernung in kampfloſem Vormarſch
nach der hiſtoriſchen Frontverkürzung Hindenburgs zurücklegen
konnten. Die Beute, auch an Geſchützen, wächſt dauernd.

Die deutſchen Sturmbataillone
Berlin, 25. März. Die deutſchen Sturmbataillone haben ſich wie ſtets, ſo auch in der letzten Schlacht

überall hervorragend bewährt. Südlich Savy fuhren
die Haubitzen eines ſolchen Bataillons bis auf 350 Meter vom
Feinde, ja ſogar vor der eigenen Infanterie auf und ſchoſſen den
Gegner aus ſeinen Stellungen heraus, Glänzend war der Schneid
der Sturmtrupps unter perſönlicher Führung oft bewährter Kom
mandeure. Oberleutnant Schneider, ein in vielen Kämpfen
erprobter Offizier, fiel an der Spitze ſeiner Leute, nachdem er
perſönlich mehrere Machinengewehre mit Handgranaten nieder-
gekümpft hatte. Zwei weitere Sturmtruppoffiziere, die perſönlich
ein feindliches Maſchinengewehr ſtürmten, kamen bis auf drei
Schritt heran und wurden dann verwundet. Die Stimmung
der am Angriff beteiligten Truppen iſt glän zen d. Obwohl
drei Tage ohne Schlaf, läßt Siegesfreude ſie alle Strapazen ver
geſſen. Die Verpflegung aus unſerer engliſchen
Bewte iſt vortrefflich. Ueberall finden die deutſchenTruppen Tabak, Zigaretten, Konſerven und andere hochwill
kommene Dinge.

Unſere Tanks
Berlin, 25. März. Den ſüdößlich Quentin

kämpfenden deutſchen Diviſionen waren Tanks zu
geteilt. Die deutſchen Sturmfahrzeuge haben ſich glän
zend bewährt. Jhre Schnelligkeit und Bewesglichkeit wird
überall gerühmt. Sämtliche eingeſetzten Wagen kehrten unver-
ſehrt aus dem Kampf zurück. Jhrem Eingreifen iſt es haupt
ſächlich mit zu danken, daß der zähe Widerſtand des Feindes, be
ſonders der engliſchen Maſchinengewehrneſter ſchnell und leicht
gebrochen wurde. Die Beſatzung einer im Tal bei Urvillers ge
legenen Betonkaſerne wurde durch die Tanks ſofort überwältigt.

Die Beſchießung von Paris
Paris, 24. März. (Havas.) Die Pariſer „Liberté“

meldet: Jn militäriſchen Kreiſen glaubt man, daß es zwei
weittragende Geſchütze desſelben Kalibers gibt, die auf
Paris ſchießen. Das letzte Geſchoß auf Paris fiel um 11 Uhr
52 Minuten nieder. Der „Jntrenſiigegant“ erklärt: Nach
den Berichten aus dem ſtädtiſchen Laboratorium ſteigt das Ge-
ſchoß, das auf Paris abgeſchoſſen wurde, 35 Kilometer hoch.
Die Regierung beſchloß, daß im Falle des Bombardements auf
Paris durch weittragende deutſche Geſchütze das öffentliche Leben
fortgeſetzt werden ſoll, ebenſo wie der Verwaſtungs- und öffent
liche Dienſt. Die Züge, Untergrund- und Straßenbahn werden
normal weiterverkehren. Jedoch ſoll die Bevölkerung durch
Trommel- und Pfeifenſignale benachrichtigt werden. Anſamm-
lungen auf öffentlichen Plätzen ſind verboten. Um 3 Uhr 20 Min.
wurde durch die Feuerwehr und die Kirchenslocken alarmiert.
Da die Bevölkerung das Signal nicht erwartet hatte, ſo waren
in Anbetracht des beliebten Sonntagsſpazierganges die Boufe-
vards ſtark bevölkert. Jn den erſten Morgenſtunden befuchten
Clemencegau und Albert Favre die Orte, wo die Geſchoſſe
eingeſchlagen waren, begrüßten die Opfer und ſprachen den Ver
wurdeten Mut zu.

Bern, 25. März. Die ſozialfſſtiſche Preſſe richtet ſehr
ſcharfe Angriffe gegen Clémenceau, der durch
die widerſprechenden Maßnahmen anläßlich der Be
ſchießung von Paris und durch die widerſprechen
den amtlichen Berichte die Bevölkerung mehr beunruhigt
babe, als die deutſchen Geſchoſſe. Die Bevölkerung brauche
Wahrheit. Hoffentlich werde Clémenceau Aufklärung geben,
damit man nicht bedanern müſſe, daß er am Ruder ſei.

Die franzöſiſchen Blätter ſind mit Kommentaren und
Nachrichten über die Beſchießung von Paris an-
gefüllt. Den Zeitungen find folgende Einzelheiten zu ent-
nehmen:

Am Sonnabend fielen 24, am Sonntag vormittag 19 Gra-
naten in die Stadt. Ein Stadtviertel wurde beſondere
ſchwer betroffen, ja, je mehr man ſich dieſer Gefahrzone
näherſe, deſto mehr änderte ſich das Bild der Stadt, die in der
Gefahrzone ſelbſt ganz ausgeſtorben iſt. Die Untergrundbahnen
in 19. und 209. Aerondiſſement verkehren nicht mehr bis zur

KRbend- Ausgabe

Der Bericht des Großen Hhauptquartiers
Großes Haupiquartier, 26. März.

Weſtlicher Kriegsſchauplatz

Jm Weitergang der „Großen Schlacht“ in Frank
reich haben unſere Truppen geſtern neue Erfolge er
rungen. Aus Flandern und Jtalien herangeführte
engliſche Diviſionen und Franzoſen warfen ſich ihnen in
verzweifelten Angriffen entgegen. Sie wurden geſchlagen!

Die Armeen der Generale v. Below (Otto) und von
der Marwitz haben in heißem, wechſelvollem Kampf
Ervillers endgültig behauptet und im Vordringen
auf Achiet-le-Grand die Dörfer Bihncourt,
Biefvillers und Grevillers genommen. Sie er
vberten Jrlet und Miraumont und haben dort die
Ancre überſchritten. Von Albert aus griffen
neun herangeführte engliſche Kräfte in breiter Front heftig
an. Jn erbittertem Ringen wurde der Feind zurückge-
worfen; wir haben die Straße Bapaume- Albert bei
Courcelette und Pozières überſchritten

Südlich von Peronne hat General v. Hofacker den
Uebergang über die Somme erzwungen und die in der
Sommeſchlacht 1916 heiß umſtrittene Höhe von Maiſonette,
ſowie die Dörfer Viaches und Barleunx erſtürmt.
Starke feindliche Gegenangriſffe verbluteten vor unſeren
Linien.

Die Armee des Generals v. Hutier hat in harten
Kämpfen den Feind bei Marchelepot und Hattencourt über
die Bahn Peronne--Roye zurückgeworfen. Franzoſen und
Engländern wurde der zäh verteidigte Eptalon entriſſen.
Von Noyon herangeführte franzöſiſche Diviſionen wurden
bei Freniches vnd Bethancourt geſchlagen.
Buſſy wurde genommen. Wir ſtehen auf den
Höhen nördlich von Novon.

An den errungenen Erfolgen haben unſere Nachrichten-
truppen hervorragenden Anteil. Jn unermüdlicher Arbeit
ermöglichten ſie das Zuſammenwirken der nebeneinander
fechtenden Verbände und gaben der Führung die Sicherheit,
die Schlacht in die gewollten Bahnen zu lenken

Eiſenbahntruppen, die erſt den gewaltigen Aufmarſch
vor Beginn des Kampfes reibungslos vollführten und jetzt
den Verkehr hinter der Front bewältigen, arbeiten raſtlos
an der Wiederherſtellung zerſtörter Bahnen.

Seit Beginn der Schlacht wurden 93 feindliche
Flugzeuge und ſechs Feſſelballone abge
ſchoſſen. Rittmeiſter Freiherr v. Richthofen errang
ſeinen 67. und 68., Leutnant Bongartz ſeinen 32., Ober
leutnant Loerz er ſeinen 24., Feldwebel Baeuner ſeinen
23., Leutnant Kroll ſeinen 22. und Leutnant Thuy
ſeinen 20. Luftſieg.

Die Beute an Geſchützen iſt auf 963 ge
ſtieg en. Mehr als 100 Panzerwagen liegen in
den eroberten Stellungen. 8

An der übrigen Weſtfront dauerten Artilleriekämpfe an,
die ſich an der lothringiſchen Front zu größerer Stärke
ſteigerten.

Wir ſetzten die
Paris fort.

Von den anderen Kriegsſchanuplätzen nichts neues.

Der Erſte Generalquarkiermeiſter.
Ludendorff.
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Endſtation. Gegen die Verbreiter von Liſten über die Einſchlag-
ſtellen wird ſehr ſcharf vorgegangen. Viele Verha ft ungen
wurden vorgenommen Die Blätter beſtätigen, daß die deut
ſchen Flugzeuge am Samstag Morgen das Feuer ge,
leitet haben. Die Zeitungen weiſen zahlreiche Zenſur
lücken auf.

Eigene Geſchäftsſtelle
Bernburgerſtraße 30. Fernſprecher Amt

Verlag und Druck von Otto Thiele. Halle- Saale.

Große Erfolge weſtlich von
in Berlin und Berliner Schriftleitung

Kurfürſt Nr. 6290.
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Peronne
Der erſte Abrechnungsſieg

gegen England
Mit Hohn und Spott hatten die engliſchen Machthaber

die deutſche Friedensbereitſchaft beantwortet. Unbelehrbar
und ſtarrſinnig hofften ſie, und mit ihnen die Franzoſen,
im letzten ſchwerſten Ringen des Weltkrieges auf den End
ſieg der Entente. Nun iſt dieſes ſchwerſte Ringen, von
dem wir annehmen dürfen, daß es die Entſcheidung bringt,
entbrannt. Freilich, wer die Zähigkeit und den Hochmut
Altenglands kennt, wird nicht erwarten können, daß die
engliſche Front ähnlich, wie die italieniſche am Jſonzo und
in den Dolomiten, in fünf Tagen zuſammenbricht und daß
die Zahl der Gefangenen in kurzer Zeit ebenſo wie bei
jener nach Hunderttauſenden beziffert werden muß. Nur
durch wiederholte wuchtige Schläge, nur in einer ganzen
Reihe von ſiegreichen Schlachten wird unſere Heerführung
den trutzigen Stiernacken des Angelſachſentums zerbrechen.
Die Engländer ſind auch in dieſer Beziehung keine
Jtaliener.

Trotzdem nehmen wir den erſten großen Abrechnungs-
ſieg, der die ſchwerſte Niederlage bedentet, die England im
Laufe ſeiner Geſchichte erlitt, mit großer Freude und tief
empfundener Genugtuung auf. Jn drei Tagen
haben die deutſchen Truppen drei ſtarke,
linienreiche Stellungen geftürmt. Vergleiche
mit den Offenſivergebniſſen, die die Weſtmächte während
des vorigen Jahres bei Arras und bei Ypern, am Damen
wege, in der Champagne und bei Verdun erzielt haben,
drängen ſich unwillkürlich auf. Sie brauchten jedesmal
ein Trommelfeuer von acht Tagen, wir begnügten uns mit
einem Vulkanausbruche von ſechs Stunden. Jhre An
griffsbreite betrug nur höchſtens 40 Kilometer, die
unſerige iſt doppelt ſo groß. Jhre Gefangenenziffer
belief ſich nach vier Tagen auf kaum 10 000, was wir bis
her gefangen zurückgeführt haben, erreichte in der gleichen
Zeit über 45 000 Mann. Jh r Raumgewinn brachte ſie in
vielen Wochen nur ſehr allmählich ganze ſieben Kilometer
nach vorn, unſere Tapferen ſind in drei Tagen mehr als
viermal ſo tief in die Front des Feindes eingebrochen.
Hoch klingt das Lied vom braven Heer. Führer
und Streiter, alle Waffengattungen haben ihr Beſtes ge
geben, um den Sieg zu erringen. An die bekannten Namen
reihen ſich neue Namen, die nun mit einem Schlage be-
rühmt wurden. Wenn wir die Sieger in der großen
Schlacht bei Monchy, Cambrai, St. Quentin und La Fère
rühmend nennen, dürfen wir neben Otto von Below, der
in Kurland, Mazedonien und am Jſonzo ſo glorreich ge
fochten hat, neben v. d. Marwitz, der ſeinerzeit den Vor-
marſch durch Belgien ſo umſichtig verſchleierte, in Wol-
hynien Schildwacht hielt und bei Cembrai im vorigen
Herbſte den Sieg errang, neben Kathen, dem Sieger von
Oeſel, neben Hutier, dem Befreier Rigas, neben Conta,
dem Löwen von Oſtgalizien, die Generale v. Gontard,
v. Lüttwitz, v. Oettinger, v. Webern und v. Gayl nicht ver
geſſen. Vor allem aber gebührt heißer Dank unſerem
HKindenburg und Ludendorff, die ſo meiſterhaft und ge
beimnisvoll dieſe Frühlingsſchlacht vorbereitet und geleitet
haben. Unter überraſchend geringen Verluſten
haben unſere Truppen vor der Siegfriedſtellung innerhalb
des Gebietes, deſſen Räumung genau vor einem Jahre
vollendet wurde, die engliſche 3. und 5. Armee und Teile
der eiligſt herangeführten franzöſiſch- amerikaniſchen Re
ſerven geſchlagen. Peronne, Ham, Chauny ſind genommen.
Aber ohne Unterbrechung ſetzt ſich das gewal-
tige Ringen fort. Die zweite Schlacht hat ver-
heißungsvoll begonnen. Bapaume, Combles, Nesle,
Guiscard liegen bereits hinter unſerer Angriffslinie. Der
Durchbruch iſt erzwungen, der Bewegungskrieg in vollem
Gange. Die zerfallenen Schützengräben der Sommeſchlacht
bieten keine Aufnahmeſtellung. Aengſtlich muß der ge
ſchlagene Feind darauf Bedacht nehmen, daß ihm die Flügel
nicht abreißen.

Fragen über Fragen drängen ſich auf. Ob die ge
ſchlagenen Reſerven zu der Manövrierarmee des Generals
Foch gehörten? Ob die angrenzenden Frontabſchnitte mit-
telbar erſchüttert worden ſind? Ob auch im franzöſiſchen
Befehlsgebiete eigene oder feindliche Angriffe ſehr bald in
die Erſcheinung trelen werden? Wir enthalten uns jeder
Beantwortung. Weiter als die Reichweite der wunderbaren
Ferngeſchütze, mit denen wir, wie die Franzoſen behaupten,
auf 120 Kilometer Entfernung die Feſtung Paris be-
ſchießen, reicht der Weitblick unſerer Oberſten Heeresleitung.
Das Gottesgericht, deſſen Werkzeug ſie iſt, wird ſeinen un-
aufhal ſamen Gang nehmen. Mit den franzöſiſchen Orten
und Städten, die der Engländer auf ſeinem Rückzuge ver-
brennt, zerſtieben auch ſeine Hoffnungen auf den Endſieg
in Rauch und Aſche. Er hat es ſo gewollt.
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St. Quentin

Berlin, 25. März. St. Ouentin, ein einſt blühendes
reundliches Städtchen mit viel Künſtleriſchem, war, ſo
ange noch die Franzoſen davor lagen, obſchon ſchwer mit

genommen, doch noch wiederherſtellungsfähig. Seit Weih-
nachten haben es die Engländer ſchonungsloſer beſchoſſen.
Die Deutſchen ſind davon unberührt geblieben. Sie ſchützten
ſich in Kellern und Unterſtänden, die gegen jedes Kaliber
bombenſicher waren. Die letzte engliſche Beſchießung gab
der Stadt den Todesſtoß. Die Kathedrale iſt nunmehr ein
Rumpf, das Rathaus iſt beſchädigt. Jetzt iſt kein Haus
mehr heil. Die ſchönen Bäume der Boulevards ſind ge
borſten. Am Nachmittage des 21. März fielen nur noch
ganz vereinzelt weittragende feindliche Geſchoſſe in die
Stadt, dann war ſie frei. Schwere und ſchwerſte Kaliber
von Geſchützen in und um St. Quentin verfolgten den
weichenden Feind mit Feuer. Durch St. Ouentin ziehen
Schützengräben und Drahtverhaue. an Straßen
kreuzungen ſind in Betonklötze Maſchinen-
gewehrneſter eingebaut, die jedoch nicht aus
genützt werden konnten, da der Feind nie nach Quentin
eindringen konnte. Noch während die Stadt unter eng
liſchem Feuer lag, durchzogen ſie die dem Feinde folgenden
deutſchen Truppen und Kolonnen. Trotz zerwühlter
Straßen wickelte ſich alles in muſterhafter Ordnung ab.
Die Organiſation ſetzte ſofort ein. Ungeheure Spreng-
trichter werden zugeſchüttet. Straßenbaukolonnen arbeiten
fieberhaft, damit der Nachſchub nicht ſtocke. Die Bahnen
werden wiederhergeſtellt. Von feindlichen Fliegern iſt
nichts zu ſehen. Statt deſſen werfen häufig deutſche Jn-
fanterieflieger mit ſtaunenswerter Sicherheit Meldungen an
weithin ſichtbaren Wimpeln auf den Rathausplatz. Schon
füllen Kolonnen unverwundeter Engländer einzelne
Straßenzüge, während vielen Verwundeten im ſtark zer-
ſchoſſenen Lyzeum die erſte ärztliche Hilfe wird. Die Eng
länder ſind erſtaunt und dankbar für die ſorgſame ärztliche
Verſorgung und wollen nichts mehr vom Krieg wiſſen.

Begeiſterte patriotiſche Kundgebungen

in Spanien
Madrid, 23. März. (Meldung des Wiener K. K.

TelegraphenKorreſpondenz-Burcaus.) Die unerwartete
Löſung der Kabinettskriſe hat Publikum und
Preſſe mit größter Genugtuung erfüllt. Jm Laufe des
geſtrigen Tages fanden wiederholt unter Beteiligung aller
Bevölkerungsklaſſen ohne Unterſchied der politiſchen Partci-
ſtellung Straßenkundgebungen ſtatt, bei denen
Militär und Bevölkerung in begeiſterten Hoch rufen auf
Spanien, König Alfons, Maura ſowie die
übrigen Miniſter ihrer Befriedigung Ausdruck
gaben. Vor dem Königsſchloſſe verſammelte ſich vor
mittags eine vieltauſendköpfige Menſchenmenge, die dem
auf dem Balkon erſchienenen König begeiſterte
Huldigungen darbrachte. Als der Monarch gegen
Mittag im Auto die Puerto del Sol kreuzte, kannte der
Jubel keine Grenzen. Das Auto wurde von der Volks
menge angehalten, die dem König ſtürmiſch huldigte. Der
König wurde ſodann in wahrem Triumphzuge von dem
jubelnden Volke bis zum Königsſchloſſe begleitet. Am
Nachmittage ſtellte ſich die neue Regierung dem
Parlamente vor. Sie fand in beiden Kammern die
gleiche begeiſterte Anfnahme. Beim Betreten des Sitzungs-
ſaales wurden die Mitglieder der Regierung von den An
weſenden mit brauſendem Beifall begrüßt. Jn
einer kurzen RNede, wiederholt durch Beifallsſtürme unter-
brochen, gab Maura das Regierungsprogramm bekannt,
das ſich auf die bereits gemeldeten Punkte beſchränkt. Die
vor dem Parlament verſammelte Volksmenge begrüßte den
Miniſterpräſidenten ſowie die anderen Miniſter in wärmſter
Weiſe. Gegen Abend wiederholten ſich die patriotiſchen
Straßenkundgebungen.

Wieder 21000 Tonnen verſenkt
Berlin, 25. März. (Amtlich.) Unſere Unterſeebote haben auf dem r lihen

platz
21000 Br. -Neg. To.

feindlichen Handelsſchiffsraumes vernichtet. Die Erfolge
wurden vorwiegend an der engliſchen Oſtküſte bei
beſonders ſtarker feindlicher Gegenwirkung erzielt. Unter
den verſenkten Schiffen waren zwei größere engliſche tief
beladene Dampfer. Ein großer tiefbeladener, zur Täu
ſchung unſerer Unterſeboote über das ganze Schiff bunt be
malter Dampſer wurde aus ſtark geſichertem Geleitzug
heransgeſchoſſen. Den Hauptteil an dieſen Erfolgen hat
Oberleutnant zur See Menzel.

Der Chef des Admiralſtabes der Marine.

Die Verhandlungen mit Numänien
Bukareſt, 26. März. Die wichtigſten politiſchen,

territorialen und militäriſchen Beſtimmungen
des Friedensvertrages mit Rumänien ſind heute
um 4 Uhr morgens paragraphiert worden. Ebenſo wurde
ein umfangreicher rechtspolitiſcher Zuſatzvertrag para
graphiert und die Grundlage eines Abkommens über die
Erdölfrage unterſchrieben. Die übrigen wirtſchaft
lichen Fragen werden in Kommiſſonsberatungen
weiter behandelt. Einer Verabredung mit den rumäniſchen
Delegierten entſprechend, wird das geſamte Vertrags
werk nach ſeiner Fertigſtellung gleichzeitig unterzeichnet
und veröffentlicht werden.

Anfruhr in Griechenland
BVerlin, 25. März. Aus verläßlicher Quelle verlautet, daß

in Athen, Patras, Pyrgos und Korinth Aufſtände ſtatt
gefunden haben. Die griechiſchen Truppen weigerten ſich, auf die
Menge zu ſchießen. Dagegen machten Engländer und Franzoſen
von der Waffe Gebrauch. Es heißt, daß dabei auch eine größere
Anzahl Franzoſen ums Leben gekommen ſei. Der ganze Pelo
ponnes iſt in Aufruhr.

Die Demobiliſation der Schwarzmeerflotte
Kiew, 24. März. Ein Vefehl des Kriegsminiſters der

ukrainiſchen Volksrepublik ordnet die Demobiliſation der
Schwa rzmweerflotte an und verbietet die eigenmächtige
Organiſation von Truppenteilen. Das Syſtem der Vor
geſetztenwahl wird abgeſchafft und die Soldaten
komitees aufgelöſt,

Die Lebensmittelnöte der Allſierten
Paris, 26. März. Havas.) Der BVerpflepungsminiſter

Voret eröffnete die erſte interalliierte wiſſenſchaftliche Be
ſprechung über die Lebensmittelverſorgung, an
welcher Sachverſtändige aus England, den Vereinigten
Staaten, Frankreich und Jtalien teilnehmen. Boret
erklärte, die letzte Miniſter konferenz der Alliierten
in London habe beſchloſſen, eine Vereinigung ins Leben zu
rufen, welche die Bedingungen ſtudieren ſoll, die geſtatten
würden, einen möglichſt großen Vorteil aus den ſehr be
grenzten Lebensmittel quellen zu ziehen, über welche
die Alliierten verfügen, und eine angemeſſene Verteilung herbei
zuführen, die den Bedürfniſſen aller entſpräche.

Der König von England an Haig
London, 24. März. Der König richtete folgendes

Telegramm an den Feldmarſchall Ha i g: Jch kann Jhnen
verſichern, daß die Tapferkeit, der Mut und die Aufopfe-
rung, mit der die Truppen unter ihrem Befehl dem an Zahl
weit überlegenen Feind ſo heroiſchen Widerſtand leiſteten,
von mir und meinem Volke voll gewürdigt werden. Das
Reich vertrant mit Ruhe und Zuverſicht auf ſeine Sol
daten. Möge Gott ſie ſegnen und ſie für dieſe Zeit der
Prüfung ſtärken.

Der amerikaniſche Schiffsra um
New York, 23. März. (Reuter.) „New- Yorkmeldet aus Waſhington: Trotz der e if T7

ſenkungen durch deutſche U-Boote
Ausſichten des amerikaniſchen Schiffs-
raumes für dieſes Jahr als befriedigend betrachtet. Der
amerikaniſche Schiffsbau wird aus verſchiedenen Quell
ergänzt werden. Außer dem faſt 500 000 Tonnen betrag m
den holländiſchen Schiffsraum, der ſofort
Dienſt geſtellt werden wird, gewährt ein vorübergehendes
Abkommen mit Schweden die Charterung von
250 000 Tonnen, in die ſich England und die Vereinigte
Staaten teilen. Davon ſollen 100 000 Tonnen in der
Kriegszone verwandt werden. Nach dem Abkom me n
mit Norwegen übernehmen die Vereinigten Staaten
600 000 Tonnen norwegiſchen Schiffsraum. Ein Teil da
von iſt bereits gechartert. Alle dieſe Schiffe dürfen in der
Kriegszone verwandt werden. Die Verhandlungen über
japaniſchen Schiffsraum ſind noch nicht abge-
ſchloſſen.

Die amerikaniſchen Polen an der Weſtfront
Warſchau, 25. März. Die „Lemberger

Poranna“ erfährt aus Amſterdam, daß in Bordegu x der
erſte Transport des in Amerika aufgeſtell-
ten polniſchen Heeres anlangte; an der Spitze
r ten Abteilung ſtehe Leutnant Fürſt Pontg.
owskt.
Mißſtimmung gegen die Engländer in Perſien

Stockholm, 21. März. Aus Teheran wird gemeldet
die Mißſtimmung gegen die Engländer habe
wegen ihrer ſtändigen Verſtöße gegen die perſiſche Neu
tralität in weiteren Teilen des Landes derartig zuge
nommen, daß es z. B. in Kermanſchah zu offenen Aus
ſchreitungen gegen Beamte gekommen ſei, die im
Ruf der Englandfreundlichkeit ſtanden. Die Volkshbe-
wegung halte einen ſo bedrohlichen Charakter ange
nommen. daß der engliſche Konſul es für ratſam ge
halten hat, Kermanſchah fluchtartig zu ver
laſſen und ſich nach Kasr-i-Schirin zu begeben, wo er
ſich im Schutze der britiſchen Truppen in Sicherheit fühlt

Prinz Anguſt Wilhelm zum Landrat befördert
Berlin, 26. März. Prinz Auguſt Wilhbelm,

der ſeine Ausbildung im Hivildienſt an den Potsdamer
Gerichten begonnen und beim Landratsamt in Nauen fort-
geſetzt hat, iſt, wie das „B. T.“ hört, zum Landrat be
fördert worden und ſoll mit der Vertretung der Geſchäfte
des Kreiſes Ruvppin betraut werden.

Deutſche Hochſchullehrer in Sofiag
Sofia, 26. März. Meldung der Bulgariſchen Tele

graphen-Agenteur.) Die deutſchen Hochſchul-
lehrer Binding, Koeſter, Finke, Nernſt,
Jmmiſch und Erhard, die auf Einladung des Schrift-
ſteller- und Gelehrtenbundes im Laufe der Woche Vor
träge halten werden, kamen heute früh aus Mazedonien
hier an und wurden auf dem Bahnhof durch den Bundes-
ausſchuß und mehrere ihrer ehemaligen Schüler empfangen.,
Um vier Uhr nachmittags wird Profeſſor Bin ding im
Saale des Militärklubs über ſtaatsrechtliche Eigentümlich
keiten Deutſchlands ſprechen.

Grenzſperren
Bern, 25. März. Die franzöſiſche Grenze

wird von heute abend 6 Uhr ab neuerdings geſperrt.
Bern, 25. März. Die italieniſche Grenze iß

ſeit heute abend 6 Uhr auf unbeſtimmte Zeit ge
ſchloſſen.

Bern, 25. März. Der Warenverkehr über die
italieniſche Grenze wird in beſchränktem Maße aufrecht
erhalten bleiben.
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Kultur, Völker und Raſſen Europas

im Beginn der Geſchichte
Letzter Vortrag von Dir. Dr. Hahne

im Verein für Vorgeſchichte in Halle

Mit den Geſchehniſſen der Völkerwanderung tritt Mittel
und Nordeuropa ins dämmernde Licht früheſter eigener Ge
ſchichte. m Norden: vom Rhein bis zur Weichſel, vom
Nordmeer bis zur Donau reines Germanentkum mit geringen
Schattierungen infolge alter völkiſcher Unterſchichten von
früheren Verteilungen der Länder an im weſentlichen indo

maniſche Menſchen. Jm Weſten keltiſche Miſchungem, im
hohen Norden und Nordoſten finniſche und öſtliche Beſtandteile
(Ugrier), an den Seeküſten eine urglte Einſickerung von raſſiſch
nicht erkennbaver, vielleicht vor-indogermaniſcher weſteuro-
pätſcher Art, im Oſten aus ſüdöſtlichen Quellen andringend
die Vorboten der flaviſchen Flut: Jndogermanen, aber längſt in
der Berührung mit Aſien raſſiſch, geiſtig und kulturell auf
andere Bahnen gebracht, im weſentlichen als Viehzüchter bebend,
wohl nie von gleichſtrebenden mächtigen Nachbarn gedrängt und
ſo cuch nicht zu hoeldiſcher Lebensgeſinnung gekommen. Jm
Sädoſten andere Bruchteile ähnlicher und reinerer aſiati-
ſcher Stammesgruppen, dann das Völßergewirr Oſtroms in
der von jeher brodelnden Oſteche Europas am Mittelmeer
nördlich und ſüdlich der Alpen und weiter zumSädweſten Keltenvölker mit uralten vorkeltiſchen Grurdſchichton,
römiſchen Ueberſchichten und germaniſchen Anflügen. Jm
Weſten feit einigen Jahrhunderten v. Chr. vor allem das
Seltiſch-ermaniſche Miſchvolk der Velgen. Auf den briti-
ſchen Inſeln eine vielgeſtaltige Miſchung urzeitlicher, den
Weſteuropäern verwandter Reſte, dazu ſeit der Steinzeit über
See gekommene indogermaniſche Nordeuropäer, die ſeit der
Brongezeit als Germanen zu bezeichnen find, weiter große
Schübe von Kelten, endlich, ſchon längſt vor dem ſagenhaften

ſt- und HorſaZugl. (Hengſt und Stute als Stammesſym-
bole); endlich ſtarke Zuwanderung ffandinaviſcher und feſt
ländiſcher Germanen, ausklingend in der Eroberungsfahrt der
A ſen und anderer, und dann ſpäter nochmals ver
ſtärkt durch Dänen und Normannen.

In Jialien das ſeines Jndogermanentums wieder weit
gehend entkleidete und dadurch einer vor und früheſt indoger-
maniſchen Unterſchicht zurückgegebene Römervolk, ſeit dem
v. Jahrhundert in Norditalien keltiſiert, ſtärker und ſtärker
überall germaniſiert durch Einwanderungen ſeit den Cimbern-
gügen und infolge von dauernder Durchſeßung guf dem Ver
waltungswege vom Heere aus; ſeine galliſchen und ſpaniſchen
Provingzen vökkiſch ihm von jeher fremd, ebenſo wie die

niſchen, und alle mehr kulturell als vaſſch romaniſiert, imrmna
von bett und ſtelleweis germaniſierden alt weſt

Soweit das römiſche Weltreich in Mittel- und Nordeuropa
gereicht hatte, war römiſche Kulur durch den äußerſt vielgeſtal-
tigen völkiſchen Untergrund ſelbſt, vielgeſtoltig geworden,
überall mehr oder wenig feſtgewurzelt. Es wird noch unend-
licher Arbeit der Sachaltertumskunde bedürfen, um die Ge
ſchichte dieſer „römiſchen Kultur zu klären und ihre Nachwir-
kungen und Ausläufer zu verfolgen und feſtzuſtellen, was wirk
lich römiſch, was provinzialrömiſch, was fremd daran geweſen iſt.

Archäologiſch tritt nach dem Niedergang der römiſchen Herr
ſchaft faſt überall Einheimiſches wieder ſtark zutage, beſonders
dort, wo kräftiges, in aufſteigender Entwicklung begriffenes
Volkstum vorhanden war. Das war in hohem Maße auf dem
germaniſchen Gebiet der Fall. Die ſchnelle, ausge
ſprochene Eigenentwickklung des germaniſchen Kunſtgewerbes
(voriger Vortrag) iſt ein gutes Beiſpiel dafür, daß im Gefolge
ſelbſtſicherer kraftvoller Volksentwicklung nicht nur politiſches
Uebergewicht, ſondern auch kulturelles auftritt. Das tragiſche
Schickſal des Germaniſchen in der Völkerwanderungszeit war
der Mangel jeder großen Zuſammenfaſſung nationaler Art.
Nach den örtlichen Verſuchen eines Armin und Marbod gelang
es erſt dem fränkiſchem Reich wenigſtens einen Teil der un
geheuron vom Norden ausgegangenen Kräfte zuſammenzufaſſen,
der Auflöſung in fremde Nachbarkreiſe zu entreißen und eine
Zukunftsentwicklung auf wirklich einheimiſche Grundlagen zu
ſtellen. Die Schickſale des Germanentums auf dem europäi-
ſchen Feſtland gehen in der Zukunft völlig über in die Hände
des Deutſchtums, und über unſere Tage hinaus wird das
Schickſal des Deutſchtums davon abhängen, ob der altger:naniſche
Kern, von dem die Entwicklung ausgegangen iſt, lebensfähig
und tvirkſam bleiben wird; daß ihm nicht mehr Angleichung an
fremde Beſtandteile ſeines nationalen Gebietes, nicht mehr
Rückſicht auf von außen kommende, internationale und fremd-
nationale Anſprüche zugemutet werde, als ſeine Lebenskraft
vertragen kann. Menſchen ſind nun einmal erd gebunden und
trotz aller „Jdeale“ bleibt Volkstum ein Baum mit Wurzeln im
alt gewohnten Boden, einheitlichem Stamm und nach eigenem
Geſetz entwickelter Krone.

Als ein Beiſpiel fremden Volkstums, das auch ſeit der Vor
zeit archäologiſch bulturell faßbar iſt, kann das Slaviſche
gelten. Neben der kraftvoll und eigenartig aufblühenden ger-
maniſchen Welt der Völkerwanderungszeit und ihrer „natio
nalen Kultur“ ſtehen die Funde aus dem allmählich „leer-
werdenden“ Oſtdeutſchland jener Zeit, in das die Slaven vor
rückem und in der Zeit ſtärkſter germaniſcher Weſtwanderung zu
einer Gefahr werden. Außerordentlich gleichartig, eintönig und
im Bezug auf künſtleriſche ſogar beſcheidenſte Leiſtung. ärmlich
ſind die Funde. Ein Phantaſie und Schönheit entbehrendes
Ornament an allem einförmigen Tongerät (Wellerornament),
gang wenige immer wiederkehrende unbedeutende Schmuck
ſachen, vor allem die kennzeichnenden Schläfenringe (Reifen mit
S-förmigem Ende), daneben nordiſche und orientaliſche Ein

ſtücke meiſt aus Silber als Hinweis auf die Handels und

Kulturbeziehungen der ruſſiſchen Hauptſtämme der Slaven,
kehren immer wieder. Eine ſtaatliche Zuſammenfaſſung tritt
in fränkiſcher Zeit vorübergehend auf o), dann ſeit etwo
dem 8. Jahrhundert die Anfänge des von Nordmann (Wikingern,
Maräger, Rus) zuſtande gebrachten ruſſiſchen Reiches. Die
weſtlichen Slaven, die vorübergehend wohl bis Bamberg vor
gedrungen waren, werden durch die geſchichtlichen Slavenkämpfe
der deutſchen Kaiſerzeit zurückgedrängt.

Daß die nordiſchen Germanentruppen, mit denen des Feſt
landes niemals in engen Verband getreten ſind, ift ein Grunt
dafür, daß die mächtige Entwicklung Germaniens der Völker
wanderungszeit ſpäter keine ſtärkere geſchichtliche Fortſetzung
erlebt hat. Die Auseinanderſetzungen zwiſchen Germanentuw
und Romanentum gehen in unſerer Zeit weiter, das ſtark ger
maniſche „Angelſachſentum“ ſpielt dabei nach wie vor die trau-
rigſte Rolle der Verewigung neidiſcher Uneinigkeit, auf die be
reits Julius Cäſar ſeine Weltherrſchaftspläne aufbaute.

Die Kulturarchäologie iſt der Spiegel hiſtoriſcher Vorgäng
und in der vorhiſtoriſchen Zeit die einzige Quelle der Erkenntni
für die Schickſale Mittel- und Nordeuropas. Aus geſchichtlichen
Frogen fließen ihr wertvollſte Anregungen zu. Jhre Methode
und die bisher erzielten Erfolge der jungen Wiſſenſchaft er
mutigen zum Fortſchreiten in ihrer faſt erdrückenden Arbeit
trotz der wenigen berufonen Fachleute. Unſere Muſeen ſind der
Ausgangspunkt der europäiſchen Vorzeitforſchung geweſen und
werden noch lange die Hauptpflegeſtätten für die Sachforſchuny
bleiben müſſen, die zunächſt noch im Vordergrund ſteht und von
der aus immer wieder alle allgemeineren Gedankengänge ge
prüft werden müſſen.

Das Provingialmuſeum zu Halle iſt die erſte wiſſenſchaft
liche Anſtalt nicht nur in Deutſchland, die ihre ganze Kraft der
Vorzeitforſchung wid nen darf. Die ſtändig zunehmerde Anteil
nahme tweiteſter heimiſcher Kreiſe, die engen Beziehungen z
gleichſtrebenden Forſchungsſtellan weit über die Heimat hinau
laſſen hoffen, daß aus unſeren Anfängen vaterländiſcher Vor
zeitwiſſenſchaft ſich bald eine Blüte entwickeln möge und daß in
dem Gebäude des erſehnten neuen Deutſchlands der Srforſchuno
der eigenen Vorzeit als der Kindheit und Jugendzeit unſeres
eben derjenige Phatz an der Sonne werden möge, den wir er
treben.

An den Ausklängen der Kunſt der Völkerwanderungzeit
iſt ar zu verfolgen, wie das ſkandinaviſche, britiſche und nvord
deutſche Germanengebiet am längſten die allgemeingermaniſche
Ueberlieferung (Bauweiſe, Ornamentik, Sitten) feſthält, wäh
vend von Südeuropa her über die Brücke der römiſchdeutſchen
Kaiſermacht ſeit der (Karolingiſchen Renaiſſance) das
maniſche vermiſcht und verdrängt wird. Trotzdem lebt bis heute
in den beſten und ſtärkſten Aeußerungen des Deutſchtums de
Kern des Germanentums und wird hoffentlich Grundpfeiler
bleiben für die deutſche Geſchichte
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Niedriger hängen!
Von Willy Paſtor

Eine Kettenpoſtkarte folgenden Jnhalts macht in dieſen
zagen die Runde durch Deutſchland:

„Uns treibk nicht vgsſucht, ung beſeelt der unbeug
r

der, der ihn

ſoll durch ganz Deutſchland gehen und darf nie unterbrochen
werden. Es iſt eine alte Sage, daß derjenige, der den Spruch

e e om Weitergabe im patriotiſchen im
Der eigentliche Zweck dieſes neueſten politiſchen Werbe

mittels iſt durchſichtig. Wir ſtehen vor der letzten Entſchei
g und damit vor der Frage, welche Grenzlinie uns in
unft von den Weſtmächten trennen ſoll. Zwei Mei-

nungen ſtehen gegeneinander, die eine iſt für die Beibehal
ung der alten Grenzen, die andere für eine Neuregelung
n unſerem Beſten. Die Stellung des Kartenpolitikers iſt

fur und eindeutig: Zufricden ſein mit dem alten Gebiet,
ine „Eroberungen“ machen! Wenn wir nämlich alles
pieder hergeben und ſtumm zuſehen, wie das „befreite“
gelgien den Angelſachſen in einer Weiſe verpflichtet wird,
ſie einer vollen Eroberung durch England gleichkommt,
dann treiben wir lediglich Verſtändigungspolitik. Wie die
jommenden Geſchlechter unter ſolchen Umſtänden ihren Platz
m der Sonne wahren ſollen, das iſt ihre Sache. Auf alle
gälle ſollen wir heute der Welt nur das eine zu zeigen
haben, daß wir frei ſind von ſchnöder Eroberungsſucht,
und daß wir jede Grenzverbeſſerung ablehnen als eine gott
perworfene Sache.

Einem ſchlicht ſachlichen Denken iſt es unfaßbar, mit
welchem Rechte man das Wort des Kaiſers vom 4. Auguſt
ſ9j4 zugunſten eines Verzichtfriedens ausnutzen will. Es
purde geſprochen zu einer Zeit, als es Belgien noch voll
kommen freiſtand, uns den Durchzug zu gewähren, und als
England ſich überhaupt noch nicht eingemiſcht hatte. Hätte
Belgien die Haltung Luxemburgs gewahrt und England

ins unſere Sache allein austragen laſſen, dann freilich
wäre jedes Hinausrücken der Grenzen an dieſer Stelle ver
werfliche Eroberung geweſen. Inzwiſchen aber haben ſich
bekanntlich Dinge ereignet, die den Kaiſer von jeder Ver-
pindlichkeit löſen. Seine Kanzler von Bethmann bis Hert-
üng haben über Belgien manches wechſelnde Wort ge-
ſprochen. Daß aber die Rückkehr zum alten Zuſtand jetzt
micht mehr möglich iſt, darüber hat keiner die Welt im
Zweifel gelaſſen. Was alſo ſoll die Hineinziehung eines
nicht durch unfere Schuld verjährten Kaiſerwortes in den
Streit des Tages?

Man möchte ſo gern trotz allem und allem auch bei
ſeinen verrannteſten Gegnern mindeſtens den guten
Glauben vorausſetzen dürfen. Der ungenannte Karten
rxolitkker aber ſetzt Miktel in Bewegung, die eine ſolche
Jorausſetzung ausſchließen. Das deutſche Gemüt wird be
abeitet, und zwar unter Anwendung bewußter Lüge. Eine
„alte Sage“ ſoll umgehen, „daß derjenige, der den Spruch

nicht weitergibt, kein Glück hat“; eine alte Sage, die ganz
von einem in Deutſchland ſich aufhaltenden Unbe-

nnten wußte, der im März 1918 eine Schneeballawine
durchs Land rollen ließ. Damit es beſſer wirkt, wird der
Iberglaube dann auch im verheißenden Sinne ausgebeutet.
Ver den Spruch „neun Tage lang weitergibt, der wird am
neunten Tage eine große Freude haben.

Welches die große Freude ſein mag, die juſt am neunten
Tage kraft der Zauberkarte eintreffen wird? Die
Logarithmentafel kann es uns verraten. Am zweiten Tage
iſt die Karte, wenn alles gut geht, in 81 Händepaaren, am
dritten in 729 uff.: am neunten aber ſpringt es von einer
ſieben auf eine achtſtellige Ziſfer, die weit über Deutſch
lands Einwohnerzahl hinausgeht. An dieſem offenbaren
Hohn mit der Vertrauensſeligkeit der Abergläubiſchen mag
man die Geſinnung des Unbekannten ermeſſen, der die
Sprache der Myſtik ſo meiſterlich in den Dienſt ſeiner politi-

ſchen Machenſchaften zwingt.
Das alles aber, ſo widerwärtig es iſt, bleibt doch noch

harmlos im Vergleich zu der Jnfamije, die in den beiden
Vorten „ohne Unterſchrift“ umſchloſſen iſt. Wühler und
Hetzer ſind am Werk, die nicht einmal den Mut der Perſon
für ihre Soche haben und die andere verleiten, gleich ihnen
ſch feige hinter die Wand der Namenloſigkeit zu ſtellen!
Vas würde man wohl geſagt haben, wenn die Vaterlands-

vartei für ihre wahrlich beſſeren Zwecke ſich ähnlicher Mittel
bedient haben würde? Wahrkaftig, dieſe Menſchen wären
s wert, daß ein angelſächſiſcher Heuchler vom Schlage
Vilſons über ſie herrſchte. Deutſche ſind es nicht.

Provinz Sachſen und Umgebung
HindenburgHeldengedächtnis in Weimar

Lerband für Leibesübungen zur Förderung der Volks
und Wehrkraft

wer iſt er großzügiger Plan S Reife gediehen
ben, beſſere Pflegeſtätten für Turnen und Sport zu ſchaffen

gl itig damit eine Kriegserinnerungsſtätte zu verbinden.
Ende voriger nun eine wichtige Sitzung in dieſer Ane fand
Fbegenheit ſtatt. Geplant iſt alſo eine große Anlage, eine allen
grherwegen der Jetztgeit entſprechende Turnhalle, ein Hallen

große Fußballfelder, von denen eines mit einer Laufbahn um
ein und Tribünen beſitzen ſoll, Plätze für Schlagball, Bar

riegseeines Puppe a net oder

Zlan in ſeinen Einzelheiten noch geändert werden. Die Stadt

ſender u e 8ride Schriftführer Helbi
urg-HeldengedächthnisLeibesäbungen zur Förderung der Volks und

ufgabe es Verbandes ſoll es auch ſein,
zu ffen, an denen die gange Stadt

Vehrkxraft.
größere

a le fertigzuſtellen. Es mußte zu Notmaßnahmen geſchritten

Der Krieg und die Krieger
rr. Schafftädt, 25. März. (Aus ruſſiſcher Gefangen-

ſch aft) wohlbehalten zurückgekehrt, iſt vor einigen der

n Otto u von hier.h. Freyburg (U.), 25. März. (Die Sammlung zu
unſten der Nationalſtiftung für die Hinter
liebenen der im Kriege Gefallenen) ergab hier

M. wozu noch 200 M. vom Vaterländiſchen Frauenverein
mmen.

Kirche, Univerſikäk, Schule
SchwerzSpickendorf, 25. März. Konfirmation

und Familienabend.) Am geſtrigen
vormittags in Schwerz 11 und in Spickendorf 5 Kinder ei
Auf ihren Wunſch fand abends im Häderſchen Saale Nach
feier ein KonfirmandenFamilienabend ſtatt, der ſehr gut beſucht
war und auf dem die Konfirmanden ſich woch einmal, wie ſo oft
auf derartigen Abenden, betätigen wollten. Der erſte Teil war
eriſt- religiös gehalten, der zweite vaterländiſch. Das kam zum
Ausdruck in all den ſchönen Chorgeſängen und Deklamationen
der Kinder, den einſamen Geſängen und der Rede des Orts-
pfarrers. Der rer hatte alles ſorgſam eingeübt. Eineung ergab den Betrag von über 25 M.

g. Lochau (Saclkreis), 26. März. (Am Sonntag Pal-
marum hier 14 Knaben und 6 Mädchen irmiert.Am Abend fand die Feier ihre Fortſetzung in einem Familien
abend. herzlicher Begrüßung der e Erſchienenen
durch Paſtor Nebelung wechſelten deklamgtoriſche Vorträge
und rrär e unter Leitung von Kantor Schröder mit

st. Schafſtädt, 258. März. Anläßlich der Konfir-
mation) wurde geſtern abend im Schützenhauſe ein gut-
beſuchter Familienabend abgehalten, auf dem Paſtor
De d r r ke Zane berichteteund Rektor Jähnig di hulentlaſſene nd ernſterLebensführung ermahnte. et m f

h. Freyburg (N.), 25. März. (Eingeſegnet) wurden
hier 27 Knaben und 46 Mädchen, in Laucha 28 Knaben und
25 Mädchen; an letztere wurden 4183,44 M. ausgezahlt.

Aus Landes und Slkadkparlamenken
Verbandskagungen Wahlen

k. Freyburg (U.), B. März. (Die Stadtverord-
neten) wählten die Magiſtvatsaſſeſſonen O. Laddey und
B. S einſtimmig als ſolche auf 6 Jahre wieder.

st. Schafſtädt, 265. März. (Die ſtädtiſchen Steuern)
ind für 1918 folgendermaßen feſtgeſetzt: 270 Proz. Zuſchläge zu
n Grund-, Gebäude- und Gewerbeſteuern und 180 Prog. zur

Einkommenſteuer. Palmarum wurden hier klonfirmiert:
36 Knaben und 29 Mädchen

Verſchiedene Vachrichken
Halberſtadt, 25. März. (Schweſter Antonie Die

leikende Schweſter des ſtädtiſchen St. Salvator-Krankenhauſes
Schweſter Antonie Schlicht, allgemein bekannt unter dem Namen
Schweſter Antonie, iſt nach kurzem Krankenlager im Alter von
71 Jahren geſtorben. Aus dem Hallenſer Mütterhauſe hervor
gegangen hat die Verewigte über 40 Jahre in unermüdlichem
Wirken und mit vorbildlicher Treue in ihrer hieſigen Stellung
die ſchweren Pflichten ihres Amtes erfüllt und iſt Vielen zur
Wohltäterin und Fweundin geworden. Ein unerſchöpfliches Gott-
vertrauen war der Quell ihrer reichgeſegneten Tätigkeit für ſich
und andere.

g. Lochau (Saalkreis), 26. März. (Eine tapfere Tat)
vollbrachte die 16jährige Jda Herrmann, Tochter des ſeit Hriegs
beginn einberufenen Landſturmmannes Guſtav rmann von
hier, der ſchwer krank in einem Heimatlazarett liegt. Um das

d Leben zu erhalten, mußte eine Blutübortragung ere wozu ein operativer Eingriff notwendig wurde, den die
an ſich vornehmer ließ.

h. Freyburg (U.), 25. März. Eine Frau) warde hier
angehalten, die 50 Pfd. Mehl in einem Kopfkiſſen hatte.

Stendal, 25. März. (Das Eiſenbahnunglüch),
das ſich am 13. Oktober 1917 auf dem Bahnhofe Schön hauſen
eveignete, beſchäftigte das Landgericht Stendal. An dem ge
nannten Tage war der vollbeſetzte Kinder-Sonder- Schnell
zug 2240 von Tuchel (Weſtpr.) nach Eſſen, der den w.
Schönhauſen durchfahren ſollte, mit großer Geſchwindigkeit au
einen im Ueberholungsgleis noch in langſamer Fahrt begriffenen
Güterzug gefahren. Von den Jnſaſſen des Schnellzuges wurden
25 Kinder getötet, von dem Güterzuge fand der lußbremſer
Spohn aus Stendal den Tod. Eine Schaffnerin aus Stendal,
ſowie 15 Kinder erlitten Verletzungen. Die Schuld an dem Un
glück ſoll den Lokomotivführer Harzer aus Stendal, der den
Kinder Sonderzug führte, treffen, gegen den die Anklage er-
hoben wurde. Der Angeklagte, Reſerve-Lokomotivführer Heinrich
Harzer, iſt 88 Jahre alt. Am 15. Oktober war er ſeit 1 Uhr
mittags im Dienſt. Der Angeklagte hatte in Rummelsburg mit
ſeiner Maſchine einen unverſchuldeten Unglücksſfall: die Maſchine
entgleiſte dort. Bis 12.30 Uhr nachts blieb er bei der Maſchine
Er will zweimal zu dem inzwiſchen verſtorbenen Werkmeiſter
R. in Rummelsbuvg geſagt haben, daß er zu aufgeregt ſei, daß
er deshalb keinen Dienſt mehr tun könne und nach Hauſe wolle
Er habe verſucht, zu ſchlafen, aber er habe beinen Schlaf finden
können. Dann ſei ihm am 16. Oktober frühmorgens der Auf
trag erteilt worden, den Kinder-Sonderzug 2240 zu fahren. Er
will das Licht bei Block 82 als „grün“ geſehen haben, deshalb
habe er „freie Fahrt angenommen. Der Blockwärter von
Block 82 erklärt, daß die Signale beim Block richtig geſtellt ge
weſen ſeien. Mehrere Kollegen des Angeklagten bekunden, daß
dieſer ein pflichteifriger Beamter war. Aus den Gutachten der
mediziniſchen Sachverſtändigen, die den Angeklagten einige Tage
nach dem Unglück unterſucht haben, geht hervor, daß An
geklagte nicht vollgeſundlich auf der Höhe geweſen iſt. Das
Urteil bautete auf 3 Monate Gefängnis

Der Bauverein für Kleinwohnungen in Halle
hielt am geſtrigen Montag abend in der „Kaiſer-Wölhelmshalle“
ſeine Generalverſammlung ab.

Die Vereinsarbeit wurde nach den Geſchäfesbericht
durch die Fortdauer des Krieges erklärlicherweiſe nicht erleichtert.
Der Mitgliederzugang ſtockte während des Krieges, wie
bei allen Baugenoſſenſchaften. Trotzdem hart das letzte Jahr
einen Zuwachs von 111 Mitgliedern und von 59 neuen Geſchäfts
antellen gebracht. Die Einzahlungen haben einen Zugang von
44 471 M. auf das Geſchäftsguthaben und von 19 000 M. auf
Schuldverſchreibungen erbracht. Dem Geldſtande folgend verzinſt
der Verein auslosbare Schuldverſchreibungen jetzt mit 6 Proz.
und die kündbaren Beträge mit 416 Proz. die Anlage flüſſiger
Mittel in Werten des Vereins ſtellt ſich hiernach als ſehr vorteil-
haft dar. Die Papiere ſind geſichert durch das Vermögen und die
Haftpflicht der Genoſſenſchaft und unterliegen keiner Kurs-
ſchwankung. Von den Ende 1917 vorhandenen 1908 Mitgliedern
gehören 1529 der Beamten bezw. Arbeiterſchaft der Reich,
Eiſenbahn und ſonſtigen Staatsverwaltungen und der Kom
munalverwaltungen, die übrigen freien Berufen uſw. an; 82 ſind

weibliche Mitglieder. vDie Tätigkeit des Vereins im Jahre 1917 war recht ſchwierig.
Der überaus ſtrenge Winter legte die Banarbeit völlig la und
die Vereinsleitung ſtand vor der unlösbaren Aufgabe, die große
Anzahl von 49 zum 1. April 1817 vermieteten Wohnungen recht

L

bührt viel Dank für die Geduld, mit der ſie die Nachteile, in noch
nicht fertigen Wohnungen Wochen hindurch wohnen müſſen.
in den Kauf nahmen. Die Arbeit wurde von e Tag ſchwie
riger, die Preiſe immer höher. Und doch muß die 10 Ein
familienhäuſer, Conradſtraße 5—14, unter allen Umſtänden
zum 1. Oktober fertiggeſtellt werden. Die Verwaltung iſt ſtolgz
darauf, während des Krieges unter Ueberwindung der größten
Schwierigkeiten für 240 Familien in der Gartenſtadt
am Mühlrain r und dabei preiswertWohnungen geſchaffen zu haben. Die Baukoſten des
letzten Teiles ſind allerdings erheblich größer geworden, als ſieveranſchlagt waren. Die Löhne und die Preis der Rohſtoffe

ſtiegen von Woche zu Woche. Damit die Inhaber der betreffen
den Wohnungen nicht allzuſehr belaſtet werden, ſollen von den
Baukoſten erhebliche Beträge zur n langen; hiermi
iſt bereits im vorliegenden Rechnungsabſchluſſe nen worden.
Neue Bauten können und dürfen jetzt rricht in nommen
werden. Aus dieſen Gründen war es daher möglich,
den geplanten Bau eines Jugendheims neben dem Thaerplatz zu
verwirklichen. Die Fürſorge für die Jugend mußte ſo gut es
ging. fortgeführt werden und hat immerlin gute chritte ge
macht. Außer der Gruppe am Mühlrain, für die ſchen auch
eine Bücherei beſchafft worden iſt, ſind einige Abteilungen in der
Südgruppe gebildet worden. Die Feuerverſicherung unſeres
Beſitzes hat den Zeitverhältniſſen entſprechend du eine
Erhöhung um rund 835 Proz. erfahren; auch gegen Haflpflicht
iſt der Verein im vollen Umfange weiter gedeckt.

Den Kaſſenbericht erſtattete Kaſſenführer Uh de. Es wurde
ein Reingetvinn von 22 000 M. erzielt, der wie folgt verteilt
wurde: 10 Prog (2260 M.) zum geſetzlichen Reſervefonds, 8 Proz.
(6000 M.) der Mieten fallen dem Bauerneuerungsefonds und Er
gänzungsfonds zu, zum Hilfsreſerfonds 1034 M., 4 Proz. Divi
dende (12 765 M.) auf Geſchäftsanteile. Die Rechnung wurde
entlaſtet. Nach einer Satzungsänderung beſteht der Aufſichtsrat
aus 24 Milgbicdern, ſtatt bisher 16. Neuhirzugewählt wurden:
Geh. Rat Dr. Rübenfeld, Bankbeamter Balzer, Buch-
druckereibeſitzer Knapp, Gewerkſchaftsbeamter Schnabel,
Schuhmacher Göbel, Berxgwerksdirektor Scheithauer,
Arbeiterſekretär Lutz mann, Poſtſekretär Delius und Fabrik
beſitzer Linke. Mittels Stimmgettel wurde Poſtſekretär
VBalke wieder in den Vorſtand gewählt

Halliſche Singakademie: Samſon
Oratorium von Georg Friedrich Händel

Iſt jede Händelaufführung an ſich ſchon ein muſtkaltſches
Ereignis ſowohl für den Veranſtalter als für die Mitwirkenden
und die Zuhörer, ſo bedeutet ſie für unſere Stadt, in der ſich der
Genius des großen Meiſters zuerſt vegte, noch mehr; und es iſtmit hoher Freude zu begrüßen, daß ſeine reichen Schöpfungen
mehr und mehr noch durch den neugegründeten Händelverein uns
erſchloſſen werden ſollen.

Wenn eines der orgtortſchen Werke unſerer chen terAnſpruch auf Volkstümlichkeit und Unſterblichkeit ſo i es

der Samſon, der einmal durch ſeinen edlen Inhalt immer
wieder packen wird und in dem andeverſeis die ganze Erhaben
heit und Gaöße Händeolſcher Muſik mit all ihrem lieblichen Zauber
und ihrer bezwi Schönheit glücklich vereinigt iſt, zumal
die N ſtaltung durch Chryſander das Werk in engeren Rahmen
faßt und dadurch die Einü und Aufführung bedeutend er
leichtert iſt. Frerlich ſtellen Händels Oratorien an die Chorver
einigungen nicht geringe Anforderungen, die zu befriedigen
gegenwärtig bei den mangelnden Männerſtimmen ſchwierig genug
und teilweiſe unmöglich iſt. Trotzdem hinterließ d ſtrige Auf
führung des Samſon einen ausgegeichneten Geſamteindrucck,
deſſen Verdienſt in erſter Linie der uannſichtigen Leit Herrn
Kgl. Muſikdirektors Willi Wurfſchmidt wſchreiben iſt.
War einerſeits die Wahl des Werkes eine treffliche in unſever
jetzi kriegeriſchen Zeit, die von der Urkvaft deutſcher Helden

gerade in dieſen Tagen wieder neue Wunder r verzeichnen hat,
andererſeits mit Ernſt und künſtleriſchem Vero war deorsGdri vorbereitet, ſo daß ſich die drei Akte in ungetrübter

Einheit darſtellten. Selbſt die icherheit in den Einſätzen und
der Führung der Sopranſtimmen, durch welche beſonders den
feſthichen und wuchtigen Chören der Glang und Schwarng vorweg-
genommen wurde, vermochte die allgemeine ſchöne Wirkung kann
abgzuſchwächen.

Einen hervorvagenden Anteil daran hatten die Eingel
geſänge. Mit dramatiſcher Wucht und nderg an rr
keit zugleich h err Kammerſänger Bennso Haberl-
Weimar das tragiſche ickſal des blinden Helden, des „Sieg
frieds der Jsraeliten“, darzuſtellen und mit ſeinem ausge
glichenen angenehmen Tenor, dem auch die Kraft und Feſtigkeil
des Tones nicht mangelt, dem Herzen des nahe zu
bringen, der Samſons Leid miterlebte. Jn beſonderer Schön
heit erklang die Arie: „So, wenn die Sonn'“, dem Meer ent
taucht“. Die Kunſt eines Friedrich Strathmann, der
den Vater Samſons, Manoah, und den Rieſen Harapha ſang, iſt
bebannt. Sein alle Lagen gleich umfaſſendes mächtiges
ſeine Alemfähigkeit und und vor allem die zwingende per
liche Geſtaltungskraft riſſen auch hier zu freudi Bewunde
rung hin. Wie er die Koloraturen geiſtig zu beleben weiß, ſo
ſchlägt er warme Herzenstöne an, wie ſie z. B. in der rührender
Stelle „Weil ich noch ſeh', braucht er kein Licht“, zum
Ausdruck kamen. Samſons Micha iſt, mit dem alter
Gebrauch in der italieniſchen Oper zuſammenhängend, einer
Altſtimme zugewieſen. Anna Gärtner- Berlin gab dieſer
Geſtalt mit ihrer vollen, weichen, wohlgebildeten Stimme, die
mehr in der Höhe und Tiefe, als in der mittleren Lage hergibt,
innige Töne, beſonders in den arioſen Stellen. Die kleinere
Sopranrolle wurde durch Käte Hörder Berlin vertreten
Süßer Wohllaut ſtrömte aus ihrerKehle; die berühmte Trompeten
arie am Schluß war ein Meiſterſtück natürlicher, anmutigſter
Stimmentfaltung und Klangwirkung.

Das Orcheſter, die verſtärkte Garniſonkapelle,
durchweg zuverläſſig, im rechten Stärkemaß und in ſtets
lebtem Rhythmus dem Stabe des Dirigenten. Am Flügel be
gleitete Profeſſor Dr. Max Seiffert-Verlin mit fein
ſinniger Einfühlung in das Gange, am Harmonium Kapell
meiſter Hugo Hache Halle.

Es iſt ſehr uerlich, daß der Schlußchor des ſchön ver
baufenen Werkes durch diejenigen wieder einmal geſtört wurde,
deren muſikaliſches Verſtändnis nicht weiter als bis in die
Kleidevablage hinein reicht. Sollte es wirklich bei ſolchen Ge
legenheiten auf den Bruchteil einiger n e 7

Steinecke
d

F edlen im Kriege in jedes Heim bringt ein
trichterloses, neukonstruiertes Grammo-
phon mit seiner naturgetreuen Wiedergabe vor

Musik und Gesang, sowie Vorträgen jeder Art ohne störendse
Nebengeräusche. Gröbte Auswahl bei Außersten Preisen,

Uhren und MusikwerkGustav Uhlis, Untere Leipziger Sr. Halle,
Sonntags und Felertags dielbt mein Gezehett gerehlozszen.

Verantwortlich:
für den politiſchen Teil: Dr. Hans Simen; für Provingz, Börſen
und Handelsteil: Georg Fernandes; für Oertliches und den
übrigen Teil: Adolf Meyer; für den Angeigenteil: Otto Kreibohm
ſämtlich in Halle.

Alle Zuſchriften in Bezugs- und Anzeigenangelegenheiten
ſind nur an die „Geſchäftéſtelle der Halleſchen Zeitung“ zu
richten, dagegen die Schriftleitung betreffende Zuſchriften nur
an die „Schriftleitung der Halleſchen Zeitung“.

Die heutige Abendausgabe umfaßt 12 Seiten,die Morgenausgabe 4 Seiten, u 1b Seiten
en

n



Nummer 157. Jahrgang 211. Halleſche Zeikung, Landeszeitung für die Provinz Sachſen, für Anhalt und Thüringen Dienstag, den 28. März W

n Deutsche Vaferiandspartei. Mollo- Theater
mit Gustav Beriram aBlafzheim n Nar noeh 8 Auttührungen, abends *.8 Uhr, vMittwoch, den 27. märz, abends s Uhr in den Thaliasälen Kkalserplatz 3, eine Treppe

Hentoe u. folgende TageHerzlich Vo rtrag c ngol u. V. r. et Seetg ntländer,

e illkommen! des Herrn Professor Langhans-Gotha: e Kriegsanleihe im Apollotheater
S BHieDeutschen über Seeunddas Vaterland oä drienn

Stadttheater Vortährung des Films: A. 20000 für 2 Personen,
ne Zie it üee Soll und Haben äüm Kriegsfjahr 1917“. Mk. 30 000 für 3 Personenunlöd. Zutritt haben nur Mitglieder und eingeladene Vereine. echte Heinste Zeſcimuny 5 winnen

Oper Bei Leiehnung ren Mk. schen l Freilarta Halle, den 21. März 1918. h i àDer Orisverein der Deufschen Vaferlandsparfei Halle.
In der Versammlung darf nicht geraueht werden.
Beitrittserklärungen nimmt entgegen die Geschäftsstelle Hagenstrasse 2 Erdgeschoss, VonM öhel nnd die Hof-Musikalieuhandlung Heinrich Hothan, Gr. Ulrichstr. 38. a 7 5 e Wonn ne

ngserinrichtungen

Schlafeimmer

T 7 F r S en en Spetses immerDameMcht bnappl nv pwraneiduer Bouchet Thaliasàzäle: h den 30. März, abends 8 Vrr ichentigung der grotzen Vor- Halle a. S. Möbelfabrik Alter Markt 2rüäte ladet erg. ein

J Albert Martich Nachfolgerm h E Inhaber Richard ZiemerC. Hauptmann,

sind

Kl. Ulrichstr. 36.

ca. 200Musterzimmer Art Atlthn II Hin Am Honnerstag, den 28. 51ärz
bleibt mein Geschäft Peiertags halber

t zu m Bee der Städtischen (piogehnkerblehenoe Fareorge C gesgohlesson,

m unter Mitwirkung des Salon-Orchesters der Rohland-Kapelle. S B. J. Baer. Bankgeschäft,

Sehultornister re in vreiwert, Reichhaltige Darbietungen, Lustspiele usw.C. V. Ritter Karten 2u 25, 50 Pfg. und 1.00 M. bei Hothan und an der Abendkasse. Aus dem Felde beurlaubt,

praktiziere und impfe 8-10 u. 23 Uhr.

e Dr. Bruno behmann, Fran unT Gr. Ulrichstr. 6--8 wsHönemann ich h Slioki. Jalouxlen] I untenhezeichnete Firmen halten ab 1. April bis auf weiteres
An alle diejenigen, welche ihre Geschäftsräume an Am 23. März vornnglüents unser getreuer
r W irgend welcher Mitarveiter, Herrnete Sonnahenden ah 7 Uhr

aben oder noch bis igari ne Sir Leutnant der Reservo enden 6 der Königl. Prens. Fliegerte un Paul Fritzsche. Leopold Nussbaum, nan De e e ne hiermit das dringende G. Assmann. M. Gottheil. Hermann Oetting. Wir betrauern sein frühes Hinscheiden und Straßen I uns Baeher. Gustav Gottsehſien. F. A. Patz. Mittelſeutsene Privat an e

ab bre an die Landesbeil und an eS Be Sonn- U. Feiertagen ganz geschlossen. S Hans Könnecke

bis zum 5. April d. Heinrich Baensch. Julius Hammerschiag. Franz Reich. Aktſongesellechaft. e
z J. A. Heckert. Filiale Halle a. S.1918. stav Roei sech.Gutes, dauerh. Gummiband 0. V. Borchert. Max Herrmann

e n. l I Louis Böker. vorm. Wilhelm Heckert. ſt u nenmmen e R Brummer Benjamin. C. P. Heinemann. heodor Kü emann. Lack daneryvon Klavieren u. Flügeln Burghardt Becher. A Huth Co G. m. d. I Alfred Silberstein. Maler- U. a lerer- nnung eine
wird preiswert u. gut beſorgt

S Christ. Otto Knoll Nacht. H. Schnee Nachfolger. zu Halle a. d. S. reKlegante W Moritz Cahn. Paul Landgraf. S. H. Schönbach. h Am Freitag, den März etard nach desbauen H. Elkan. Leonhard Schlesinger. Schwarz Tillig. S echwerer Krankheit, der Malormeister Herr d

Endepols Dunker. J. Lewin, G. m. v. R. Amanda Stegmann-haaso. tut tan berr r Eugen Freund Co. Geschw. Loewendahl. S. Weiss. e an an l e en
C. F. Ritter., Bruno Freytag. Alex Michel. W. F. Wollmer. J ent l r e r Während seiner 30 jährigen Mitgliedschaft ich niee h ist er uns allen ein treuer und aufrichtiger iKollege gewesen, der sieh dureh sein be- rTascheidenes und anspruchsloses Wesen unser S v d

Das 2 Steter Eingang der apartesten Neuheiten von I auer Wertsohätzung erworben hat. wartet:Herhün- Umstand Korseſt seid. Damen-dacken Wir werden zein Andenken in Ehren halten. dern

ist das bequemste und praktischste der E Der Vorstand. 5 die KoNotztzeit. vngß Robert Bleseoker, Obermeister. Die EMache nochmals daranf aufmerksam. dass SsGid. Kinder a Mäntelchen S n er ſinde
ich mein Geschäftam 30 Märzauſgebe Englänrer iewes- Grösste Auswahl am Platze

Sporthaus Zacher Lehprigerer. e Statt Jeder hesonderen Meldung
Nach Gottes unerforschlichem Ratsehlus

entschlief sanft mein lieber Mann, unser guterdetene In n S otio Hertn sehr großer Fapben- Auswahl.
xuten Stoffen. allen Gröben undden verzehiedensten Hacharten ſ Nachdem unser Hauptagent, Herr Generalagent I im Alter von 56 Jahren.

empfiehlt preiswert Leo Kreitling, Gr. Steinstr 75, am 7. ds. Mts. verstor ben In tiefſtem Sehmers
Schnee Nachfolger e h u Selma Herz geh Heinrlehe Herr Oskar Schindler, u J ungX. u Dessau den 23 Marz 1918. Ruet-Str. 5.Sehuarhe dehüen e n h n enne a rn ade isch ß re r gich -Anstalt, Krematoriumn otatt. Guosh e rieir rn ahir. Ditern Deadern der Preussise en Renten Versicher ungs-Ansta Strabenbahn: Bahnhof-Krematorium.

hten alle Sehdier ihr Ziel. Offerten untx Rudeir Mosse Brüderstr. 4.
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Halle. 25 März
Hilfsdienſtfeier in den Franckeſchen Stiftungen

Am 22. März fand in der Aula der Lateini tſchuleeine bemerkenswerte Feier ſtatt. die erſte ihver Art e

en Halleſchen Knabeniand, bei der an Schüler der fünf höher
Lehranſtalten, die ſich im vaterländiſchen Hilfsdienſt an land
wirtſchaftlichen Arbeiten beteiligt und bewährt haben, Auszeich
nungen verteilt wurden. Rektor Dr. Graeber, der Leiter der
Lateiriſchen Hauptſchule, entbot der Verſammlung ein hergliches
Willkommen, und Hauptmann Bertram begrüßte im Name
des Kriegswirtſchaftsamtes die zahlreich erſchienenen Gäſte:
Oberſt v. Kronhelm, Oberſtleutnant Rauchfuß, Landrat
d. Kroſigk, Major v. Carnikow, Geh. Reg.-Rat Schmidt
u. a. Gr dankte allen, die die Jung- MannenOrganiſation (Jmo)
in bereitwilliger Weiſe unterſtützt haben, und insbeſondere den
Jungmannen ſelbſt für alle ihre Hingabe und Treue. Jetzt gilt
es, einem neuen Rufe zu folgen: die Landwirtſchaft der Provierz
waucht die n r und das Vaterland vechnet guf ſie.

Geheimrat Schmidt überbrachte die Glückwünſche des
provingialSchulkollegiums. Haben die Jungmannen auch nicht
mit Wehr und Waffe gegen Engländer und Franzoſen zu ringen

ſo haben ſie doch wacker Spaten und Hacken, Senſe undKubenmeſſer und mit beſceiderer Freude auch die Miſtgabel ge

ndhabt und ſomit den Hunger, den grimmigſten unſerer
einde, erfolgreich bekämpft. Die Auszeichnung die ihnen heute
teil werde, ſei Lohn für geleiſtete Dienſte, Anſporn zu künftigen

dienſten. Sie möge alle die zu gleicher Arbeit treiben, die ihr
her fern geſtanden haben. Keiner ſoll zurückbleiben und jeder
darnach ſtreben, an die „Front“ zu kommen. Gerade in dieſen
kommenden Monaten, in denen der valtigſte Kampf ausge
fochten wird, müſſen auch daheim alle Kräfte angeſpannt werden,
um dem Boden das Beſte zur Erhaltung unſeres Volkes abzu-
ringen. Um die hier auch in den Reihen der land wirtſchaftlichen
Arbeiter varhandenen Lücken gauszufüllen, ſeien die Jungmannen
die letzte Reſerve. Vielleicht ſchüttele mancher den Kopf, daß ein
Vertreter der Schulbehörde, die für regelmäßigen Bildungsgang
und anhaltenden Schulbeſuch zu ſorgen hat, heute die Schüler
gzuffordert, die Schulbant z verlaſſen. Aber heute ſteht Größeres
auf dem Spiele, und die Loſung heißt: erſt das Vaterlaud,
dann die Schule; erſt Brot, dann m e Die
Zeit nach dem Kriege wird ſchon alles daranfetzen, um in Bildung
und Wiſſen entſtandene Lücken wieder auszufüllen. Erſcheint die
Zukunft der deutſchen Schule geſichert, ſo könnte doch vom ein
lnen Schüler der Einwurf erhoben werden, daß er vielleichtwen bleibt. Selbſtverſtändlich darf der Hilfsdienſt nicht die

Schullaufbahn des Eingelnen ſchädigen. Die Jungmannen, die
vom Hilfsdicerſt zurückkehren, werden von den Lehrern mit be-
fonderer Sorgfalt gefördert werden und bei der Verſetzung wird
alle Rückſicht genommen werden. Andererſeits iſt die vaterlän-
diſche Tätigkeit kein Fweibrief für träge Geiſter. Es wird er
wartet, daß die vom Lande Heimgekehrten ſich auf der Schulbank
ebenſo fleißig und ſtrebſam erweiſen, wie draußen auf der
Scholle. Der Grundſatz des Fauſt gilt auch hier: „Wer immer
ſtrebend ſich bemüht, den können wir erlöfen.“

Sodann ergriff Major Carnikow vom Halleſchen Garni-
ſonkommando das t, um nach einem Hinweis auf die Schwere
des uns auf gedrungenen Kampfes gegen eine Welt von Feinden,
die einzelnen Auszeichnungen zu verteilen. Den Beſchluß machte
Regierun J srael vom ProvinzialSchulkollegium. Die
würdige Feier wird ihren erhebenden Eindruck auf unſere Jung-
mannen in Halle nicht verfehlen.

Die Nahrungsmittelverſorgung in Halle
Städtiſcher Eierverkauf in der Talamtſchule Mittwoch,

den 27. März. Zum Kaufe berechtigt ſind die Jnhaber der Nummern der Sebeſwanittelteeise 17 501--23 500 vormittags von

12 Uhr und die Tnhaber der Nummern 23 501---31 500 nach
mittags von 2——6 Uhr. Für den Kopf eines Haushaltes wird ein
Ei zum Preiſe von 33 Pfennigen abgegeben. Der
Lebensmittelſchein iſt vorzulegen. Zur Beſchleunigung der Ab
fertigung wolle man abgezähltes Geld (vor allem Kupfergeld)
bereit halten. Umtauſch nur innerhalb drei Tage.

Seefiſchverkauf. Auf Grund der Bundesratsverordnung
vom 25. September 4. November 1915 wird der Verkauf der der
Stadt überwieſenen Seefiſche wie folgt geregelt: Der Verkauf
wird am Mittwoch früh in den einſchlägigen bekannten Ge
ſchäften fortgeſetzt. Für jede Perſon eines Haushalts kann
eiwa ein halbes Pfund abgegeben werden. Die Preiſe
der eingelnen Sorten ſind in den Geſchäften deutlich ſichtbar an
gebracht. Der Verkauf erfolgt auf Warenbezuggſcheine Nr. 14
Abſchnitte 154. Zugelaſſen zum Einkauf ſind die Jnhaber der
Nummern der Lebensmittelſcheine 85 001-—38 500 und 45 001 bis
7 000. Wegen Papiermangels wird das Publikum erſucht,
Papier oder Taſchen, Netze, Körbe uſw. mitzubringen. Die
Verkäufer find verpflichtet, die Abſchnitte 154 des Waren
begugsſcheines 14 abzutrennen und Hunderten gebündelt im
Stadternährungsamt, Zimmer 11, binnen 5 Tagen ahzuliefern.
Zuwiderhandlungen werden gemäß der eingangs erwähnten
Hundesratsverordnung beſtraft. Auch bann die Schließung des
Geſchäfts oder die Entziehung des weiteren Verkaufs der ſtädti-

Ware verfügt werden. then Verkauf von Quark. Am Mittwoch, den 27. März, erfolgt

der Verkauf von Quark an folgenden Stellen: Milchhändler
Gr. Goſenſtr. 21; Milchhändlerin Meinhardt, Große

runnenſtr. 36; Milchhändlerin ch, Gr. Brunnenſtr. 16;
Riüchhändlerin Rincke, Goetheſtr. 18; Milchhändlerin Raſt, Hum-
boldtſtr. 48; Milchhändlerin Pötſchke, Bvandenburgerſtr. 10.r zum Einkauf werden die Jnhaber der Lebensmittelſcheine

r. 49 001-—63 000. Für jedes Kind vom vollendeten 6. bis
12. Lebensjahre wird Pfund Quark auf den Abſchnitt 3
des Einkaufsſcheines über Molkereierzeugniſſe zuen Preiſe von
37 Pfennigen abgegeben. Der Lebensmittelſchein iſt vor
zulegen. Abgezähltes Geld iſt bereit zu halten. Gefäße ſind

bringen.mgunbrirgen Am Mittwoch,Verkauf von Käſe an Stelle von Quark.
den 27. d. M., wird für Kinder vom vollendeten 6.--12. Leben s-
jahre an Stelle von Quark Käfe abgegeben. Der Verkauf eri vormittags von 8—12 Uhr in den nachverzeichneten Ver
aufsſtellen der Niemberger Nolkerei: Schulkſtr. 13, Ranniſche

ſtraße 20/21 und Martinſtr. 11. Zugelgſſen zum Eierkauf werden
die Inhaber der Lebensmittelſcheine 42 001--49 000. Für jedes
Kind vom 6. 12. Lebensjahre wird auf den Abſcharitt 8 des Ein
laufſcheines über Molkeveierzeugniſſe Pfund Käſe
Preiſe von 50 Pfennigen abgegeben. Der Lebensmi
ſchein iſt wegen Abgezählies Geld iſt bereit zu halten.

Milchkundenliſten. Die Milchhändler und alle Perſonen,
welche Milch im Handel oder gemeinnützig abgeben, werden hier
mit darauf hingewieſen, daß auf Grund der jetzt erfolgenden
Reuanmeldung neue Miſchkundenliſten aufzuſtellen ſind. Eine
Abſchrift dieſer Liſte mit den Kontrollabſchnitten iſt bis zum
6. April dem Stadternährungsamt, Abteilung II, einzureichen.
Vordruce ſind im Stadternährungsamt, Zimmer 835, zu haben.
Gleichgeitig wird darauf hing?wieſen, daß die jeßt zur Ausgabe
gelangeriden Miſchkarten für Kranke dadurch beſonders kenntlich
gemacht ſind, daß die Markenabſchnitte mit einem grünen bzw.
gelben ſenkrechten Querſtrich verſehen und der Stamm der Milch

karte ſowie die Kontrollabſchnitte mit einem „K“ abgeſtempelt

e a ü ilch zur Verfügung t, Kürungen in erſter Linie ur an der den Kindern vom 4. bis
Lebensjahre zuſtehenden Menge vorgenommen werden dürfen

Feſtſtellung der Kaffee-Erſatzmittelvorräte. Zwecks Feſt
ſtellung des Bedarfs der hieſigen Gaſthäuſer, Gaſtwirt
chaften, Konditoreien und ähnlicher Kaffee auschänkender Betribe an Kaffee Erſatzmitteln werden die Jnhaber

tiger Betriebe in Ergänzung unſerer Bekanntmachung vom
23. e 1918 hierdurch aufgefordert, binnen drei Tagen
ihren Umſatz an Kaffee-Erſatz im Jahre 1917 an Hand von
Rechnungsebelegen glaubwürdig und unter Angabe, bei welchem
Kleinhändler ſie den Kaffee Erſatz entnehmen wollen, dem Stadternährungsamt, Narttples 22, Zimmer 11, ſchriftlich anzugeigen.

Rilitäriſches. Befördert wurden zu Haustleuten:
die Oberleutnants Mehe reder Landw.Jnſ. 1. Aufg. (Sonders
hauſen); Gutjahr der Landw.Feldart. 1. Aufg. (Erfurt), jetzt
bei der Erſ.- Abteilung des Feldart.-Regts. Nr. 19; Schein der
Landw.Jnf. 2. Aufg (Eiſenach); Bodin der Landw.Jmf.
1. Aufz.; Herwig der Reſ. des Jnf.-Regts. Nr. 167 (Erfurt).

Die Hauptleute der Landwehr a. D. Voelker (Met-
ningen), zuletzt von der Landev.-Feldart. 1. Aufg. (Erfurt) und
Hochheim, zuletzt von der Landw.Feldart. 1. Aufg. (Alten-
burg) erhielten den Charakter als Major. Zu Leutnants
der Reſerve: die Vizewachtmeiſter Helſinger (Mande-
burg)); Reiſenweber (Weimgr) und Kärtge (Aſchers-
leben), des Telegr.-Batls. Nr. 6; Shrlich (Aſchersleben, dey
Landwehr 1. Aufg. der Telegr.-Truppen; Vigzefeldwebel
Kruspe Naumburg a. S.), der Fußart. 2. Aufg. der Landw.;
Kirchberg (Sondershauſen), der Fußart. VNachbenannte
Kadetten der Haupt-Kadettenanftalt ſind als Fähnriche in die
Armee eingeſtellt und den betr. Erſatztzruppenteilen überwieſen:
die Oberſekundaner Saß, John, im Jnf.- Regt. Rr. 26;
Sturt, im Jnf.-Regt. Nr. 27; v. Schütz, Weyrach, im
Jnf.-Regt. Nr. 322; Lang, im Füſ.- Regt. Nr. 36; Wend
landt und Jacob, im Jnf.-Regt. Nr. 72; Steuber, im
Jnf.-Regt. Nr. 186; Ducoffre und van Bracht, im Jnf.
Regt. Nr. 161; Mertins, im Feldart.- Regt. Nr. 4; Rei
necke, im Fußart.-Regt. Nr. 4.

Auszeichnung. Dem Baumeiſter und Fabrikbeſitzer
Friedrich Kuhnt iſt in Anerkennung ſeiner großen Verdienſte
für eifrige Förderung der Jugendpflege vom Groß-
herzog von Sachſen- Weimar das Ritterkreug zum weißen Falken,
2. Abteikung, verlicchen worden.

Die Städtiſche Kriegshinterbliebenen-Fürſorge Kleine
Steinſtraße 8, II. nienmt an Werklagen von 10--1 Uhr von
Kriegshinterblichenen Anträge auf: Zuſatzrente, Kriegseltern-
geld, Gradengebührniſſe, Berufsausbildungskaften, Kapitalab
findung anläßlich der Wiederverheiratung, ferner auf: Zu
wendungen an Stiefeltern, Schwiegereltern, Pflegeeltern,
Adoptiveltern, Geſchwiſter, Stiefgeſchwiſter, Stief-, Pflege-
uwd Adoptivkinder, ſchuldlos geſchiedene Ehefrauen, in Zimmer
Nr. 29/30 entgegen. Die Beratungs- und Fürſorgeabteilung
befindet ſich Zimmer 28, woſelbſt auch Unterſtützungsanträge der
Hinterbliebenen angebrocht werden können. Anträge auf geſetz
liche Verſorgu (Kriegswitwen- und Kriegswaiſengeld) find
n bei der Polizeiverwaltung, Dreyhauptſtr. 6, Zimmer 66, zu
tellen.

Gute Ausſichten für die 8. Kriegsanleihe. Auf die
8. Kriegsanleihe ſind bei der ſtädtiſchen Sparkaſſe bis 23. März
dieſes Jahres einſchließlich 8 Millionen Mark eigener Zeichnung
in 369 Poſten 9 446 700 M. gezeichnet. Das Jntereſſe für die
Zeichnung iſt diesmal noch größer als bei der 7. Kriegsanleihe

Die Ueberleitung der Zahlungen von Militär-Ruhe
gehältern, Militär-Renten und Militär-Jnvalidengebührniſſen
ſowie von Militär Hinterbliebenengebühr niſſen
aller Art zum 1. April d. J. auf die Beſtellpoſt-
anſtalten der Empfangsberechtigten hat ſich unter den gegen
wärtigen Verhältniſſen nicht reſtlos durchführen laſſen. Die-
derr Empfänger ſolcher Gebührniſſe, denen bis zum 25. Mäieſes Jahres eine Benachrichtigung über die Weiterzahlung u

die Poſtanſtalten nicht zugegangen ſein ſollte, haben daher ihre
Bezüge ſolange bei der bisherigen Zahlſtellez ben, bis ihnen eine entſprechende Benach-

in Da es bei der Ungenauigkeit dernicht erforderlich enen Wohn aber micht aus
geſchloſſen erſcheint, einzelne der verſandten
gungen a ierher zurüchgekommen find, erſcheint es
r daß ſich die Empfangsberechtigten, am 256. März
918 noch ohne Nachricht d bei der r er Zahl
ben Für die Monate Mai und nöti

für Juni 1918 gilt das gleiche.
Einrichtungsgegenſtände aus Kupfer und Zinn. Am

26. März 1918 iſt eine Vekawitmachung Nr. M. 8/1. 18. K. R. A.
in Kraft getreten, durch welche die Beſchlagnahme, Enteignung
und Meldepflicht von Einrichtungsgegenſtänden aus Kupfer,
Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen, Aluminium und
Zinn verfügt wird. Die Beſchlagnahme und Enteignung erſtreckt
fich auf gliche und eingebaute Gegenſtände mannigfaltigzſter
Art in Häuſern, Wohn und Geſchäftsräumen, an Beförderungs-
mitteln u. dal.; die betroffenen Gegenſtände ſind im F 3 der
Bekanntmachung namentlich auf geführt. Das Eigentum an den
der Enteignung unterworfenen Gezenſtänden geht auf Grund
der Bekanntmachung ohne beſondere Benachrichtigung der be
troffenen Perſon auf den Reichsmilitärfiskus über. Beſchlag
mahmt ſind außer den namentlich aufgeführten Gegenſtänden
auch alle übrigen gebrauchen und ungebrauchten Zinngegen
ſtände, ohne Rückſicht auf Beſchaffenheit und tatſächliche Ver
wendung einſchließlich HZiergegenſtändem aller Art, Kunſtgegen
ftänden, Schau und Sammlungsſtücken. Die Enteignung er
ſtreckt fich jedoch wur auf die namentlich auſneführten Gegen-
ſtände. Die Bekanntmachung enthält verſchiedene Ausnahme-
beſtimmungen von der Beſchlagnahme und Enteignung. Unter
dieſen Ausnahmebeſtimmungen iſt beſonders hervorzuheben, daß
Gegenſtände, die zur gewerbsmäßigen Veräußerung oder Ver
arbeitung beſtimmt ſind, nur unter die Beſchlagnahme, nicht aber
unter die Enteignung fallen, und daß ſolche enteigneten Gegen
ſtände, für welche durch einen von der Landesgentralbehörde
anerkannten Sachverſtändigen ein beſonderer wiſſenſchaftlicher,
künſtleriſcher oder kunſtgewerblicher Wert feſtgeſtellt wird, auf
Antrag von der Enteignung befreit werden können. Des weiteren
werden durch die Bekanrtmachung die Beſchaffung von Erſatz
ſtüchen für gewiſſe unenktbehrliche Gegenſtände und der Ausbau
ſolcher Gegenſtände, die vom Beſitzer ſelbſt nicht zur Ablieferung
freigemacht werden können, geregelt. Endlich werden die Ueber
nahm preiſe für die enteigneten Gegenſtände feſtgeſetzt und die
bisherigen Preisbeſtimmungen auf Grund früherer Metall
mobilmachrngs-Behanntmach rigen vereinfacht und zuſammen-
gefaßt Der Wortlaut der Bekanntmachung iſt im heutigen An
zeigenteil der Zeitung und bei den Landratsämtern, Bürger
meiſterämtern, Polizeibehörden und bei den kommunglen Metall
ſammelſt len einzuſehen

Meldepflicht für gewerbliche Verbraucher von Kohle, Koks
und Briketts über 10 Tonnen monatlich im April 1918. Unter

I. Beilage zu Vr. 157 der Halleſchen Zeitung
ie Provinz Sachſen, für Anhalt und Thüringen

26. März 1918

Bezugnahme auf die Bekanntmachung des l e
die Kohlenverteilung in Berlin vom 15. März 1918
Reichdanzeiger“ Nr. 64) weiſt die le darauf hin, daß
die Meldekarten für diejenigen Verbraucher, die im Stadtkreis
Halle anſäſſig ſind, in der Ortskohlenſtelle, Marktplatz 22, vor
mirtags von 9-1 Uhr, ausgegeben werden. Meldepflichtig ſind

e e e e Seelen ren Herte avon Kürzung i den t wen10 Tonnen men verbrauchen. v
Die neuerdings angeordneten Beſchränkungen des

Fremdenverkehrz in den Bädern und Sommerfriſchen ſind an
ch nichts Neues, ſondern im d gan wirr eine

holung der durch die Ernährungsſchwierigkeiten gebotenen,
Maßnahmen aus dem vorigen Jahre. Der Unterſchied iſt nurder, daß im vorigen Jahre die Generalkommandos auf Erſuchen
der einzelnen Landesbehörden die Anordnungen trafen, währerrh

Tp Kriegsernährungsamt die Anordnungen trifft.
Einſchränkung des Fremdenverkehrs iſt in dieſem Jahre noch

notwendiger als im vorigen, weil die Bäder diesmal nicht wieder
mit Reſerven aus Büchſen und Gefrierfleiſch verſorgt werden
können. Die Verpflegung in den Bä iſt alſo nicht geſichert;
den Grholungſuchenden ſelbſt wird genützt, wenn ſie davon abge
r werden, nach Orten zu veiſen, wo ihnen Ernährungs-

rigkeiten drohen könrtten.
Gültigkeit der Grudekarten. Die Bekanntmachung der

Ortskohlenſtelle vom 21. d. M. wird dahin berichtigt, daß die
Abſchnitte Nr. 9-16 vom Grudebezugſchein Nr. 4 nicht bis
zum 18. Mai, ſondern nur bis zum 20. April d. J. gelten.

Deutſche Vaterlandspartei. Da bebanntlich nur Mit
glieder zu dem morgen, Mittwoch, abends um 8 Uhr ſtatt
findenden Vortrag des Prof. Langhans- Gotha in den
ThaliaSälen Zutritt haben, werden Beitrittserklärungen noch
am Eingang der Thalia-Säle entgegen genommen.

Vaterländiſcher Frauenverein. Vom Mohilmachungsaus-
ſchuß geht uns die Mitteilung zu. daß Frauenhaar beſchlag-
wahmt wurde, ein Zeichen, wie nötig das Haar jetzt für das
Vaterland iſt. Wir bitten deshalb alle Kreiſe der Stadt, auch
die Schulen, fleißig ſammeln zu wollen, und das Haar vor
mittags von 9--12 Uhr in der Geſchäftsſtelle des Vaterländiſchen
Foauenvereins, Schimmelſtraße 12, abzuliefern. Es ſind noch
viele Stoffbeutel in der Stadt verteilt, um deren Rückgabe der
Vaterländiſche Frauenrverein bittet.

Der kaufmänniſche Verein für weibliche Angeſtellte hielt
am 22. d. M. ſeine Jahresverſammlung ab. Zuerſt wurde der
Jahresbericht erſtattet, der einen Rückblick auf ein Jahr regerStandesarbeit gab. Die Mitgliederzahl iſt in dieſem Jahre
auch wieder ein Stückchen gewachſen. Jeden Monat fand ein
Vortrag ſtatt, wobei noch beſonders auf die Vorträge von Frl.
Dr. Lange über Krieg und Wirtſchaft hingewieſen ſei. Jn der
Jugend, Turn und Geſangsgruppe herrſcht reges Leben; beim
Wettfpiel auf der Peißritz erhielten die Turner den 4. Preis.
An den Unterrichtsfächern nohmen in dieſem Jahre auch mehr
Schülerinnen teil. Jn der Stellenvermittlung konn-
ten alle Wünſche befriedigt werden. Die Mitgliederzahl der
Krankenkaſſe iſt dieſelbe geblieben. Der Kaſſenbericht
zeigte einen günſtigen Abſchluß in dieſem Jahre
konnten wieder 8000 M. Kriegsanleihe gezeichnet werden. Die
im vergangenen Jahr gewählte Vorſitzende hat jetzt Halle ver
laſſen, an ihre Stelle trat erfreulicherweiſe wieder Fräulein
Begauvais, die den Vorſitz von der Gründung bis 1917 ge
führt hatte. Der übrige Vorſtand blieb derſelbe.

Die öffentliche Abſchiedsver ſammlung von Evangeliſi
E. Dönitz, findet am 1. Oſterſonntag, abends 8 Uhr, im Ge
meinſchafteshauſe, Margaretenſtraße 5, ſtatt. Herr Dönitz, der
ſeit Januar 1912 als Evangeliſt in unſerer Stadt u. a. tätig
war, folgt einem Rufe in die alte Lutherſtadt Wittenberg.
Sein Nachfolger wird der Gemeinſchaft spfleger Berger aus
Bunglau in Schleſien.

Ein großer Filmabend findet am Sonnabend, den
30. März, abends um 8 Uhr, in den Thaliaſälen zu Gunſten der
Städtiſchen Kriegshinterbliebenen- Fürſorge
unter Mitwirkung des Salon-Orcheſters der Rohland- Kapelle
ſtatt. Karten zu 25, 50 Pf. und 1 M. bei Hothan und an der
Abendkaſſe

Saatgut- und Düngemittel- Ausgabe des Bundes zur Er.
haltung und Mehrung der deutſchen Volkskraft. Die große
Knappheit an Gemüſeſämereien verdanken wir nicht bloß dem
Fehlen der ausländiſchen Zufuhr, ſondern auch dem überaus
geringen Ertrage der eigenen Züchtungen. Wir müſſen daher
in dieſem Jahr hohe Preiſe für alle friſchen Gemüſe erwarten.
Um ſo wichtiger iſt es, daß jeder, der dazu in der Lage iſt,

i Bedarf ſelber baut. Der Bund verfügt über das aller
ſte Saatgut zu verhältnismäßig niedrigen Preiſen und gibt

davon an ſeine Hleinpächter (rote Ackerkarte mitbringen) und
auch an ſeine ſonſtigen Mitglieder ab, wenn dieſe den Beſitz von
Land nachweiſen. Die Ackerpächter werden an die Bezahlung
der reſtlichen Ackerpacht erinnert, die bis zum 1. April erfolgen
muß. Die Geſchäfteſtelle des Bundes bleibt von Karfreitag
bis einſchließlich Montag geſchloſſen.

Der Frühling lockt da läßts auch dem Radfahrer keine
Ruhe mehr. Hätte das Rad nur Reifen! Dem Mangel abzu
helfen, iſt Schlawe's Erſatz FederBereifungen geglückt, von denen
ſchon Hunderttauſende verhauft ſind. Wer dieſe Erſatzreifen coch
nicht kennt, leſe die Anzeige in der heutigen Nummer!

Unfug mit dem Feuermelder. Durch ſtrafmündige
Kinder wurde der in der Wörmlitzer Straße befindliche Feuer
m e näehngt in Tätigkeit geſetzt. Die Namen der Täter ſind
erm

Theater, Konzerte und Vorträge in Halle
Stadttheater

Heute Dienstag findet eine Wiederholung von Mozarts
„Zauberflöte“ ſtatt. Mittwoch gel „Gunlöd'“,
Oper von Cornelius, zur erſten Wiederholung. nners tag wird
Kleiſts Käthchen von Heilbronn“ gegeben mit den Damen
Grawi, Hartmann und Biedermann ueid den Herren: Rehbach
Teuſcher, Wilche, Kühn, Friedrich und Kriwat. Am Karfreitag
bleibt das Theater geſchloſſen. Die rn 3 karten gelten
am Sonnabend zu der Oper „Undine“. Für den dritten Oſter
feiertag iſt eine Wiederholung des Schauſpiels „AltHeidelberg“
angeſetzt. Der Vorverkauf zu dieſer Vorſtellung beginnt am
Mittwoch, den 27. März.

Bruno Heydrichs Konſervatorium für Muſik und Theater.
Es wird nochmals darauf hingewieſen, daß die dritte Oſter-
prüfungsaufführung am Mittwoch, den 27. März 10918,
abends 48 Uhr im Saale des Konſervatoriums ſtattfindet. An
den ſchon genannten Vorträgen beteiligen ſich auch reifere
Schüler des Seminars, das nach den Satzungen des Direktoren-
Verbandes deutſcher Konſervatorien und Muſikſeminare ein
gerichtet iſt. Semingr-Neugufnahmen für Klavier-, Violine
und Geſang-Lehrer werden Oſtern entgegen genommen. Vielen
Anfragen zufolge wird noch mitgeteilt, daß die mit ſo großem
Erfolg aufgenommene „Maienkönigin“ in der Bearbeitung von
Bruno Heydrich erſt nach den Ferien wiederhokt werden kann
und zwar für die Krieoswohlfahrtspflege. Räheres wird noch
bekanntgegeben. Intereſſenten können für die MiltwochsAuß
führung im Sekretariat Eintrittsprogramme erhalten.

ww
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Service in grösster Auswahl. besonders schöne, moderne
Muster zu billigen Preisen empfiehlt Louis Böker, len öt. I
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Rachſtehende

8 5**) der Bekanntmachung über Auskunftspflicht vom
12. Juli 1917 (Reichs-Geſetzhl. S. 604) beſtraft wird. Auch
kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekannt-
machung zur Fernhaltung unzuverläſſiger Perſonen vom
Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Geſetzbl. S. 603)
imterſagt werden. 61

Durchführung der Bekanntmachung.
Mit der Durchführung dieſer Bekanntmachung werden

dieſelben Behörden boauftragt, denen bereits die Durch-
führung der Bekanntmachung Ac. 1./3. 17. KRA. vom
20. Juni 1917, betreffend Beſchlagnahme und freiwillige
Ablieferung von Einrichtungsgegenſtänden aus Kupfer und
Kupferlegierungen (Meſſing, Rotguß, Tombak, Bronze),
übertragen worden iſt.

Die Metall-Mobilmachungsſtelle hat das Einſpruchs-
recht gegen Anordnungen der beauftragten Behörden und
die Entſcheidung in ſtrittigen Fällen, die ſich bei Aus-
führung der Bekanntmachung zwiſchen den Betroffenen und
den beauftragten Behörden ergeben.

S 2.
Betroffene Perſonen, Betriebe uſw.

Von der Bekanntmachung werden betroffen:
alle Beſitzer (natürliche und juriſtiſche Perſonen,
einſchließlich öffentlich-rechtliche Körperſchaften und
Verbände), auch Erzeuger und Händler der von

Bekanntmachung betroffenen Gegenſtände
(F 9).

Demgemäß fällt auch der kirchliche, ſtiftiſche, kom
munale, Reichs oder Staatsbeſitz unter dieſe Bekannt-

machung. E 3
Betroffene Gegenſtände

Von der Bekanntmachung werden betroffen:
a) die unten aufgeführten, aus Kupfer, Kupfer-

legierungen, Nickel. Nickellegierungen, Aluminium und
Zinn beſtehenden Gegenſtände.

a Bekanntmachung wird auf Erſuchen des
Königlichen Kriegsminiſteriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, ſoweit nicht
nach den allgemeinen Strafgeſetzen höhere Strafen ver-
wirkt ſind, jede Zuwiderhandlung gegen die Beſchlagnahme-
vorſchriften nach F 67) der Bekanntmachung über die Sicher-
ftellung von Kriegsbedarf in der Faſſung vom 26. April
1917 (Reichs-Geſetzbl. S. 376) in Verbindung mit der Be
kanntmachung vom 17. Januar 1918 (Reichs-Geſetzbl. S. 37)
und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach

Ld. 7. Buchſtaben, Nummern undNr. Reihe I Warenzeichen von Firmen1. Ablagen für Kleider. und Namenbezeichnungen.
2. Aſchenbecher, Aſchenteller u. Ausgenommen ſind Buch-

Zigarrenabüagen, ausge ſtaben, Namen und Auf-
nommen in Haushaltungen. ſchriften von Denkmälern

3. Aushängeſchilder und Wahr- umd Groabſtätten.
zeichen der Handwerker und 8. Fenſterfeſtſeller.
Geſchäfte: Becken der Bar 9. Formen zur Herſtellung von
biere, Brezeln, Brillen, Herzen, Seifen u. Gummi-
Butterkugeln, Gaſthofab waren, ferner ſolche zur
zeichen, Handſchuhe, Hüte, Bereitung von Speiſeeis,
Keſſel der Kupferſchmiede, Zuckerwaren u. dgl.
Operngläſer, Schirme 10. Garderobenhaken, Huthaken,
Schlächterhaken, Schlüſſel, Mantelhaken mit dazuge-
Schutzmarken, Stiefel, Wa- hörigen Unterlagen.
renzeichen, Zuckerhüte. 11. Gaſtwirtſchafts-Einrichtungs

4. Bekleidungen der Heigzkörper gegenſtände, Abfallſammler,
von Zentralheizungsan Aufſätze und Tafeln für
lagen Tiſche (z. B. für Stamm-5. Briefbeſchwerer, fabrikmäßig tiſche in Form von Fahnen,
hergeſtellte. Ausgenommen Figuren, Schildern uſw.,
ſind ſolche, bei denen nur mit und ohne Aufſchrift),
ein geringer Teil aus be Aſchenbecher Bierglas
ſchlagnahmtem Material unterſätze, Brotkörbe, Fla

beſteht. r Streichholz6. Briefkaſtenſchilder, Briefein tänder, Spielteller, Zigar
würfe, ſoweit dieſe ſelbſt renablagen (auch in Kaſinos,
nicht eingemauert ſind. Aus Klublokalen, Penſionaten,
genommen ſind Einrichtun Konditoreien, Kaffeehäu-
gen der öffentlichen Poſt ſern, Kantinew und ähn-
anſtalten. Dieſe werden lichen Betrieben).
durch Sondermaßnahmen 12. Gardinen, Portieren und
erfaßt. Vorhangzuvehör: Stangen

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldſtrafe
vis zu zehntauſend Mark wird, ſofern nicht nach den allgemeinen
Strafgeſetzen höhere Strafen verwirkt ſind, beſtraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenſtände
herauszugeben oder ſie auf Verlangen des Erwerbers zu

überbringen oder zu zuwiderhandelt;
2. wer unbefugt einen beſchlagnahmten Gegenſtand bei-

ſeiteſchafft, beſchädigt oder zerſtört, verwendet, verkauft
oder kauft oder ein anderes Veräußerungs- oder Er
werbsgeſchäft über ihn abſchließt;

3. wer der Verpflichtung, die beſchlagnahmten Gegenſtände
en verwahren und pfleglich zu behandeln zrwiderhandelt;

erlaſſenen Ausführungsbeſtimmungen zuwider

*9) Wer vorſätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieſer
Bekanntmachung verpfſichtet iſt, nicht in der geſetzten Friſt er
teilt oder wiſſentlich unrichtige oder unvollſiändige Angaben macht,
eder wer vorſätzlich die Einſicht in die Geſchäftsbriefe oder Ge
ſchäftsbücher oder die Beſichtigung oder Unterſuchung der Be
triebseinrichtungen oder Räume verweigert, oder wer vorſätzlich
die vorgeſchriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führennterläßt, wird mit Gefängnis vis zu ſechs Nonaten und mit

Geldſtrafe bis zu zehntauſend Mark oder mit einer dieſer Strafen
beſtraft; auch können Vorräte, die verſchwiegen worden ſind, im
Urteil als dem Staote verfallen erklärt werden, ohne Unterſchied,
ob ſie dem Ausklunftepflichtigen gehören oder nicht.

Wer fahrläſſig die Auskunft, zu der er auf Grund dieſer Bekarrntmarhung verpflichtet iſt, richt in der geſehten Friſt erteilt

Ar gaben mecht. oder wer fahrunrichtige ur zzerß 2 ſchriebe en Foerhäücher eingud e h u Se e

13.

14.

16.

17.

18.

19.

21.

88

26.

Namen, Firmen-

Nnterſätze von

Bekanntmachung
Nr. R. 8/1. 18. K. N. A.,

betreffend Beſchlagnahme, Enteignung und Meldepflicht von Einrichtungsgegenſtänden bzw. freiwillige
ablieferung auch von anderen Gegenſtänden aus Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen,

Kluminium und Sinn.
Vom 26. März 1918.

nd Stangenendknöp Schnurknöpfe
und a quaſten. Spangen,
Träger, Roſetten. Aus
genommen find Stan-

und Stangenhalter inSehnungen, ferner Gar
dinen, Portieren- u. Vor
hangringe allgemein
Gegenſtände der Schau
fenſterdekoration und Ge-
ſchäftsausſtattung, auch Zu
behörteile dazu: Abwiege-
ſchaufoln, eArme für Glasplatten, Beil-
haltder, Büſtenſpitzen, Deckel
(von Standgläſern, Kaffee
mühlen u. dgl.), Deckel-
halter, Dekorationsränder,
Dekorationsſtänder, eſchalen,
„vaſen, Drahtſtänder, Fleiſch

ln, Fleiſchgerüſte,
Fleiſchſtangen und Fleiſch
ſchienen, Fruchtkörbe und
ſchaben, Gemüſekörbe und
eſchalen, Geſtelle aller Art,
Glasſchukkorſſolem, Hand
ſchuhſtützkiſſen, Haken aller
Art, Halter aller Art, Hut
arme, Hutſtänder, Kaffee
mühlentrichter (micht in
Haushaltungen), Karten-
halter, Kartenſtänder, Kon
fektkaſten, körbe und ſcha
len, Kreuzſtücke, Ladentiſch
aufſätze, Ladentiſchkonſolen,
Mäntel für Schmalz und
Dalgſchüſſeln, Marmor
plattenhalter, Packtiſchgitter,
Rahmen aller Art, Schau
fenſtergeſtelle nebſt Zube
hör, Schlangenarme, Schirm-
halter und Schirmhülſen,
Ständer und Stützen aller
Ar:. Stecknadelſchalen,
Stockhalter und Stockhül-
ſen, Träger aller Art,
Verkaufsapparagte und Ver
kaufsbehälter für Kaffee,
Kakao, Schokolgde und Tee,
Wandgerüſte, Wandkonſolen,
Wurſtge rüſte, Wurſtſtangen,

lplatten, Zigarrenab-
gen.

Griffe, Ketten und Stangen
r Betätigung von Venti-
tionsklappen, von Venti-

bationsſchiebern, von Zug
vorrichtungen am Spülein-
richtungen in Aborten.
Halter für Handtücher, Toi-
lettepapier, Schwämme und
Seife, letztere in Schalen
und Kettenform, einſchließ
lich der Ketten dazu.
Kannen jeder Art für ge
werbliche Betriebe; Petro
i antten auch im Haus

t.

Kerzenleuchter, abſchraub-
bare und aushängbare, mit
Roſetten und Unterlagzen,
von Klavieren und Flügeln.
Kugeln von Kopierpreſſen,
feſtgeſchraubte, nicht an
genietete.

Marken aller Art, Arbeiter
kontrollmarken, Biermarken,
Garderobenmarken, Spiel
und Zahlmarken, Schlüſſel-
marken, Flaſchen- undSchlüſſelzeichen.

und Be
zeichnungsſchilder. Ausge-
nommen ſind Leiſtungs-
ſchilder an Maſchinen, Schil
der und Schrifttafeln an
Denkmälern und Srab-
ſtätten, Bauinſchriften mit
denkmalartigem Charakter,
Schilder von weniger als
250 gcm Fläche, wenn ſie
für einen beſorderen Zweck
einzeln hergeſtellt oder mit
ſrpichrift verſehen worden
ind.

Reklamegegenſtände
Ausnahme; Aſchenbecher,
Briefbeſchwerer, Brieföffner,
Feuerzeuge, Löſcher, Ka-
bendergeſtelle, Schreibgeug

S uſw.chmutzabtretgitter.
Ständer für Garderobe, für
Schirme, für ZeitungenStoßbleche, Sogel und
Schonerbleche an Ein- und

t aller Art,an Ladentheken und Schank-
büßetts, an Säulen und
Pfeilern.
Treppenläuferſtangen, Trep-
penläuferſtangenendknöpfe.Türklopfer. n v

Kleiderab-
lagen, von Kieider- und
Schirmſtändenn ſowie von
Möbeln
Wäſchekörbe und Wäſchehaken.

iergt, Ziergeln, Zierſpitzen, aufge
ſchraubte, aufgeſteckte oder
darſtiſte t an Gittern. Ke

Fadern,
hölzernen Garderobenhaken,
an Garderobenablagen, an
Gardewobenſtändern, an Gar
deroben Garnituren an
Schirmſtändern und an
Zeitungsſtändern; Zievauf
ſätze, auch Adler, Kronen an
Säulenwagen, ſoweit ſie
nicht zum Tragen des
Wageb o kens erforderlich
ind, ferrer Ausſtattungs

ſchläge an Geſchirren von
Zugtieren, ſoweit dieſe
Teile nicht zum
notwendig ſind.
Zierſtücke, figürliche und
ornamentale, an und auf
Gebäuden, in Hauserngän
gen, in Treppenhäuſern, in
nicht öffentlichen Höfen und
Gärten (Figuren, Gruppen,
Vaſen, Obelisken, Brunnen,
Reliefs, Epitaphien, Wap-
pen). Ausgenommen ſind
Gegenſtände der genannten
Art an Grabſtätten, auf
öffentlichen Plätzen und
Straßen, in öffentlichen
Gärten, Parks uſw.

Lfo.
Nr.
31.

32.

a)

b)

c)

d)

e)

34.

35.

36.

87.

30.

40.

142.
handhaben, Türjtangen nebſtu g. e

Reihe II
Arme, Ausleger und Träger
für Lampen und Laternen
am Aeußeren von Gebäuden.
Barrierenſtangen aller Art,
nebſt Pfoſten und Stützen,
Knäufen. Roſetten, Zier-
vaten und Zierririgen.
Bekleidungen, innere und
äußere (nicht Tragekonſtruk
tionen)
von Fenſtern, von Schau
fenſtern, von Schaufkaſten,
von Vitrinen und von Aus-
ſtellſchränken;
von Haustüren, von Kor-
ridor- und Zimmertüren,
von Ladentüren, von Wild-
fangtüren, vom Drehtüran,
von Fahrſtuhltüren und
dergl von Türrahmen,
von Türniſchen (Laibungen,
Türſtockfüllaungen)
von Kaſſenſchaltern, don
Fahrſtuhlkabinen, von Fahr-
ſtuhlumwehrungen und von
Teleponkabinen;
von Pfeilern und Füllwngen,
von Schanktiſchen von
Schankbüfetts, von Anrich-
teon, von Ladentiſchen, von
Theken u. dgl.
von Pfeilern und Füllungen
an Balkons und an Faſſaden,
ſoweit ſie nicht eingemauert
ſind.
Brauſeköpfe (ſ. auch Ifd.
Nr. 48) einſchl. Steigerohre
von Bädern, Badeöfen und
Badewannen in Haushaltungen.
Fenſtergriffe und Fenſter
knöpfe (ſ. cuch lfd. Nr. 49),
die nicht zur Betätigung
eines Verſchluſſes dienen.
Auszenommen ſind Griffe
und Knöpfe, deren Griffteile
nicht vollſtändig aus den
beſchlagnahmten en be
ſtehen.
Filterrahmen, Filterroſte und
Filterzellen in Rahmenfil-
tern, Schalenfiltern, Trom-
melfiltern und ähnlichen
Filtrationsanlagen ſocvert
ſie nicht im Gebrauch ſind.
Füllungen und Handleiſten
von Geländern und Balkon-
gittern.
Geländer, Griffe und Gitter
(ſ. auch Iſo. Nr. 50) an
Dächern, an Balkons, an
Fenſteron, in Gängen, in
Warteräumen, an Bade-
wannen und Bädern, auch
freiſtehende, ſoweit die Ent
fernung ohne Verletzung
poligeilicher Vorſchriften
ſtatthaft iſt.
Hauswaſſervpumpen, ſtillge
ſetzte oder ausgebaute, nebſt
zugehörigen Brunnenrohren,
Brunmnerwentilen Kolben-
tn und Rohrleitungen

zu.
Rohrleitungen, Redugierven
tile und andere Vorrich-
tungen zu Ausſchankappua-
raten für Bier, Selters-
waſſer, Limonaden und an-
dere Flüſſigkeiten, ſoweit ſie
nicht im Gebrauch ſind.
Treppenſchutzſtangen und Ge
länder (ſ. auch d. Nr. 54);
Halter und Endigungen da-
zu; Ringe und ſonſtiges
Zusehör für Trepponſeile,
alles, ſoweit die Entfernung
ohne Verletzung polizeilicher
Vorſchriften ſtatthaft ift.
Türknkpfe, Türgriffe, Tür-

eiſernen n

beſtehen.
43. Ventilationsklappen, Lufz

durch dieſe Deka

wer

ſotveit ſte ſche zur Beſtätl deven Sriffielleeines Terſginſes nicht vollſtändig aus den

an Haustüren, an MetallenKorridor- und an Kimmer- beſtehen. und Griffe von
türen, an Ladentüren, an Baskülverſchlüſſen.
Drehtüren, an Windfang
türen und an Fahrſtuhl an Dächern, an Balkong an
türen. Ausgenommen ſind enſtern, auf Treppen, in
Knöpfe, Griffe uſw. deren ngen, in rteräumen,
Griffteile nicht vollſtändig auch freiſtehe wenn ſie
aus beſchlagnahmten gum von Perſonen
edlen unerläßlich find und ſomitnicht unter Ifd. Nr. 88 fallen

51. Markiſenzubehör, wie Win-

Lfd. denkaſten, Geſ undNr. Reihe III Dächer.44. Gewichte von 20 e Stück 52. Schutzſtangen und Schutz
gewicht und darüber Aus gitter an rn u. Türen
genommen ſind Normal- aller Art, auch ſolche an

u cke der hrwerken, anEichung, Präziſions enſtern, an Ladentüren,
gewichte für wiſſenſchaft an Drehtüven, an Wind-
liche und techniſche Zwecke in

nan g inſtaatli Jnſti inDehniſchen Betrieben, bei 53. Tore und Gittertüren.
54. Treppenſchutzſtangen und Ge,

Banken. Goldankauſſtellen, länder; Halter und Endi-
Müngſtellen und Juwelieren. ngen dazu; Ringe und45. Hohlmaße (Maßzefäße, auch Pnſliges Zubehör für Trep

Meßkannen genannt). penſeile, alles, ſoweit es46. Tropfſiebe und ſonſtige loſe nach baupolizeilichen Vor
Teile von Schanktiſchen, von ſchriften notwendig iſt und
Anrichten, von chank ſomit nicht unter ifd. Nr. 41
büfetts, von Ladentiſchen, fällt.
ron Theken u. dgl. 55. Türklinken, Türgriffe, Tür-

47. Viehglocken. handhaben, Türknöpfe
Lfd. auch Iſd. Nr. 42) zur BeNr. Reihe IV t eines Verſchluſſes48. (ſ. auch lfd u e er. von nwgſchildetungen in Badoanſtalten, Roſetten uſw. n e

Krankenhäuſern, gewerb dor und an Zimmertüren,
lichen Betrieben und öffent an Ladentüren, an Haus.
lichen Einrichtungen, jedoch türen, an Drehtüren, an
nicht die Zuleitungsrohre. Windfangtüren und an

49. Fenſtergriffe und Fenſter Fahrſtuhltüren. Auszenom,
knöpfe (ſ. auch lIfd. Nr. 35), men ſind Klinken uſw,
welche zur Betätigung eines
Verſchluſſes dienen. Aus ſtändig aus den beſchlag-
genommen find Griffe und wahmten Metallen beſtehen.

b) alle unter a nicht genannten gebrauchten und unge
brauchten Zinngegenſtände ohne Rückſicht auf Beſchaffen-
heit und tatſächliche Verwendung, und zwar ſowohl Gegen
ſtände des privaten, wirtſchaftlichen und gewerblichen Ge
brauchs als auch Ziergegenſtände aller Art, auch Kunſt
gegenſtände, Schau- und Sammlungsſtücke.

Als Kupferlegierungen gelten Meſſing, Rotguß, Tom-
bak, Bronze, Duranametall.

Als Gegenſtände aus Nickel im Sinne dieſer Bekannt-
machung gelten ſolche, die mit dem Stempel „Reinnickel“
verſehen ſind.

Als Nickellegierungen gelten Neuſilber, Daronmetal,
Chriſtoſle und Nickel ohne den Stempel „Rein-

nickel“.
Als Alumininm gilt nicht nur Reinaluminium, ſondern

auch ſchlechtweg Aluminium im handelsüblichen Sinne,
jedoch nicht Stahlaluminium.

Als Zinn im Sinne dieſer Bekanntmachung gelten
neben reinem Zinn alle Zinnlegierungen mit mindeſtens
50 v. H. Zinngehalt. Hierzu gehören beiſpielsweiſe Bri-
tannia-, Edel-, Gerhardi-, Jmperial-, Kayſer-, Kunſt,
Prob- und Silberzinn, ferner Alboid-, Aſhbury- und Bri
tanniametall ſowie Bingit, Metallargentin, Orivit und
PlatePewter.

Die betroffenen Gegenſtände fallen auch dann unter
die Bekanntmachung, wenn ſie mit einem Ueberzug aus
Lack, Farbe und dergleichen verſehen ſind.

Die Gegenſtände werden auch betroffen, wenn ſie aus
Metall gefertigt ſind, das von der Kriegs-Rohſtoff- Abtei-
lung des Königlichen Kriegsminiſteriums bzw. von den
militäriſchen Befehlshabern freigegeben worden iſt.

4.

Beſchlagnahme und ihre Wirkung.
Alle von dieſer Bekanntmachung betroffenen Gegen

ſtände (ſ. S 3 unter a und b') werden hiermit beſchlag'
nahmt, ſoweit ſie nicht durch 5 11 ausgenommen ſind.

Die Beſchlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr betroffenen Gegen
ſtänden, durch die ſie der Beſchlagnahme entzogen werden,
verboten iſt und rechtsgeſchäftliche Verfügungen über ſie
nichtig ſind. Den rechtsgeſchäftlichen Verfügungen ſtehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollſtreckung
oder Arreſtvollziehung erfolgen.

Trotz der Beſchlagnahme ſind alle Veränderungen und
Verfügungen zuläſſig, die auf Grund der in dieſer Bekannt-
machung enthaltenen oder etwa weiterhin ergehenden Be
ſtimmungen vorgenemmen werden.

Die Befugnis zum einſtweiligen ordnungsmäßigen
Weitergebrauch der beſchlagnahmten Gegenſtände bleibt un-
berührt. Verarbeitung, Verbrauch oder Veräußerung gel
ten nicht als ordnungsmäßiger Gebrauch.

g 5.
Enteignung und ihre Wirkung.

Alle gemäß F 4 beſchlagnahmten, in der Aufzählung
im S 3 unter a genannten Gegenſtände werden hierdurch
enteignet, ſoweit ſie nicht durch 8 12 ausgenommen ſind.
Die Enteignung hat die Wirkung, daß das Eigentum an

deren Griffteile nicht voll

dieſen Gegenſtänden auf den Reichsmilitärfiskus übergeht
mit Ablauf des Tages nach Ausgabe des anmillichen Blattes,
in dem die Bekanntmachung amtlich veröffentlicht wird.

Die unter S 8b fallenden Zinngegenſtände werden
ntmachung nichtantmachung n der

Rerarheitung. e
Der einſtwetlige ordnungsmäßi
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Die Jnduftrie in den Oftſeeprovinzen

e e Vneſehe de Decſteber eUn die Hälfte der baltiſ und deiel der ä tſchen oteihagbeiter ſind in R iga
äſſig. Jn Eſtland iſt die Jnduſtvie nicht ohne

in Reval und Narwa. Die verarbeiteten
Teil aus überſeeiſchen Ländern. Die

i See reils in deutſchen Händen Auch die guten Eiſen
gen mit dem Rußland und die gute Ver

der Eſten als Fabrikarbeiter haben zur Entwicklung
Wie die Ausſichten für die Zukunft find, iſt zurzeit

u Die Maſchinen ſind zum größten Teil nach
giafſt oder vernichtet worden.

Von auf inländiſche

S

S T

SI

t u

iſt ſehr e entwickebt;
lich 86 Mill
miſſen die Rohſtoffe eingefübrl werden

m den Oſtſeeprovingen keine Steinkohlen vorkommen,
finden ſich

induſtrien
ihre Lobenskraft lten, kann man noch nicht ſagen.

dringend chinen u. dgl. aber es hängt von den zu
andels zwiſchen Deutſchland und Rußland

zichten, da der en von Petersburg während eines Drittels
r.

Abtrennung von Dividendenſcheinen
Gs ſind zu trennen am 26. März: Erfurter elektr.

bahn 10 Prog. Dividende, Hamb. StvaßenEiſenbahngeſ. 10 Proz.
Meckleruburgiſche Bank 8 Proz., Mitteldeutſche Creditbank 7 Proz.
Potsdamer Creditbank 7 Proz. Roſtocker Bank 5 Proz., Breslauer
Spritfabrik 25 Proz., Leipz. Werkzeugmaſch.Fabrik von Pittler
80 Proz,, Merour Wollwaren-Fabrik 16 roz., Rowensberger
Spinnerei 8 Proz. Ver. Berlin Frankfurter Gummnwaren-Porik 18 Prog, Leipg. Feuer Verſicherungs- Anſtalt 189 M.
Leisni Ba 6 Progz., Bielefelder A.G. f. mech. Web.17 Proz. Bremer Rolandmühle 17 Progz., Cont. Coutchouc u.

Guttapercha-Comp. 30 Proz., Geraer Jute-Spinm. u. Web. Akt.
Geraer Jute-Spinn. u. Web.Vorg.-Akt. 86 Proz.

Hannov. Akt.-Gummiwaren-Fabr. 25 Proz., Holzſtoff-Papierfabr.
Schlema 18 Proz. Maſchinenfabrik Badeniag 10 Proz., Näh-
jadenfabr. vorm. Schürer, Augsburg, St.- Aktien 6 Proz. Näh-
ſadenfabrik vorm, Schürer Augsburg, Vorz. Aktien 8 Prog

x. Preußiſche Hypotheken-Actien-Vank. Jn der General
der ſammlung der Bank waren 9 896 400 M. Aktien ver
treten. Nach Eröffnung der Sitzung durch den Vorſitzenden, Ge
heimwat Steinthal und Erledigung der Formalien äußerte
ſich das Vorſtandsmitglied, Geheimrat Thinius, dahin, daß
die Verwaltung auch im Jahre 1917 ſich in der Hauptſache auf
die Verwaltung des Vermögens habe beſchränken müſſen, auch
dabei aber einen Reingewinn erzielt habe, der den im Jahre
1916 erzielten um 296 884 M. überſteige. Bei der Verlängerung
von 18,4 Millionen Hypotheken auf längere Zeit ſei im Durch-
ſchnitt ein Zinsſatz von 4,67 Proz. erzielt worden. 82,7 Millio-
nen Hypotheken ſeien auf kurze Friſten proviſionsfrei, in der
Regel zum Zinsſatz von 436 Proz. geſtundet worden. Die Diffe-
renz zwiſchen den Aktiv- und Paſſivgzinſen der Bank habe ſich
auf ö 094 000 M. geſtellt und überſteige den im erſten Kriegsjahr
1914 erzielten entſprechenden Poſten um 462 000 M. Es liege
kein Grund zur Beſorgnis vor, daß die Erträge der Bank in den
nächſten Jahren zurückgehen werden, zumal eine Beſſerung
der Verhältniſſe des Grundbeſitzes ſich bemerkbar
mache. Die Hausbeſttzer ſeien in der Lage, die durch erhöhte
Unkoſten gerechtfertigten Miets ſteigerungen vorzunehmen und
die Mieter ſeien zumeiſt infolge erhöhten Verdienſtes befähigt,
die geſteigerten Mieten zu zahlen. Danach rechtfertige ſich der
Vorſchlag der Verwaltung, als Dividende den Satz von
634 Proz. zu verteilen d. h. den Satz, der bereits für 1914 vor-
geſchlogen worden wäre, wenn der Krieg nicht ausgebrochen
wäre. Die Bank verfüge auch nach Verteilung einer Dividende
von 634 Proz. über ausveichende flüſſige Mittel und ſei in der
Lage, ſich mit 3 Millionen M. an der 8. Kriegsanleihe zu be
teiligen. Die Verſammlung genehmigte den Abſchluß für 10917,
ſetzte die am 26. d. M. zahlbare Dividende auf 635 Proz. feſt
und erteilte der Verwaltung Entlaſtung. Die turnusmäßig
ausſcheidenden Mitglieder des Aufchtsrats, Geheimer Juſtigzrat
Kempner, Geheimer ienvat Meher und Geheimer
Oberfinanzrat Dr. Springer wurden wiedergewählt.

x. Bank für Handel und Jnduſtrie (Darmſtädter Bank).
Die diesjährige Generalverſammlung findet am
20. April nachmittags 3 Uhr in Darmſtadt ſtatt. (Siehe die An
zeige in dieſer Nummer.)

Anbau und Ernteflächenerhebung im Jahre 1918. Das
Reichsgeſetzblatt eröffentlicht eine Verordnung des Bundesrats,
wonach in der Zeit vom 6. Mai bis 1. Juni cr. die An
bau- und Ernteflächen ſämtlicher Getreidearten,
Hülſenfrüchten, Oelfrüchten, Geſpinſtpflanzen (Flachs,
Hanf, Neſſel uſw.), Kartoffeln, Rüben und Wurzelfrüchten,
Gemüſen, Futterpflanzen zur Grünfutter- und Heugetwinnung
und ſonſtigen Gewächſen aller Art (Handelsgewächſen, Gras-
ſämereien, Hopfen, Tabak, Zichorien, Korbweiden u. a.) ſowie
der Bewäſſewungs und anderen Wieſen, der geſamten beſtellten
der beſtellte Ackerflächen und der Weideflächen feſtgeſtellt

e

Anholtiſche Kohlenwerke Akt.Geſ. in Halle. Die Gene
ralverſammlung ſetzte die Dividende für die Vor
zugsaktien auf 6 Proz., für die Stammaktien auf 15 Proz. feſt.
Die Verwaltung teilte mit, daß die Geſellſchaft dem Nieder
lauſitzer Syndikat beigetreten iſt. Der Ertrag des
neuen Jahres hänge von der Stellung des Handelsminiſters zu
den von der mitteldeutſchen Braunkohleninduſtrie als notwendig
dargelegten Preiserhöhungen ab. Die Entſcheidung darüber
falle in den nächſten Tagenm.

Aus dem anhaltiſchen Braunkohlenberghan. Die Grube
Leopold bei Edderitzſch, die Anhaltiſchen Kohlen
werke, die Deutſchen Solvaywerke und andere anhal
tiſche Kohlengeſellſchaften erhielten vom anhaltiſchen Staat die

uſicherung, daß bis Januar 19283 das Geſetz über ſtaatliche
teignung unerſchloſſener Braunkohlenfelder nicht

angewendet wird, wenn die Werke ſich verpflichten, die anhal
tiſchen Kohlengroßabnehmer bei gleichen Preiſen und Lieferungs

2. Beilage zu Vr. 157 der Halleſchen Feitung 26. März 1918

die Provinz Sachſen, für Anhalt und Thüringen
bedingungen vor den außeranhaltiſchen Abnehmern zu bevor
sugen.

Gewerkſchaft Neuſtaßfurt. Die Gewerkſchaft verteilt eine
Ausbeute von 400 M. auf den Kux.

Gelſenkirchener Vergwerks A.G. Aus dem Geſchäftsbericht
iſt hervorzuheben, daß die Ausgaben für die Kriegsfürſorge ru
8 900 000 M. betrugen, oder 2 400 000 M. mehr als im Vorjaghre.
Mit der Ausführung des Planes, Kinderheime zu errichten, will
die Geſellſchaft baldmöglichſt nach Friedensſchluß beginnen und
die Bewilligung der nötigen Mittel tig beantragen. Das
Konto der öffentlichen Laſten ſtieg weiter um 1 712 199 M. au
11 179 940 M. Die Magazin und Vorrätekonten ſtiegen au
37 616 716 M. gegen 83 598 538 M. im Vorjahre. Auf dem Konto
der Beteiligung bei anderen Geſellſchaften werden 28 888 734 M.
ausgewieſen gegen 28 500 053 M. im Vorjahre. Was die Ent
wickelung des Betriebes anbelaagt, ſo ſtellt der Bericht feſt, Naß
es in der Bergwerks und r erheblicher Be
triebsſchevierigkeiten, wicht zum wenigſten der Arbeitswillig
keit der Beamten und des weitaus größten Teiles der Arbeiter
gelang die e gegen das Vorjahr weiter zu heben
Störend wi nur die ungleichmäßige Wagengeſtellung. Der
Vorſtand hofft, die Verſendung der inzwiſchen erheblich ange
wachſenen Lagerbeſtände bald wieder gaufnehmen zu können.
Die verſchiedentlich im Laufe des Jahres vom Kohlemſyndikat
vorgenommenen Preiserhöhungen ſchafften für die ſtark ge
ſtiegenen Selbkoſten einen gewiſſen Ausgleich Die Nachfrage
litt unter den ſteigenden Preiſen in keiner Weiſe, war vielmehr
ſo ſtürmiſch, daß nur der allerdringendſte Bedarf gedeckt werden
konnte. Die Roheiſenanforderungen für Heeres und ſonſtigen
Bedarf haben fich noch geſteigert. Die Gießereierzeugniſſe
dienten benfalls hauptſächlich Heeres und Marinegzwecken, ſowie
zur Aufrechterhaltung der Bergwerks- und Hüttenbetriebe.

Gründung einer ukratniſchen Staatsbank. Das General
ſekretariat der Ukraine beſchloß, in Kiew eine Staatsbank
zu errichten. Die Filialen der bisherigen ruſſiſchen Staatsbank
werden konfisziert und gehen an die neue ukrainiſche Stagtsbank
über. Das Kapital ſoll 100 Millionen Rubel betvagen, die durch
Eintahmen aus Staatemonopolen aufgebwacht werden ſollen. Die
Bank ſoll das Recht haben, bis s Milliarden Rubel Papiergeldauszugeben. Die Hälfte der Sigatemondyoſei mehren ſoll zur
Tilgung von Papiergeld verwendet werden, die man glaubt, in
1--2 Jahren durchführen zu können. Außer dem bereits be
ſtehenden u ſoll ein Staatsmonopol für Zündhölzer, Tabak, Tee, Wein und Bier
eingeführt werden. Eine Kommiſſion von Bankiers und anderen
Fachbeuten hatte von der Gründung einer Staatsbank abgevaten,
wowvauf aber keine Rückſicht genommen wurde. Die neue Müngz-
einheit ſoll der „Karbowanetz ſein, die alte Bezeichnung für denRubel; ein „Karbowanetz“ ſoll im Werte einem dirbel ent
ſprechen.

Jtalieniſche Muſtermeſſe in der Schweiz. Die „Gazette de
e bringt eine Mitteilung des amtlichen Schweizer Han
delsblattes, wonach die italieniſche Handelskammer in der Schweiz
angeregt hat, eine z mit einem Kapital von mindeſtens
100 000 Francs zu gründen, die unter dem Namen „Jtalieniſche
Muſtermeſſe“ periodiſch wiederkehrende Murſ en einrichten
ſoll. Der Zweck des Unternehmens, deſſen Sitz in Zürich ſein
ſoll, iſt der, die wirtſchaftlichen Beziehungen zwiſchen der Schweiz
und Jtalien inniger zu geſtalten.

Gründung einer neuen Schiffahrtsgeſellſchaft in Paris.
Laut „Jnformation“ wurde in Pavwis eine neue Schiffahrtsgeſell-
ſchaft, die „Chargeurs d'Extreme Orient“ mit einem Kapital von
9 Millionen Francs gegründet.

Uebergangswirtſchaft beim Mittelſtand
Der verlochende Klang des Wortes Uebergangswirtſchaft“,

welcher den kommenden Frieden vorghnen läßt, ertönt in vielen
Sitzungen und Beſprechungen von Jnnungen, Kammern, Stadt
verordneten Verſammlungen und Parlamenten. Insbeſondere
nimmt die F der wirtſchaftlichen Wiederaufrichtung des
Mittelſtandes im öffentlichen Leben einen weiten Spielraum ein.
Die Mitwirkung wird ſich in drei Richtungen bewegen: in Be
ſchaffung von Geldern, in Beſchaffung von Roh
materialien und in zweckmäßiger Verwendung der
frei werdenden Arbeitskräfte.

Staat und Kommune haben ihre Arbeit eingeſetzt mit der
Gründung von Hilfskaſſen. Die Frage der Bürgſchaft, Sicher
ſtellung uſw. wird aber in vielen Fällen die nolwendige Hilfe
verzögern, abgeſehen davon, daß der ins Auge gefaßte Höchſt
betrag vorausſichtlich nicht ausreichen twird. Es wird auch nicht
richtig ſein, wenn kleirrere Betriebe und Gewerbe mit Kapital
r Er werden, welche ſchon vor dem nur notdürftig
ihre Exiſtenz aufrecht erhalten haben. Grundſätzlich ſolltbe aus
geſchloſſen ſein, daß Beträge aus dieſen Hilfsfonds zur Begah
lung alter Schulden gewährt werden. er wird dadurch in
manchen Fällen nicht der Gewerbetreibende, ſondern der Gläu
biger (Groß händler uſw. betroffen. Inwieweit dieſer unterſtützt
werden muß, iſt eine Frage, die uns hier nicht beſchäftigen kann.
Angernommen aber, der Kleingewerbetreibende würde ſchulden
frei neu anfangen und ihm würden die nötigen geldlichen Hilfs-
mittel zur Verfügung geſtellt, ſo ergibt ſich die wichtige Frage der
Rohſtoffbeſchaffung.

Es iſt durchaus nicht ausgeſchüoſſen, daß mancher das Geld
für ſeinen Betrieb wirtſchaftlich nicht wird verwenden können,
weil die Rohſtofffrage von ihm allein nicht gelöſt tverden kann.
Er kann daher ſehr leicht in Verſuchung kommen, das Geld zum
Unterhalt für ſich und ſeine Familie zu verwenden und dies m
unter allem Umſtänden vermieden werden. Wenn es währen
des Krieges berechtigt iſt, daß Unſummen aufgewandt werden zur
Erhaltung des Lebens des einzelnen Menſchen, ohne daß man
nach einer wirtſchaftlichen Anlage der aufgewendeten Kapitalien
fragt, ſo darf dies in dem vorliegenden Falle unter keinen Um
ſtänden geſchehen. Bei der Unterſtützung aus den Hilfskaſſen
darf das Kapital nicht aufgezehrt werden. Dies geſchieht am
zweckmäßigſten dann, wenn der Gewerbetreibende das Geld nicht
unmittelbar ſelbſt zur freien Verfügung bekommt, ſondern wenn
ihm an deſſen Stelle Rohſtoffe vermittelt werden, deren Be
ſchaffungskoſten ihm geſtundet werden können. Es wird nun
Sorge größerer Verbände ſein, ſeien es Genoſſenſchaften, ſeien
es Kommunalverbände, ſei es durch einen Zuſammenſchluß von
Kommunalvrbänden, die Rohſtoffbeſchaffung und Rohſtoffvertei
lung in die Hand nehmen. Es iſt ganz unmöglich, daß ein Klein-
gewerbetreibender das Riſiko, welches nach dem Kriege noch mehr
als heute mit der Rohſtoffbeſchaffung verbunden ſein wird, allein
übernimmt. Dies könnte von Jnnungen Genoſſen-
ſchaften wohl übernommen werden, il dann für einen
größeren Kreis auch die Möglichkeit einer einheitlichen einen
angemeſſenen Verdienſt ſichernden Preisfeſtſetzung beſtände.
Denkt man ſich die Bildung der Genoſſenſchaft aus den Jnnungen
hevaus, ſo würde allerdings dieſe Organiſation den großen N
teil haben, daß diejenigen bei der Bildung ausgeſchloſſen ſind,
welche zur Zeit im Felde ſtehen. denn die Vorarbeiten müſſen
ſchon jetzt in Angriff werden. Die Folge davon
würde ſein, daß nach dem Friedensſchluß, ſobald die Genoſſen-
ſchaft ihre praktiſche Arbeik aufnimmt, leicht die aus dem Feldeuricktehrenden Gewerbetreibenden auch von dem Vorteil ge
meinſamer Rohſtoffbeſchaffung ausgeſchloſſen oder benachteiligt

find. Um dies zu vermeiden, erſcheint es zweckmäßig, daß die
Kommunalverbände in die Genoſſenſchaft eintreten und Ge-
hre erwerben. Dadurch wird der urparteiiſche
Charakter gewahrt und es beſteht die Möglichkeit, durch Abtretung
dieſer Genoſſenſchaftsanteile nach Friedensſchluß die aus dem
Felde heimkehrenden als Genoſſen zubeteiligen.

In vielen Fällen kann es auch unzweckmäßig ſein, ſelbſt durch
unmittelbare Hergabe von Rohſtoffen dem Gewerbetreibenden
unter die Arme zu greifen Die Hilfe muß abhängig gemacht
werden von einem Auftvrage. Ein Beiſpiel möge dies erläutern,

Ein junges Ehepaar will eine Wohnungseinrich-
tung beſchaffen. Es fehlen ihm aber die Mittel, welche von
der Kriegsfürſovge gegen allmähliche Abgahlung zur Verfügung
geſtellt werden ſollen Würden nun gleichzeitig dem Cewerbe-
treibenden die Mittel zur Rohſtoffbeſchaffung bezw. die Rohſtoffe
ſelbſt gegen Stundung des Betrages überlaſſen, ſo würde die
Hilfskaſſe doppelt in Anſpruch genommen werden, falls die Ver
waltung ſo ſt- daß dieſe beiden Fälle nicht von einer Stelle
bearbeitet wer Hier würde es nun zweckmäßiz ſein, wenn
dem Ehepaar anheimgegeben wird, mit einem Schreiner zu ver-
handeln wegen Beſchaffung der Möbel. Sobald dieſe einig
geworden ne kommt der Schreiner mit dem Auftrage zur
genoſſenſchaftlichen Hilfsbaſſe und es wird ihm auf Grund dicfes
Auftr ein Vorſchuß für Rohſtoffbegug bezw. die Rohſtofſe
ſelbſt übergeben. Sobald die Möbel abgeliefert ſind, wird mit
dieſem Betrage einſchließlich der Koſten für die Arbeitslerſtung
des Schreiners das Ehepaar belaſtet. Der Gewerbetreibende hat
nun durch dieſen Vorgang ſein Konto für den Rohſtoffbezug be
glichen, die Arbeitsleiſtung iſt bezahlt und die Hilfskaſſe hat nur
dem jungen Ehepaar den Vorſchuß für die Beſchaffung der Möbel
zu buchen.

Ein zweiter Beiſpiel.
Nach dem Kriege wird der Hausbeſiherſta nd ſchwer

z kämpfen haben, ſo auch ihm in irgend einer Weiſe unter
ie Arme gegriffen wer muß. Es iſt anzunehmen, daß die

Miete in die Höhe gehen wird. Aber die Hausbeſitzer müſſen
ſofort die nötigen Mittel zur Verfügung haben, um die im Kriege
vernachläſſigten Ausbeſſerungen am Hauſe vorzunehmen. Je
eher dieſe Mittel flüſſig ſind, deſto eher wird ein großer Teil des
Handwerksſtandes Beſchäftigung finden. Der oben Efchilderte
Vorgang wiederholt ſich. Der Hausbeſitzer meldet an, daß er bei
einem Gewerbetreibenden eine Reparatur beſtellt hat. Der
Gewerbetreibende bekommt den Vorſchuß für die Rohſtoffe bezw.
dieſe ſelbſt und dieſe Summe wird nach Fertigſtellung der
Arbeiten dem Hausbeſitzer belaſtet. Auch hier wiederum eine
Unterſtützung, die Abhängigkeit einer Perſon von der Hilfskaſſe.

Es iſt ſelbſtverſtändlich nicht ausgeſchloſſen, daß ſich der
Großhandel an dieſer Genoſſenſchaftsbildung beteiligen kann
Jm Gegenteil, es iſt dringend wünſchenswert, daß auch dieſer
ſeine Erfahrung und ſeine Kraft auf dieſem Gebiete betätigt und
einen Teil des Riſikos übernimmt. Auch wird der Großhandel
über die Vertrauenswürdigkeit und die Leiſtungsfähigkeit der
Kleingewerbetreibenden die beſte Auskurrft geben können. Liegt
dieſe Vertrauenswürdigkeit und Leiſtungs fähigkeit bei einem
Gewerbetreibenden nicht vor, ſo würde es volkswirtſchaftlich nicht
zu verantworten ſein, wenn irotzdem die Hilfskaſſe zur Wieder-
aufrichtung beitrüge. Selbſtverſtändlich muß die pbhhyſiſche
Exiſtenz fähigkeit jeder Einzelperſon erhalten bleibe und daher
jſt es notwendig, daß in dieſe Organiſation die des Arbeits

achweiſes eingreift. Es iſt ich ztweckmnäßio, daß jeder gelernte
Schreiner, falls er eine Hobelbank im Hauſe hat, nun das Hand-
werk ſelbſtändig ausführt, während ein größerer Betrieb, der
wirtſchaftlich arbeitet, unter Arbeitermangel leidet Es gibt
ſelbſtverſtändlich Umſtände, welche den ober erwähnten Klein
betrieb rechtfertigen, insbeſondere in ländlichen Gegenden, wo die
Acker- und Garkenwirtſchaft zugleich einen weſentlichen Teil der
Arbeitskraft gebraucht und eine wichtige Erwerbsquelle iſt. Jm
Allgemeinen aber ſollbte doch der oben erwähnte Grundſatz zur
Geltung kommen. Soweit darm noch Arbeitskräfte frei ſind,
müſſen ſie ſolange mit irgend einer anderen Arbeit beſchäftigt
werden, bis die Betriebe wieder für weitere Arbeitskräfte auf
nahmefähig ſind.

Mit der Organiſation dieſes unteren Aufbaues für die
Uebergangszeit im Mittelſtande muß die j einer Bezirks
ſtelle, etwa für einen Handwerkskammerbezirk, Hand in Hand
gehen. Dieſe übernimmt dann einerſeits ſo weit erforderlich die
Rohſtoffvermittlung einſchl. der Preisfeſtſetzung im ganzen Be
zirk, andererſeits die Rohſtoffverteilung der von den Reichsſtellen
bezw. Kriegsgeſellſchaften zur Verfügung geſtellten Rohſtoffe.
Sämtliche Stellen müſſen in engſter Fühlung mit der Heeres
verwaltung ſtehen, wo naturgemäß beim Friedensſchluß große
Mengen Rohſtoffe verfügbar werden. Auch hier muß ſchon jetzt
Vorſorge getroffen werden für die kommende Friedenszeit. Un
geheure Mengen Schnittholz lagern z. B. auf den Sammelſtellen
der Heeresverwaltung. Hier muß dahin geſtrebt werden, daß das
beſte geſunde Holz für Friedenszwecke auf er bleibt, während
das Sommerholz z. B. für die vorüberge Bauten der
Heeresverwaltung vollkommen genü Gewiß arbeiten ſchon
jetzt Hunderte von Köpfen für die Uebergingswirtſchaft, es wäre
aber wünſchenswert, wenn die allgemeinen Grund-
z üge, ſoweit ſie in der zuſtändigen Reichsſtelle feſtgelegt ſind,
den beteiligten Kreiſen bekanntgegeben würden, damit unnütze
Arbeit vermieden wird.

Neu eingegangene Bücher
Jhmels, Prof. D. L., Sir Allein durch den Glauben.

1918. 92 S. 1,25 Mk. kart. 2 Durch jede Buchhandlunghier wie durch die A. Deichertſche Veriogebin gandiwag Werner

Scholl, l 25, zu iehen. Ein neuer Predigt-band des ühmten Leipziger ſchallpwofeſſors, um deſſen
Kanzel ſich ſchon viele Tauſende in herzlicher Dankbarkeit geſchart
haben, iſt immer ein literariſches Ereignis. Auch die jetzt vor
ſiegenden Predigten bekunden jene Tiefe und Gründlichkeit der
Textauslegung, die man bei Jhmels kennt und ſchätzt. Der
große Meiſter der Kanzelrede verſteht es, auch lehrhaft ſchwierige
Stellen der Bibel ſo durchſichtig und in ſo lebensvoller Geſtaltung
zu behandeln daß man immer wieder ſeine wahre Herzens freude
hat Vor allem tritt uns diesmal das veformatoriſche Verſtändmis
der bibliſchen Hauptgedanken vor die Seele, als ein rechter
Segenston des großer Luthergedenkjahres. „Wo Glaube, da
Friede“, „Der Glaube iſt Hampf“, ſolche und ähnliche Grund
melodien müſſen einem gerade in den ſchweren Gegenwartszeiten
tröſtend und ſtärkend ins Herz klingen. Die alte Evangeliums-
weisheit wird als ein bleibendes, höchſtes Seelengut erwieſen,
eben auch für die vielbekümmerten Menſchen unſever Tage. Dieſe
ebenſo perſönlich warmherzigen, wie kirchlich beſtimmen Pre
digten warden auch in der Buchform ihre ſegensreiche Wirku
haben. Mögen ſie in viele Hände und Häuſer kommen!
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Ausführungsbeſtimmungen
zu der Bekanntmachung Nr. A. S I. 18. K, R. A.,

betreffend Beſchlagnahme, Enteignung und Meldepflicht von Einrichtun egenſtänden bezw. freiwillige
ablieferung auch von anderen Gegenſtänden aus Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, nichellegierungen

Zu F 4.
Du bei Beſchlagnahme.

hlagnahmten Gegenſtände ſind pfleglich zu behandeln. Diesbezüglich wird auf g8 4 und e atann-
r über die Sicherſtellung von Kriegsbedarf ver
wieſen lſiehe Fußnote 8. der Bekanntmachung.

Es wird darauf hingewieſen daß ſämtliche gebrauchten
und ungebrauchten Zinngegenſtände des privpaten, wirt
ſchaftlichen und gewerblichen Gebrauchs ohne Rückſicht auf
Beſchaffenheit und tatſächliche Verwendung einſchließlich
der Ziergegenſtände beſchlagnahmt ſind, auch wenn ſie in
der namentlichen Aufführung des S 3 der Bekanntmachung
nicht

enſtände, die zur gewerbsmäßigen Veräußerungoder Verarbeitung beſtimmt ſind, s ebenfalls unter
die Beſchlagnahme nach S A, jedoch nicht unter die Ent
eignung nach S 5 der Bekanntmachung. Sie ſollen unver
e der Friegsmetall-Aktiengeſeuſchaft, Abt. KE., Ber
lin W. 9, Potsdamer Straße 1011, zum Kauf angeboten
werden. Sie werden durch beſondere Maßnahmen erfaßt.

Zu 8 5.
Enteignung.

Die durch S S der Bekanntmachung enteigneten Gegenſtände ſind mit Ablauf des Tages c Ausgabe des amt
lichen Blattes, in dem die Bekanntmachung amtlich ver
öffentlicht wird, in das Eigentum des Reichsmilitärfiskus
übergegangen. Den Beſitzern geht alſo keine beſondere
Enteignungsanordnung zu, ſie ſind zur Ablieferung der
enteigneten Gegenſtände an die unten genannten Sammel
ſtellen unter Beachtung der nachfolgenden Beſtimmungen
verpflichtet.

Zu S 6.
Meldepflicht.

Alle Beſitzer, auch Erzeuger und Händler, der im S 3
genannten Gegenſtände ſind, unbeſchadet aller früher abge-
gebenen Meldungen, zur Meldung in dem Umfange ver
pflichtet, in dem eine Aufforderung dazu ergeht. Dem-
gemäß ſind auch Kirchen, Stiftungen, Kommunen, Reichs
und Staatsbehörden uſw. zur Abgabe von Meldungen
verpflichtet.

Jeder Beſitzer muß die von ihm verlangte Meldung
gewiſſenhaft und pünktlich erſtatten. Die Vordrucke ſind
bei der unterfertigten Behörde erhältlich.

Wer die Meldung unterläßt oder ſie unvollſtändig oder
unpünktlich erſtattet, macht ſich ſtrafbar und hat außerdem
die Nachteile und Unannehmlichkeiten, die ihm ſpäter bei
der Durchführung der Bekanntmachung daraus entſtehen,
ſelbſt verſchuldet.

Zu S T.
Ablieferung.

Die Ablieferungspflicht für die Gegenſtände der Reihe J
iſt völlig unabhängig von der Erſatzbeſchaffung 8) und
von der Ausbauhilfe (S 9). Jeder Beſitzer muß die in
Reihe I genannten Gegenſtände ſelber frei machen und ſie
gemäß der Aufforderung der unterfertigten Behörde ohne
Verzug an die hierunter vermerkte Sammelſtelle abliefern.
Jhre Belaſſung bis zur Erſatzbeſchaffung kann nicht ge
fordert werden.

Beſiter von Gegenſtänden der Reihen II, III und IV
müſſen ihrerſeits bemüht ſein, die Erſatzbeſchaffung und
den Ausbau baldigſt herbeizuführen. Die Ablieferungs-
pflicht für dieſe Gegenſtände beginnt, ſobald ſie ausgebaut
bzw. erſetzt ſind. Als Ausnahmen werden jedoch beſtimmt:

1. Türklinken uſw. 3 der Bekanntmachung lfd. Nr. 55)
von Haustüren und von Korridorlüren (das ſind
ſolche, die eine Wohnung nach dem Treppenhauſe
hin abſchließen), mit den dazugehörigen Unterlagen
ung rwildern, Roſetten uſw.) werden vorerſt noch

aſſen.

felber ausführen oder ſie von bezahlten Arbeitern
oder Handwerkern ausbauen laſſen, alſo die behörd-
lich geſtellte Ausbauhilfe nicht in Anſpruch nehmen,
ſo werden die zu den Türklinken gehörenden Unter
lagen (Langſchilder, Roſetten uſw.) bis auf weileres

belaſſfen (ſiehe z r zu S 9).Die belaſſenen Türklinken und Unterlagen ſind er-
forderlichenfalls erſt auf eine neue Anordnung hin
abzuliefern.

Der Beſitzer oder deſſen Beauftragter hat etwa an den
Gegenſtänden haftende, nicht aus den beſchlagnahmten
Metallen beſtehende Teile (Beſchläge) ſoweit als irgend
möglich vor der Ablieferung zu entfernen. An Türklinken
und Fenſtergriffen können die Beſchlagteile belaſſen werden,
weil ihre Entfernung ſchwierig iſt.
Bei der Ablieferung iſt die genaue Adreſſe des Eigen

tümers der abgelieferten Gegenſtände anzugeben.
Beſitzer enteigneter Gegenſtände, die mit dem im S 10

der Bekanntmachung genannken Uebernahmepreis nicht ein
verſtanden ſind, müſſen dies ſofort bei der Ablieferung er
klären und gleichzeitig eine ſchriftliche Beſchreibung der
Stücke abgeben, für welche der Uebernahmepreis beanſtandet
wird. Die Beſchreibung muß dem Reichsſchiedsgericht für
Kriegswirtſchaft die Wertbeſtimmung der fraglichen
Gegenſtände ermöglichen.

Wer die übereigneten Gegenſtände nicht innerhalb der
vorgeſchriebenen Zeit abliefert, macht ſich ſtrafbar. Außer-
dem werden die ablieferungspflichtigen Gegenſtände abge-
holt bzw. auch ausgebaut, wenn ſie nicht ausdrücklich von
der Ablieferung zurückgeſtellt ſind (ſiehe S 14). Die Koſten

Einziehung werden gegen den Uebernahmepreis ver-u oder im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens

Wenn Beſitzer von Türklinken die Ausbauarbeiten
J

jeder Weiſe zu fördern.

KAluminium und Finn.
Pom 26. März 1918.

Zu S S.
gef Erſatzbeſchaffung.

Die zur Zeit obwaltenden Umſtände bedingen die Verminderung der Erſatzbeſchaffung auf das e ingſte
Maß. Erſatz ſoll deshalb nur inſoweit beſchafft eden als

die Gebrauchsfähigkeit der Gegenſtände oder Einrichtungen,
mit denen die enteigneten Stücke verbunden waren, er
halten bleiben muß und dann nur aus einem den Kriegs
umſtänden angemeſſenen Material. Demzufolge wird die
behördliche Mitwirkung bei der Erſatzbeſchaffung auf die
in Reihen III und IV genannter Gegenſtände beſchränkt.

Für die Gegenſtände der lfön. Nrn, 44, 45, 48, 49 und
55 wird Erſatz auf Grund der erſtatteten Meldungen 6)
behördlich beſchafft.

Für die Gegenſtände der Ifdn. Nrn. 46, 47, 50, 51,
53 und 54 wird im Bedarfsfalle auf Antrag an die

unterfertigte Behörde Material zur Anfertigung der not
wendigen Erſatzſtücke zugewieſen,

Jedermann kann ſich die notwendigen Erſatzſtücke ſelber
beſchaffen oder ſich der behördlichen e ung gegenrn der für die Erſatzgegenſtände feſtgeſeßkan Krone

ienen.,
Wer ſich den Erſatz ſelber beſchafft, erwirbt damit nicht

das Recht, die enteigneten Gegenſtände länger zu behalten
als fanand, der behördlich beſchafften Erſatz in Anſpruch
nimm

Wer von der Behörde Erſatzgegenſtände in Anſpruch
nimint bzw. ſich Material zuweiſen käßt, muß den ihm ge
botenen Erſatz annehmen. Die Einziehung der enteigneten
Gegenſtände kann durch eine Ablehnung der Verwendung
der Erſatzſtücke nicht aufgehalien werden.

Zu S
Ausbau.

Als Ausbau gilt nur eine Arbeit, welche handwerkstech-
niſche Uebung und die Verwendung beſonderer Werkzeuge,
wie Bohrer, Säge, Feile, Hammer und Meißel, verlangt.
Das Löſen von Schrauben mit dem Schraubenzieher gilt in
der Regel nicht als Ausbauarbeit. Demzufolge kommt
Ausbau nur für die Gegenſtände der Reihen II und IV in

age.
Der Ausbau iſt von den Betroffenen tunlichſt ſelbſt

oder mit Hilfe von ſelbſt beſchafften Arbeitern oder Hand
werkern zu bewirken Wenn dies nicht gelingt, ſo hat der
Beſitzer dies unter Begründung der unterferligten Behörde
anzuzeigen und koſten loſe Geſtellung von Ausbauhilfe
zu beantragen. Für Anzeige und Antrag iſt ein Vordruck
zu verwenden, der bei der unterfertigten Behörde und bei
jeder Sammelſtelle erhältklich iſt.

Wer Türklinken uſw. (F 3 der Bekanntmachung, Ifd.
Nr. 35) ſelbſt ausbaut, kann die dazugehörigen Unterlagen
(Langſchilder, Roſetten uſw.) einſtweilen noch zurückbehalten
(ſiehe zu S 7, Ablieferung).

Wer zum Ausbau von Fenſtergriffen uſw. S 3 der Be
kanntmachung, Ifd. Nr. 49) bzw. von Türklinken uſw. 3 der
Bekanntmachung, Ifd. Nr. 55) die koſtenloſe Geſtellung von
Ausbauhilfe in Anſpruch nimmt, muß auch den behördlich
gelieferten Erſatz beziehen und die zu den enteigneten
Gegenſtänden gehörenden Unterlagen (Langſchilder,
Roſetten uſw.) ſogleich abltefern. Jhm werden jedoch für
die Anbringung der Erſatz-Türklinken mit den Erſatz
Unterlagen und der Erſatz-Fenſtergriffe Koſten nicht be
rechnet, ſofern er die Ausbau und Anbringungsarbeiten
Zug um Zug in einem Arbeitsgange ermöglicht.

Den ÄAntragſtellern auf Geſtellung von Ausbauhilfe
wird mitgeteilt werden, wann der Ausbau erfolgen wird.
Die ſeitens der behördlichen Ausbauſtelle mit dem Ausbau
beauftragten Perſonen müſſen ſich ausweiſen können. Der
Beſitzer oder ſein Beauftragter hat die Ausbauarbeiten in

Er iſt verpflichtet, über die ge
leiſteten Arbeiten eine Beſcheinigung zu erteilen. Er erhält
von der Ausbauſtelle eine Ausbaubeſcheinigung
über die ausgebauten Mengen

Wer koſtenloſe Ausbauhilfe in Anſpruch genommen
hat, muß bei der Ablieferung die Ausbaubeſcheinigung ab
geben er erhält für die ihm ausgebaute Gewichtsmenge

keine Ausbauvergütung.
Die Auszahlung der durch S 9 der Bekanntmachung

feſtgeſetzten Ausbanvergütung für den ſelbſt ausgeführten
Ausban erfolgt bei der Ablieferung der Gegenſtände.

Zu S 10.
Uebernahmepreis.

Jſt der Ablieferer mit dem feſtgeſetzten Uebernahme-
preis einverſtanden, ſo erhält er den Uebernahmepreis mög-
lichſt ſofort. Der Ablieferer kann eine Beſcheinigung über
den ausgezahlten Betrag verlangen.

Erfolgt aus irgendwelchen Gründen die Auszahlung
des Uebernahmepreiſes nicht ſofort, ſo erhält der Ablieferer
einen Anerkenntnisſchein. aus dem das Gewicht der abge
lieferten Gegenſtände, der Uebernahmepreis, die genaue
Adreſſe des Eigentümers und die Zahlſtelle hervorgehen.
Auf Grund des Anerkenntnisſcheines wird der darin feſt
geſetzte Betrag ausgezahlt, ſobald die der ſofortigen Aus
zahlung entgegenſtehenden Gründe behoben ſind.

Durch die Annahme der Zahlung oder des Anerkennt
nisſcheines gilt das Einverſtändnis mit dem feſtgeſetzten
Uebernahmepreis als bindend ausgeſprochen und die
Geltendmachung weiterer Anſprüche, beſonders auch die Jn
anſpruchnahme des Reichsſchiedsgerichts für Kriegswirt
ſchaft, als ausgeſchloſſen.

Beſitzer, die bei der Ablieferung erklärt haben, ſich nicht
mit dem Uebernahmevpreis gemäß S 10 der Bekanntmachung
zufrieden zu geben, erhalten nicht ſofort Zahlung, ſondern
eine Quitkung. Mit dieſer iſt ein Vordruck verbunden, auf
dem die endgültige Feſtſetzung des Uebernahmepreiſes durch

das Reichsſchiedsgericht für Kriegs wirtſchaft zu vbeantrogen
iſt. Der Antrag iſt der unterfertigten Behörde4 Wochen nach der Wlieferung zur Wel ehe
übergeben

Die Ablieferungspflicht wird durch dienahme des Reichsſchiedsgerichis nicht heenttachet th

n Pexſonen, die ſich nachträglich init dem
Uebernahmepreis einberſtanden erklären, erhalten den
anerkannten Betrag gegen Rückgabe der Quittung,

Die Entſcheidung des Reichsſchiedsgerichts für Kriegs
wirtſchaft oeht dem Antragſteller unmittelbar zu. Der feſt.
geſetzte Uebernahmepreis wird dem Empfangsberechtigten
von der beauftragten Behörde e e

u S 13.
Widerruf der Enteigunug,

Anträgen auf Widerruf der Enteignung bzw.
von der Ablieferung kann nur ſtattgegeben werden, wenn ſie
ausreichend begründet ſind. Als ausreichende rün
dung gilt die Feſtſtellung eines beſonderen wiſſenſchaft
lichen, künſtleriſchen oder kunſtgewerblichen Wertes durch
einen von der Landeszentralbehörde anerkannten Sachver-
ſtändigen. Andenkenwert iſt dagegen keine ausreichende
Begründung.
Die von der Landeszentralbehörde mit der Beurteilung

des wiſſenſchaſtlichen, künſtleriſchen oder kunſtgewerblichen
Wertes beauftragten Sachverſtändigen nennt die unfer-
fertigte Behörde auf Anfordern.

Sofern die Befreiung ausgeſprochen wird, erhält der
Antragſteller darüber eine Beſcheinigung. Wer bei Nach
prüfungen im Beſitz von enteigneten und ablieferunge-
pflichtigen Gegenſtänden betroffen wird, ohne eine für dieſe
ausgeſtellte Befreiungsbeſcheinigung zu beſitzen, ſetzt ſich
der Strafverfolgung aus.

Die Stellung eines Antrages auf Widerruf der Ent
eignung bzw. Befreiung von der Ablieferung entbindet
nicht von der Beachtung der Beſtimmungen der Bekannt-
machung, insbeſondere nicht von der Meldepflicht im Sinne
des S 6 der Bekanntmachung.

Zu s 14.
Zurückſtellung von der Ablieferung.

Wer gehindert iſt, Gegenſtände der Reihen III und IV
innerhalb der aufgegebenen Zeit abzuliefern, kann einen
Antrag auf vorläufige Zurückſtellung von der Ablieferung
bei der unterzeichneten Behörde ſtellen, der jedoch nur be
rückſichtigt werden kann, wenn er ausreichend begründet iſt.
Derartige Anträge ſind erſt zu ſtellen, wenn erkennbar iſt
daß der geforderte Ablieferungstermin nicht innegehalten
werden kann.

Die Stellung eines Antrages auf Zurückſtellung von
der Ablieferung entbindet nicht von der Beachtung der Pe
ſtimmungen der Bekanntmachung, insbeſondere nicht von
der Meldepflicht im Stu e 6 der Bekanntmachung.

Zu t 15.
Freiwillige Ablieferung.

Die Sammelſtellen nehmen außer den enteigneten Gegen
ſtänden auch andere ähnlicher Art als freiwillige Ablieferung
an, ſoweit ſie nicht zur gewerbsmäßigen Veräußerung oder
Verarbeitung beſtimmt ſind. Hauptſächlich kommen die
folgenden Gegenſtände in Frage:
Albumſtänder, Kaffeekannen,
Aſchenbecher und Aſchenteller, Kaffeemaſchinen,
Autozubehörteile, wie Hupen, Kaminumkleidungen,

Gasentwickler, Kotſchützer uſw., Kaminvorſetzer und Feuergeſchire

Badesöfen, dazu,Becher aller Art, Kämme,
Beſchläge an Möbeln, Koffern Kartenſchalen, Kartenpreſſen,

ufſw., Ketten,Beſtandteile an Beleuchtungs- Klingelzüge und Klingeſknöpfe,
körpern, Fernrohren, AppaKollektenbüchſerz,
raten, optiſchen. ghhſikaliſchen Kuchenplatten,
und ähnlichen Jnſtrumenten, Kumpen,

Bienglasdeckel, Bierkrugdeckel, gronen,]
Bierfaßhähne,i x Lampen, iSierſchankſäulen, rn ewer, Leuchter, h
Bierwärmer, BierBilderrahmen, Likörſervice,Blumenſpritzen, Lote,
Blumenteller, Blumenkellerhalter, Wedailken,

Blumentöpfe und kicbel, Menagen,
Bodenſchutzbleche vor Oefen und e

e J 1e aus Haushaltungen, Munitionsutenſtlien. aus Neſ

Befreiung

Teile aus Kupfer u. Weſſtag,
da alle aus anderem Metal

Briefbeſchwerer, ſing, wie Pulvermaße, Hugel

t ſe tfüller, ZündSwlthe 4 le en nete er uſw,
Bügelgeräte,

ürſtenbleche, Notenſtä SS c r, Obſtmeſſer, Obſtmeſſerſtänder,
Eierbecher Wſchuheigeinrichtungsgegenſtä Ofenro ze,len ude gue Ofenvorſetzer und Feuergeſchirr

S SElektriſteratwarate, Plätten,e u e keen C 7 m 7e z Haltern und Ringen aus Wohwrngen,
ingen aus hnungen, Fewpice,Gashähne aus Wohmumgen, e

Gießkannen,
Gongs,Siege von elektriſchen Klingeln,

Läutewerken uſw.,
Griffe von Möbeln, Klavieren,

Portieren uRollen von Betten, Tſchen uſw.
mit Meſſingringen dazu

Schubkäſten uſw., SamotwwarGrammophon Trichker und Schablonen zum ichnen,

Arme en und Säulen von TafelGurthalter, Gurtklemmen an äulen- und Hängewagen,Rolladen uſw Schallbecher von Oryeln,
Humpen, Orcheſtrien uſw.,Jarditieren, e TwoppenJnf Women- Firmen urd

Preiſe
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vegeichnumgsſchilder, Tiſchglocken,e Wauſels-löſſer, richter,e hen Tritte r Trittbretter von

Schrei n r Fuhrwerken,-aufeln aller Art z. B. Krirmel- Türſchließer,

ſchippen. äuſe, Uhrgewichte, Uhrzelbſtſchänker, ſe üſſel,-erpieltenringe, Unterſähe für Flaſchen, Krüge,
gignalpfeifen, Gläſer,Zwarbüchſen, Vaſen,Zpielteller, V ſchaben,Zpielwaren, Vogelkäfige,
7pritzen, Vorhangſtangen mit Haltern und
u näpfe, Ringen aus Wohnungen,t S arbeile en von Sänulen- undAeſelknechte.

5reichholzſtänder, Wandteller,
-hufenvorſtoß ſchienen Waſſerhähne aus Wohnungen,
Fefclaufſätze, Tafelgeſchirre, Weinkühler,
aſſen und Unterſätze dazu, Zahnſtochergeſtelle,
keeglashalter, Ziergegenſtände,
reekannen, Teemaſchinen, Zigarrenabſchneider,
geler aller Art. Zigarrenablagen,germometerStänder, Zigarrenangzünder,
fintenfäſſer, Zuckerdoſen, Zuckergangen.

Für die freiwillig abgelieferten Gegenſtände werden die
Preiſe des S 10 der Bekanntmachung gezahlt.

Soweit die Gegenſtände bereits durch dieſe oder frühere
gekanntmachungen enteignet ſind, beſteht eine Ablieferungs-
pflicht: für ſie werden die Preiſe der betreffenden Bekannt-
wmachung gezahlt.

n aus Kupfer, Meſſing und
Rickel find bereits nach der Bekanntmachung M. 3231/10.
d. K. R. A, Alumniumgerätſchaften nach der Bekannt-
machung Al. c. 500/2. 17. K. R. A., Bierglasdeckel und Bier
trugdeckel aus Zinn nach der Bekanntmachung M. 1/2. 17.

R. A. ablieferungspflichtig. Gegenſtände dieſer Art, die
ehne beſondere behördliche Genehmigung zurückbehalten ſind,
werden demnächſt zwangsweiſe eingezogen. Bis auf weiteres
werden auch dieſe noch zu den im S 17 der Bekanntmachung
genannten Preiſen angenommen.

Für Gegenſtände, welche nicht enteignet find und frei-
willig abgeliefert werden, iſt eine Forderung über die feſt
geſetten Uebernahmepreiſe hinaus, alſo auch eine Jnan-
n des Reichsſchiedsgerichts für Kriegswirtſchaft
ausgeſchloſſen.

Zu S 16.
Anfragen und Anträge.

Jede Perſon kann an den hierunter bezeichneten Stellen
mündlich Auskunft über dieſe Bekanntmachung erhalten,
insbeſondere inwieweit Gegenſtände unter die Bekannt
machung fallen, wo und wann ſie abgeliefert werden müſſen.
inwiefern auf Erſatzbeſchafſung zu rechnen iſt, und auf welche
Weiſe ſich der etwa nötige Ausbau bewerkſtelligen läßt.

Alle ſchriftlichen Anfragen und Anträge, die die vor
ſtehende Bekanntmachung betreffen, ſind an die unterfertigte
Behörde zu richten und mit der Bezeichnung „Betrifft Ein
richtungsgegenſtände“ zu verſehen und dürfen andere Ange
legenheiten nicht behandeln.

Für die abzuliefernden Gegenſtände werden folgende
Sammelſtellen eingerichtet:

1. Städtiſches Elektrizitätswerk in Könnern für die Ort
ſchaften: Könnern, Golbitz, Garſena, Dornitz, Rothen-
burg (Gemeinde und Gut), Kirchedlau, Hohenedlan,
Mitteledlau, Sieglitz, Trebnötz, Trebitz b. K., Leben
dorf, Bebitz, Unterpeißen, Cuſtrena, Beeſedau,
Beeſenlaublingen, Mukrena, Löbnitz a. D., Poplitz
und Neubeeſen.

Annahme Sonnabends von 26 Uhr nachmittags,
Sonntags von 8--9 Uhr vormittags. Hahlſtelle Käm-
mereikaſſe Könnern.

2. Klempnermeiſter Hundt in Löbejün für die Ortſchaften:
Löbefün, Schlettau, Dalena, Domnitz, Merbitz (Ge-
meinde und Gut), Nauendorf, Kroſigk (Ge-
meinde und Gut), Wieskau, Kaltenmark, Prieſter,
Peteksbera, PetersbergForſt, Trebitz a. P., Wall
witz, Dachritz, Weſtewitz, Nehlitz, Frößnitz.

Annahme jeden Montag von 8-1 Uhr vormittags und
3—7 Uhr nachmittags, Sonntags von 8--9 Uhr vormittags.

Zahlſtelle Kämmereikaſſe Löbejün.
3. Sammelſtelle in Wettin Halleſche Straße Grundſtück

von Hunnius) für die Ortſchaften Wettin (Gemeinde
und Gut), Döſel, Dobis, Neutz, Deutleben, Mücheln,
Lettewitz, Görbitz, Raunitz, Gimritz b. W., Döblitz,
Sylbitz, Beiderſee, Möderau, Morl, Friedrichsſchwerz,
Brachwitz Gemeinde und Gut).

Annahme Mittwochs und Sonnabends von 3--7 Uhr
nachmittags, Sonntags von 8—-9 Uhr vormittags Zahl-
ſtelle Kämmereikaſſe Wettin.

4. Klempnermeiſter Steinbach in Ammendorf für die Ort-
chaften: Ammendorf, Beeſen (Gut), Planena, Rade-

well, Oſendorf, Burg i. A., Döllnitz Gemeinde und
Gut), Lochau, Weſenitz, Pritſchöna.

Annahme wochentäglich von 12--2 Uhr und 6--8 Uhr
nachmittags. Zahlſtelle Gemeindekaſſe Ammendorf.

5. Klempnermeiſter Herrlich in Nietleben für die Ort-
ſchaften: Nietleben, Granau, Dölau, Schiepzig
Lettin (Gemeinde und Gut), Lieskau, Zſcherben
Dölauer Heide.

Annahme Sonnabends von 8 Uhr vormittags bis
6 Uhr nachmittags, Sonntags von 8--12 Uhr vormittags

Zahlſtelle Gemeindekaſſe Nietleben.
6. Kreisſammelſtelle Halle, Krauſenſtraße 3 Grundſtück

von Schulze Birner) für die Ortſchaften Böllberg,
Wörmlitz Gemeinde und Gut), Bruckdorf, Dieskau
(Gemeinde und Gut), Zwintſchöna, Canena, Klein-
kugel, Benndorf, Bennewitz, Gröbers, Osmünde.
Gottenz, Schwoitſch, Großkugel, Schönnewitz,
Burg b. R., Reideburg (Gemeinde und Gut), Ca-
pellenende, Büſchdorf, Sagisdorf, Stichelsdorf
Diemitz, Peißen, Rabatz, Zöberitz, Mötzlich, Braſch-
witz, Tornau, Obermaſchwitz, Untermaſchwitz, Plöß-
nitz, Hohenthurm Gemeinde und Gut), Roſenfeld,
Niemberg (Gemeinde und Gut), Spickendorf,
Schwerz, Dammendorf (Gemeinde und Gut), Eis-
mannsdorf, Hohen, Wurp, Brachſtedt Gemeinde und
Gut), Pranitz, Oppin, OppinFreiheit, Harsdorf, Jn
wenden, Seeben, Gutenberg (Gemeinde und Gut)
Sennewitz, Groitſch, Teicha, Löbnitz a. G., Lehndorf

Annahme Sonnabends von 8--1 Uhr vormittags und
3-6 Uhr nachmittags, Sonntags von 9--12 Uhr vor
mittags. Zahlſtelle Kreiskommunalkaſſe des Saalkreiſes
in Halle a. S., Gr. Steinſtraße 20.

Die Gegenſtände dürfen nur an die zuſtändige Sammel
ſtelle abgeliefert werden.

Jn Zweifelsfällen wird über die abzuliefernden Gegen-
von der Sammelſtelle (Beratungsſtelle) Auskunft

Die zu S 6 erwähnten Vordrucke ſind auch bei den Ge
meindeverwaltungen und den Sammeſlſtellen erhältlich.

Halle a. S., den 26. März 1918.
Der Kreisausſchuß des Saalkreiſes.

von Krosſigk. [1789
Velbsfhilfe bef Frandgüuchrüch.

Teerbrand. Beim Teeren von Dächern
kochte der Teer über. Die Flammen oer-
fassten infolge grossen Windes die Teer-
tounen und das Hinterhaus. Ich selbst nahm
den Apparat zur Hand und wunderbar, im
Moment, möchte ich sagen, war der Brand
gelöscht. Hätte ich den Apparat nicht selbst
gefährt, ich hätte nicht geglaubt, dass er

i o wirken könnte.
e O. Bilmel, Zeitz (Prov. Saohsen)-

Bekanntmachung.
Jn der Bekanntmachnng vom 2. Mai 1916 betr. das Verbot des Rauchens

und Feueranmachens in Forſten und Wäldern wird der 1. Abſatz dahin abgeändert,
daß ſtatt „für die Zeit vom 15. Mai bis 31. Oktober“ zu leſen iſt: „für die Zeit
vom 1. April bis 31. Oktober.“

Magdeburg, den 20. März 1918.
Der ſtellvertretende Kommandierende General:

Sontag,Generalleutnant.

e äZkriedrrh Degen Hartung

Kornbrennerei
Nordhauſen am Harz

liefert ſofort noch gegen Nachnahme:
Nordhänſer Brauntwein, weiß und gelb, in

verſchiedenen Stärken und Preislagen,

Se Schuppenbrand, Die Apparate bewährten
e sich vorzüglieh. Das über den ganzen

e Schuppen verbreitete Feuer war innerhalb
weniger Minuten völlig gelöseht.

K. Wulff, Oberinspektor,
Rittergut Bretsch (Altm.).

Ninimavx-Handfeuerlöscher ist stets löschbereit, un-
abhängig von Wassermangeoel, vicht einfrierbar, leicht

handlichb, selbst von Frauen und Kindern zu handhaben.
Ausführungen fär alle Zwecke von M. 65, an. Ueber
eine Million Apparate im Gebrauch! Mehr als 50000
gemeldete Brandfälle, tausende ungemeldet! 1917 durch- 2.

laden

Hemburg, Cöln, Breslau, Stuttgart, München, Zürich, Wlen.

vr Kernögensauſttelung am 31. dezbr. 1917.

Die Geſchäftsguthaben der Mitglieder betragen

Mk. 292 046. 50.
Halle a. S., den 25. März 1918. [7513Gewerbebank, e. G. m. b. H., Halle a. 8.

MAuss mann. Hocker.
g5eee o
2 öpeiſezimmer, Herrenzimmer, Géchlaf-

Bar bel Ser Beneeeren See Kenüimmer, Küchen, Flurgarderoben, d e
t Dresden ei den Herren ert Kuntzoeöplegel, Gchreibtiſche. Vettitellenn t r n e e

S b Schl. bei H H. M. Vliecsbach's WMatratzen, Sofas und Umbauten 3 4 pe der Herren irümelln o. hen
i c Kvnigsberg i. Pr. bei der Osthanis für Handel und Gewerbe,n großer Auswabl Hünchen bei den Herren Merek, Finck Oo..

Posen bei der Ostbank für Handel und Gewerbe,Trier bei den Herren B. Kaufmann G Pappenheim.G. Schaihle, Mbelfabrik,
Gr. Märkerſtr. 26, am Ratskeller

burg.

bach a. M..

oder in Rremen

Bank für Handel und Indusfrie.
65. ordentliche Generalversammlung.

Wir beehren uns, unsere Aktionäre nach Ss 24 bis 27 der Satzung zu der am
Sonnabend, den 20. April d. nachmittags 3 Uhr,

in unserem Geschäftslokale zu Darmstadt stattſndenden fünfundseehrigeten
ordentlichen Generalversammlung mit folgender Tagesordnung einzu-

1. Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 1917;
Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Ge-

Kassen- Vereins in Gemäßheit des s 24 der Satzung hat spätestens am 16. April
a. er. wäbrend der üblichen Geschäftsstunden zu erfolgen, und zwar entweder

bei den Niederlassungen unseres Instituts in Berlin. Darmeatadt. Aschaffen-
Bamberg., Beuthen O.-S.,, Biebrich a. Rh., Ringen

a. Rh., Breslau. Ootthus, Cuxhafen, Düsselcdorf. Forst i. L., FPrank-
fort a. M.. Frankfurt a. O. Freiburg i. B.. Fürth (Raxyernm), Giessen, ne regeGlatz. Gleiwitz. Görlitz, Greifswald, Guben, Halle a. S. Hamburg. e e eHannover. Hindenburg. Hirschberg (Schlesien), JSauer, Kattowitz. eKreuzburg. Landau (Pfalz2). Lauban, Leipzig, Leobschütz, Lud-
wigshaſen a. Rh., Mainz, Mannheim, Michelstadt i. O., MHünchen,Ayaiowitz, Veustadt (Haardt), Neustadt (O.-S.). Nürnberg, Oen-peln, Pforzheim, Prenzlau, Quedlinburg Rati
Rybnik. Senftenberg. Sorau (V.-L.), Spremberg, Stargard I. P.Stettin, Straßburg i. E., Stuttgart Wiesbaden,bei der Dentschen Nationalbank, Komwmandit-

Augsburg

Gesellschaft auf Aktien,

Berlin und Darmstadt., den 26. März 1918.
Bank für Handel und Industrie.

Echte reine Korns und e nach
Korn-Verſchnitte Qualität,

7 Rum, echten Jamatka-Verſchnitt und Faſſons,
Kognak, deutſche und franzöſiſche Verſchnitte,

G Arrak, Berſchnitt I und II,
Steinhäger, ff. Qualität I und II,
Kloſtertropfen, ff. Ware.

Man verlange neueſte Preisliſte.
Privatverkehr ausgeſchloſſen. 9

Vertreter Julius Böhm. Ialle aalo), Bernhsrdystr. 13.
Lieferung erfolgt in 12, 25-30, 50-60, 100--150, G

200--250 Literfäſſern od. Literflaſchen in Packungen
von 6, 12, 18, 24 Literkiſten uſw.

o Mn tie 7060 Sinn verteilung G0880096800000090e e e e e e z. teleser des Aommde uns an BoeM et ufsi ratsmi eVerlangen Sio Sonderdruoksehrift 179. Bio Hinterlegung der Aktien begw. des oränungsmäßigen Hinterleguns Prof. anders Ah
„Minimax“. Berlin W. 9, LimKstr. 17 H. 27 5eheines eines deutschen Votars, der Reiehsbank oder der Bank des Berliner nabensehuie,

Halle a. S., Friedrichstr. 24. Teleph. 2686
Kleine Klassen von Sexta bis einschlieblich Unter-
sekunda. Vorbereitung z. Einj.-Freiwilligen-Examen.

Arbeitsstunden unter Aufsicht.
Beginn am 9. April. Prospelt.

bor.,

IIIIIIT 600080060000000

Wie große Mode!
Kunstseidene gestriokte Jacken

Aderverkalkung, M
Herzleiden sowie

Dr. Gebhard Cie.

Gesuncdung durch Sauerstoff
Ein durchaus natürliches, völlig unschädliches Heilverfahren ohne jede

Berafsstörnng bei Ierren- und Steoffwechselkrankheiten jeder Art, wie Cieht, Rheuma,
en- und Darmleiden, Tuckerkrankheit, Leberleiden. Schwleherastäglen,

gen- und Hahsleiden.

Verlangen Sie kostenfrei ausführliche Broschüre.
Haliesche Strasse 23.

Verlag „Die WeltLiteratur“
I (Walther C. F. Hirih) München 2

h

Jeder darf rad rn
T r

Von Halle aus erreichbare
landſchaftl. ſchöne, wildreiche

all u. Poldjagd
e n 7,75kir Damen, junge Madehen und Kinder,

Kunstseidene gestrickte Blusen,
Kunstseid. gestrickte Kindermänte!

empßeblt in sehr grosser Auswahl und
vielen modernen Farben preiswert

H. Schnee Nachf.
A. F. Rbermanm

Gr. Steinstr. 84.
6900

hat noch

alle a. J.

Königiich 11. (237.) Lotterie,

unFür Rückporto und Beſtellgeld wären 20

Königl. Lotterie-Einnehmer, Halle (Saale),

Meer

Zur 4. Klasse
iehung 9. und 10. Avril 1918,
Loſe d 40 Mk., Loſe zu 80 Mk.d auch höhere Abſchnitte abzugeben.

fa. beizufügen.

7125)

öpezialhaus für

elektriſche Belench

tuugskörper.

Geiſtſtraße 28.

BRurcharddt,
tLeipziger Straße 56. 1751

C Holzreilfen 6,25
Ia Hank- Tau-

3 reifen 14,75.
Cellulose Tau-

J reitfen 10,25
J Elfen- Ring 11.
J Elastischer

Feder-Holz-
reifen 13 M.
alle per Stück.

Kann Jeder auf Jede Felge auf-
legen. Umtausch gestattet, also
kein Risiko. Tausenjde geliefert.

neneSchlawe, a.Kadarwaganralfen bllligst.

durch Pachtung, Uebernahme
oder Beteiligung geſucht.
Angebote unter U. G. 4331
an Rudolf Mosse. Halle.
Für evtl. Vermittlung Ver-

gütung bei Abſchluß. [7436

Corbin
zum Schutze des Saatge-

treides, Mais uſw.
empfiehlt zu Fabrikpreiſen

Pabst.,Halle a. S., Germarſtr. 10.
Fernſpr. 6935. (720
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Stellen Angebote

0800600062000000000
Für das Konstruktſongabro ungerer
Abtellung S wir um

(Igedieur
mit guter z äu (auoh Kriegsbescha-digte). Bewerbungen mit Werdegang, Zeug-nissen, Angabe des Eintrittszeitpunictes, der
Gehaltsansprüche u. des Militärverhaitnisses

zu richten an (8170

Cassel.

LIIIEEETüchtige
Schuhmacher

geſucht.

Carl Zeiss, Jens,
Pers.-Büro.

AAAAAAAIAIAAAA A.
Gelernte

Dreher
ſuchen

Gebrüder Wommer
Maſchinenfabrik

Leipzig Kleinzsehoeher
Gießerſtr. 47. (8206
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Erfahrene, tüchtige
Heizer und

Malrhiniſten
zum ſofortigen Eintritt geſucht.
bhemisehe Fabrik Griesheim Blektron,

Werk I, Bitterfeld.

Stenotypiſtin

beſſeren
Haushalt,

ſucht z. 1. 4. ev. pät.
Fran Petersceim,. Mühlbaufen i. Th., Steinweg n

Jand wirtſchaft. u. r
jüng. u. ält., ſowie herrſch.
Dienſtperſon. jed. Art ſ. Marie
Wantzlöben,, gowerbsmässigo
SteHonvermittlerin, Drevhaupt-
ſtraße 6, I (am Buttermarkt).

durchaus perfekt für t pi Unternehmen

Nur Kräfte wollen ihre Angebote unter
Angabe der Gehaltsanſprüche richten unt. V. 956

Auf Dömäne Wendelſtein9 ä r in bei Roßleben (Unſtrut) findet

Stellung.

oder Adm. Gröbler.
verwalter

auf Gut in der Nähe von
Offerten unter Z. 1623 an
die Geſchäftsſtelle d. Ztg.

Aufwartung
ſucht z. 1. April Frau Paſtor

ſofort geſucht.

n h Vogler A. G., Halle S.
Junger Verwalter

ar ZHauemtdchen
Halle ſofort geſucht. (7484

Eine ſaubere, zuverläſſige

Lampe, Mühlweg 39. 7605

Für groſeWirſſhaften.

Für einen in jeder Weiſe erſtklaſſigen
Administrator

M uche ich paſſende Stellung. Der betreffende
welcher im Anban von Saatgetreide und
r durchaus bewandert iſt, hatJ langjährige prima Zeugniſſe und befindet ſich inmee ger Stellung. Reflektiert wird nur auf

h einen großen Wirkungskreis. Anfragen erbeten
unter Z. 1610 an die Geſchäftsſtelle d. Ztg. (8054

Junger Mann,
19 Jahre, mit Einjährigen,
ſucht Unterkommen auf gr.
Gute zur Erlernung der
Landwirtſ Ohne gegen-ſeitige Vergütung. Militärfr.

H. Secholtze.,Leipsig, Tauchaerſtr. 26 III.

O mit erwachſ.Kindern ſuchen Stellung
um 1. April u. Mai, ſowie
edige Schweizer. Vugtav

Scholz. gewerbsmäbiger Stellen-

l eBahnhofſtr. 5. Gegr. 1901.

Straße 61/62.

e

Zwergobstbäume,

Aelterer prakt. erf. Landwirt, ledig, et trg in April
wäler Ktellung e
rem Gute.unt. 2. 1618 an teſte ts
ſtelle d. Ztg. erbeten. (7425

mer Geſuche

72 r ſuchen 1. Juli od.Hauſe eine ſonnige
bnung.

nnnenkl. er
ng. m. Preisunt. F. 4 4350 an. Rudolf

Mosse, Brüderſtr. 4
Kvermietungen

5 Dimmer-Wohnung,

nahe Riebeckplatz,
Warmwaſſerverſor Zen
tralheizung Fahrſtut l elektr.
Staubſauger, Bad, 2 Waſſer-kloſetts, Doppelfenſter- Gas,

elektr. Licht, Gas u. da
rungsherd, viel
iſt ſofort oder 1 ober
3 vermieten. Zu erfragen
Salecheſggitung, Leipziger

KGeldverkehr.

Darlehen
Wenn in e ſolv.erſonen. Referenzen.d. Fri en am bare 24.

R verkaufe

Stickſtofdüngung

durch Jmpfen aller
Kleeartenn. Külſenfrüchte

mit

Azotogen.
M. 1.80 p. Morg.

Hamann Teislev,
Dobhna (Dresden).

e shalber g gebe
Weißweine

billigſt ab. 7504Mehlgarten, Krauſenſtr. 19.

Ohst fehit!
Starke, bereits tragbare

i

dersPyramiden u. Suvehbüumo

Spaliere, aufrechte Schnur-
bäume geben sogleich
reiche Ernte! Wir empfehlen
davon grobe Vorräte in
bestenMassenertragssorten.
Ferner Aepfel- u, Birnen-
Hochstämme, Aprikosen-
und Pfirsich-Hochstämme,Alleebäume, Ziersträn-
cher. Rosenhochstämme
u. Kletterrosen in Pracht-
sorten. Weinreben, Gut,edel und andere beste Früh-
sorten. Riesen-Rhabarber,
Spargelpflanzen. Ver-langen JoerrekehnNr.: z
umsonst vonEd. Pornicke m. d. H.

Delitzseh,
Obstbaumschulen.

ſchwere Arbeitspferde
von 8 Stück die W

verkauft ſofort
7519] Götzer Hegraſtr. .13,

e a
Beſichtigung am beſten

Sonntags oder Wochentags
von 5 Uhr abends im Stall.

Einen überzähli en

Zu gochſen
7450] verkauft

Herrſchaftliches Landhaus
in Kreisſtadt unweit Magdebur eGemüuſegarten, Park und eichüchein n iſt 2
4gi zu vermieten od. zu verkaufen. Im Orte befinden
S gen und Seminar. Freundl Lage, ereren Wald grenzend, e geboten.J A. R. 365 an Rudolf Hosse, Magdeburg

Nahe sofort abzugehen
1 Dreschmasehine Ruston, Proctor Co., 125 om

breit, doppelte Reinigung und Entgranner,
Albion-Mähmaschine Nr. 9,

1 Adriance-Getreide-Mahmasehine mit Ableger,
1 Saok-Sähmaschine, ſ7reihig.

Sämtliehe Maschinen sind neu vorgeriehtet und in
ta dellosem Zustande. G195

J. Math. Ruesz, Nülhausen j. Els.
Pa. Schleſ. Rotklee, ſeidefrei,

Schwedenklee, ſeidefrei,
bietet an:

C. G. wahr Görlitz. gernſpr 397.
Hirkenreiſerbeſen,

runde Stall- und bteitgebundene

Skraßeubeſen, We
verkauft ſo er Vorrat auch in Ladungen

Berlin 15,r Tel. Uhland 123.

Buchen- Brennholz

in Anfallſtücken in größeren Mengen abzugeben.
Max Böhme, Gewehrſchaft-Fabrik,

Vad Lauterberg im Harz.

Papier -Bindfaden
und Packstrickoe

8146) liefert äußerſt preiswert
Oscar Wacker, menau in Thüringen.

L. T TWir haben abzugeben aus Zuteilungen der
6 regierungsſeitig eingeführten Saaten:

s an Händler an VerbraucherRotklee, ſeidefrei, Mk. 368, M.C Weißklee, 366,

99

Timothee, „160, i7 33
Schwedenklee 418, 440Wundklee, 368, 3906 in plombierten Originalſäcken z 50 kg brutto einſchl.

Sack bahnfrei Stettin netto Kaſſe. Ferner bieten
wir, Freiſein vorbehalten, an

an Händler an Verbraucher
Deutſcher Rotklee, ſridefrei, Mk. 278, Mk. 300
zu 50 kg netto ausſchl. Sack frei ab Stettin netto Kaſſe.

lange Staeker, Stettin, Auguſtahaus.
C Drabtungs Adr.: „Ryegraß“. Fernſpr. 1114, 1315.e e e eSaatgerſte, An

noch abzugeben

Saatzucht wirtſchaft Queis.
Kümmelpflanzen

bat abzugeben

Candrat a. D. Weidlich,
Landwirtſchaft Querfurt.

Zwei Dampfpumpen
nebſt Schlänchen und diverſen Wagen verkauft

Werdertban Nr. 11. 7829) O. e öchmledſtr. 20.

be

Drilimasechinen,

Trockennanl
stallibahnen,

Dentr

J

MWin können
noeh sehnellstens, zum größten Teil ab Lager, tolgende best

PfHüge, Kartoſffelsortierer, Kartoqgquetsehen, Saatreinigungsmaschinen, Schneckentrieure
Häckselmaschinen, Rübenschneider, Dreschmaschinen,

Motorpflüge,
en, Höhenförderer, Futter und Drasmäher. Getreidemäher, Garbenbin

Reparaturen
ist, an Motorpflügen, Dampfdreschmaschinen,
ausgeführt, wenn dieselben rechtzeitig eingehen bezw. an

Landwirtschafts kammer für die Provinz Sachsen

für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
Halle (Saale)

Merssburgerstrasss 17/19 Tol. 7881.

währte Fabrikate liefern
Kultivatoren, Esgen, Düngerstrewer,

eldämpfer, Kartoffel-

Gr
S

Heuwender.
werden in unserer Werkstatt,
welche mit allen neuzeitlichen
W erkzeugmaschinen ausgerüstet

Erntemaschinen usw.

gemeldet werden.

al-Ankaufstelle

Filiale Halherstadt
Königstrasss 25 Tel. 192.

m

edler oftpreußiſcher Pferde

am Montag, den 5 x Dienstag, den
r dem ſtädt. n Konigebers Pr.

Auktion
(Remonte- Jahrgang 1918)

mee

M ter ind vierlcheige gerſe J

8. Ap8 tun zur Zur zugelaſſen.
iteinteilun

Beginn e Auktio

Sgrehun
Pferde

aftskammer in Königsberg Pr. zu beziehen.e nur auf kö

önnen nach allen Teilen
verladen werden. Ausſtellungs-Verz
ſcharf ein von 1 Mk. von der L

uktion.

April. vorm.
rde an der Hand, ver hi E

am Fiengtag, d den 9. April, vorm. v m

Deutſchla
eichniſſe a J

erger Banken lautend anLandwirtſchaftskammer für die Provinz n

7518] Fernſprecher 1195.

Von Mittwoch, 27. März,
belgiſ e ce, ediWib denb re und

erde.
önr. Körver, u h

ſofort geſucht

fall
in La gen möglichſt durch 39 mitr: o

Angebote an
Beriin-Auhaltisehe Hasewnendan- wo

auf Geſuche
Für dringende Heereslieferung gegen Bezugsſchein

Winkeleiſen
100. 100 14 bis 16 mm oder
110 110 14 bis 16 mm oder

130. 120 14 bis 16 mm

Abteilung Köln-Bayenthal.
Zu kaufen geſucht

2 Wiotorpflüge
Stock, W. D. Komnick oder Kaulen'ſcher Ergomobilevtl. auch reparaturbedürftig pflug

Angebote an
W. A. ZTZenker,

800

Lohnpflugbetrieb, Berlin-Lankwitz, Kaiſer-Wilhelmſtr. 17,

Mecklenbu
Samen und

Herbstgemüse

handelsgenehmigu

Telegrammadr.: Dörrkonserven. Telephon: Ühland 1900

Landwirte
det aller Mabma chine und Dreſchmaſ

Spinnerei und Zwirner
ebrauchten Bindeg

August Greve,

die daraus im Auftrage der Bezugsvereinigung derden
ſchen Landwirte neue

Lindau (Harz),
Bahnſtation Catlenburg,

ind egapn
bitte einfordern.

ne

Anhau- und bieferungsverträge auf
wie Weiß-, Wirsing-, Rot- und
Grünkonl. Mönhren, Koblräben,

Sellerie, Porree, Petersilie u. Pastinake zu den Be-
dingungen der Reichseetelle für Gemüse und Ohbst
werden von uns in jeder Höhe in den GebietenKönigreich Sachsen, Provinz Sachsen, Sehlesien,
Posen, Brandenburg, Hannover, Schleswig Hoistein,

5 Ost- u. Westpreuben ab geschlossen
üngemittel vorhanden.

Kommissionäre, die im Besitz der Handels-
erlaubnis vom 24. Juni 1916 bezw. der Gros-

n vom 83. April 1917 sind,
wollen sich gefl. in Verbindung setzen mit der
Sächs. Dörrgemüse-u. Konservenfabrik G. m. b. H.
Einkaufsbüro: Berlin-Wilmersdort, Berliner Str. 157.

eſter von
ne an die

erſtellt. Bedingungen

a. 50 Morgen Drillerbsen
org. Zuschbohnen

en)d z u abzuſchlichen.zu den S diningen er Reichs v W bie
Konſervenfabrik 6chapen-Vraunſchweih,

Die Saat

Wir ſuchen noch

(Hinrichsrieſenbohn

efern wir den

Knmnopf Telge.

Färfen und Stiere,
tr.,, Abnahme Anfang Mai, für W vded t 5-6

SeinCarl Bandt, züühan Grannenhn

Sag circa 50-60

itte um Angebot

Reul 20.
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Kummer 157. Jahrgang 211.

e ränbernns geben nicht als ordnungemähiger

be v 6Meldepſlicht.
Die Beſitzer der im F 3 genannten Gegenſtände find,

ibeſchadet aller früher abgegebenen Meldungen zur Mel
in dem Umfange verpflichtet, in dem eine Aufforde-W ſeitens der beauftragten Behörden dazu ergeht.

S T.
Ablieferung

Die enteigneten Gegenſtände ſind alsbald freizumachen
aötigenfalls auszubauen) und entſprechend den An
xeiſungen der beauſtragten Behörden an die kommunalen
gammelſtellen abzuliefern. Die beauftragten Behörden

immen, bis zu welchen Heitpunkten die Ablieferung
ler Gegenſtände erfolgen muß.

Grundſätzlich ſind Gegenſtände,
die zum Zwecke der Ablieferung vom Beſitzer

ſelbſt freigemacht werden können, und für die ein
Erſatz nicht unbedingt erforderlich iſt (Reihe
ohne Verzug,

die zwar zum Zwecke der Ablieferung ausge
baut werden müſſen, eines Erſatzes jedoch nicht un
bedingt bedürfen (Reihe 11), innerhalb ange
meſſener Friſt, nachdem der Ausbau möglich ge

macht iſt.
die zum Zwecke der Ablieferung vom Beſitzer

ſelbſt freigemacht, aber erſt abgeliefert werden
können, nachdem der notwendige Erſatz beſchafft iſt
(Reihe II1), innerhalb angemeſſener Friſt, nach
dem der Erwerb der Erſatzſtücke möglich ge
macht iſt,

die zum Zwecke der Ablieferung ausgebaut
werden müſſen, und für die ein vorheriger Erſatz
notwendig iſt (Reihe IV), innerhalb angemeſſener
Friſt, nachdem der Erwerb von Erſatzſtücken und
der Ausbau möglich gemacht ſind,

e Ablieferung zu bringen.
Die Zugehörigkeit enteigneter

geihen J bis IV iſt aus S 3 zu entnehmen. Jn Zweifels-
fällen entſcheiden die beauftragten Behörden nach eigenem
pflichtaemäßen Ermeſſen.

Die enteigneten Gegenſtände, die nicht innerhalb der
feſtgeſetzten Zeit abgeliefert oder zum Ausbau 9) ange
meldet ſind werden auf Koſten des Ablieferungspflichtigen
abgeholt und nöigenfalls auch ausgebaut werden.

8.

Erſasbeſchaffung.
Für die Gegenſtände der Reihen I und II (S 83) kommt

hehördſiche VBeſchaffung von Erſatzgegenſtänden oder von
Raterial zur Herſtellung ſolcher nicht in Frage.

Die Beſchaffung von Erſatzgegenſtänden oder von
Paterial zur Herſtellung ſolcher für die unter Reihe II
ind IV (8 3) genannten Gegenſtände regelt die Metall
Erſatſſtelle bei der Metall-Mobilmachungsſtelle durch Ver
mittlung der beauftragten hörden

Ausban.
Für den durch den Beſitzer ſelbſt bewirkten Ausbau von

Gegenſtänden der Reihen II und IV wird ein Betrag
on 1 A. für das Kilogramm vergütet. Für den Einban
ym Erſatzgegenſtänden wird keine Vergütung gezahlt.

Gegenſtände ſelbſt zu bewirken, ſo muß er dies, unbeſchadet
ſeiner Aushau- und Ablieferungspflicht, der beauftragten
Pehörde rechtzeitig anzeigen und die koſtenloſe Geſtellung
von Ausbauhilfe beantragen.

S 10.
Uebernahmepreis.

Der von den beauftragten Behörden zu zahlende Ueber
nahmepreis für die nach S 5 enteigneten Gegenſtände wird
olgendermaßen feſtgeſetzt:

für das Kilogramm Metall ohne Beſchläge:

Kupfer 6Kupferlegierungen
a) von Fenſtergriffen und Fenſter

knöpfen (F 3 Ifd. Nr. 35 und 49)
ſowie von Türknöpfen. Tür-
klinken uſw. einſchließlich der
Unterlagſcheiben uſw. 3
Ifd. Nr. 42 und 55) Sb) von allen übrigen Gegenſtänden 5

Nichel 14Rickellegierungen SAumini um. 132Zinn 10Etwa an den Gegenſtänden haftende, nut aus den b
ſhlagnahmten Metallen beſtehende Teile (Beſchläge) ſins

Gegenſtände zu den

Iſt es dem Beſitzer nicht möglich, den Ausbau dieſer

Halleſche Zeikung, Landeszeitung für die Provinz Sachſen, für Anhall und Thüringen

ſoweit wie irgend möglich durch den Beſitzer oder deſſen Be
auftragten vor der Ablieferung zu entfernen. Türklinken,
Türknöpfe, Fenſtergriffe und Fenſterknöpfe können jedoch
mit den eingegoſſenen Eiſenteilen abgeliefert werden. Das
Gewicht der Beſchlagteile, die nicht entfernt worden ſind,
e Jrhäst und von dem Geſamtgewicht der Gegenſtände

geſetz
Die Uebernahmepreiſe enthalten den Gegenwert für die

abgelieferten Gegenſtände einſchließlich aller mit der Ab
rung verbundenen Leiſtungen, abgeſehen vom Ausbau

S 9).
Die Uebernahmepreiſe und auch die Ausbauvergütung,

ſoweit letztere in Frage kommt, ſind den Ablieferern grund-
ſätzlich ſofort nach der Ablieferung auszuzahlen, ſoweit nicht

etzliche Beſtimmungen eine andere Regelung vorſehen.
Die beauftragten Behörden ſind berechtigt, in beſonderen
Fällen ohne Angabe der Gründe eine ſpätere Zahlung vor-
zunehmen, die jedoch auch bald möglichſt zu erfdlgen hat.

Wenn Beſitzer von enteigneten Gegenſtänden mit den
vorbezeichneten Uebernahmepreiſen nicht einverſtanden ſind,
ſo wird der Preis gemäß 88 2 und 3 der Bekanntmachung
des Bundesrats über die Sicherſtellung von Kriegsbedarf
auf Antrag des Beſitzers durch das Reichsſchiedsgericht für
Kriegswirtſchaft, Berlin SW. 61, Gitſchiner Str. 97, nach
erfolgter Abl.eferung endgültig feſtgeſetzt.

ß 11.
Ausnahmen von der Beſchlagnahme.

I. Von der Beſchlagnahme nach 8 4 ſind ausgenommen:
1. Gegenſtände, bei denen die im S 3 der Bekannt-

machung genannten Metalle nur als Ueberzug oder
Plattierung verwendet ſind;

2. Gegenſtände, die zur gewerbsmäßigen Veräußerung
oder Verarbeitung beſtimmt und bereits durch die
Page vytulachung M. 1/4. 15. KRA. beſchlagnahmt
ind.

II. Als Einſchränkung der Beſchlagnahme nach S 4
wird beſtimmt:

1. Die örtliche Veränderung und Veräußerung von
Gegenſtänden, für die ein wiſſenſchaftlicher, künſt-
leriſcher oder kunſtgewerblicher Wert durch einen von
der Landeszentralbehörde anerkannten Sachverſtän-
digen feſtgeſtellt wurde, iſt geſtattet, ſofern die Gegen
ſtände dadurch nicht der Beſchlagnahme entzogen
werden. Jhre Verarbeitung oder Einſchmelzung iſt
verboten.

2. Gegenſtände, die zur gewerbsmäßigen Veräußerung
oder Verarbeitung beſtimmt ſind, dürfen an die
Kriegsmetall- Aktiengeſellſchaft verkauft und abge-
liefert werden.

3. Gegenſtände, über welche ein Sparmetall-Bezugſchein
oder ein Neben-Bezugſchein von einer Haupt-Be-
ſchaffungsſtelle oder ein Freigabeſchein der Kriegs
Rohſtoff- Abteilung vorliegt, dürfen nach den Beſtim-
mungen des Bezugſcheines bzw. des Freigabeſcheines
verwendet werden.

S 12.

Ausnahmen von der Enteignung.
Von der Enteignung nach S 5 ſind die in S 3 unter a

genannten Gegenſtände ausgenommen, welche
nachweislich vor dem Jahre 1850 hergeſtellt wurden;
zur gewerbsmäßigen Veräußerung oder Verarbeitung
beſtimmt ſind;
mit einem Ueberzug aus Gold, Silber oder Platin
verſehen ſind;
auf Grund eines Sparmetall-Bezugſcheines oder
eines Neben-Bezugſcheines einer Hauptbeſchaffungs-
ſtelle oder eines Freigabeſcheines der Kriegs-Rohſtoff-
Abteilung verwendet werden.

S 13.
Widerruf der Enteignung.

Die beauftragten Behörden haben auf Antrag den
Widerruf der Enteignung und auch die Befreiung von der
Ablieferung für ſolche Gegenſtände zu verfügen und zu be-
ſcheinigen, deren beſonderer wiſſenſchaftlicher, künſtleriſcher
oder kunſtgewerblicher Wert durch einen von der Landes-
zentralbehörde anerkannten Sachverſtändigen feſtgeſtellt iſt.

Für Gegenſtände, deren Enteignung widerrufen wurde,
bleibt die Beſchlagnahme gemäß 88 4 und 11 in Kraft.

8 14.
Zurückſtellung von der Ablieferung.

Die beauftragten Behörden können die Zurückſtellung
enteigneter Gegenſtände von der Ablieferung verfügen,
wenn

1. ein Gegenſtand zur Befriedigung eines dringenden
täglichen, auf andere Weiſe nicht zu befriedigenden
Bedarfes nachweislich notwendig iſt;

2. ein Gegenſtand zur Herbeiführung der durch geſetz
liche Beſtimmungen geforderten Sicherheit unent-
behrlich iſt, ſofern er mangels des notwendigen Er-

e C

ſatzes oder der notwendigen Ausbauhilfe nicht inner-

Dienstag, den 28. Rärz 1918

halb der geforderten Zeit abgeliefert werden kann
ferner wenn

3. ein Gegenſtand mit dem Mauerwerk derart feſt ver
bunden iſt, daß er nur unter erheblicher Beſchädigung
des Mauerwerks freigemacht werden könnte.

Die Zurückſtellungen werden nur widerruflich
und können jederzèeit zurückgezogen werden.

8 15.
Freiwillige Ablieferung.

Die beauftragten Behörden nehmen auch andere als die
im S 3 genannten Gegenſtände aus den daſelbſt genannten
Metallen zu den Uebernahmepreiſen des S 10 an, ſofern für
ſie nicht andere Preisſeſtſetzungen noch in Kraft ſind
(ſ. S 17), und ſofern ſie nicht zur gewerbsmäßigen Veräuße-
rung oder Verarbeitung beſtimmt ſind.

S 16.
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge, die dieſe Bekanntmachung
betreffen, ſind an die beauftragten Behörden zu richten und
mit der Bezeichnung „Betrifft Einrichtungsgegenſtände“ zu
verſehen und dürfen andere Angelegenheiten nicht behandeln.

8 17.
Aufhebung und Abänderung früherer Bekanntmachungen.

Die Bekanntmachung betreffend Beſchlagnahme und
freiwillige Ablieferung von Einrichtungsgegenſtänden aus
Kupfer und Kupferlegierungen (Meſſing, Rotauß., Tombak,
Bronze) Nr. Mc. 1/3. 17. KRA. vom 20. Juni 1917 und der
Nachtrag dazu Nr. Me. 1700 A/8. 17. KRA. vom 2. Oktober
1917 treten mit dem 26. März 1918 außer Kraft.

Vom 26. März 1918 ab werden gezahlt:
1. für Haushaltungsgegen-

tände, welche durch die 8,90 für 1 Kg Kupfer,
efanntmachung M 2684/ 2,90 1 Meſſing,

2. 16. K. R. A. vom 15. 12,90 I Nickel,
März 1916 betroffen ſind

2. für Bierkrugdeckel und
Bierglasdeckel aus Zinn,
welche durch die Ve-
kanntmachung b. 1/2. 17
RA. vom 8. Februar

1917 betroffen ſind,
83. für Aluminiumgegen-

ſtände, welche durch die
Bekanntmachung AMe.
500/2. 17. KRA. vom
1. März 1917 bzw. durch
den Nachtrag AMec. 1700/4.
17. KRA. vom 10. Mai
1917 betroffen ſind, 12,00 für 1 kg Aluminium.
Dieſe Preiſe gelten für Metalle ohne Beſchläge. Etwa

an den Gegenſtänden haftende, nicht aus den beſchlag-
nahmten Metallen beſtehende Teile (Beſchläge) ſind ſowcrit
wie irgend möglich durch den Beſitzer oder deſſen Beauf-
tragten vor der Ablieferung zu entfernen. Das Gewicht der
Beſchlagteile, die nicht entfernt worden ſind, wird geſchätzt
und von dem Geſamtgewicht der Gegenſtände abgeſetzt.

Die im S 7 der Bekanntmachung Nr. M. 2684/2. 16
KRA. vom 15. März 1916 und im 8 9 der Bekanntmachung
Nr. Mec. 1700/4. 17. KRA. vom 10. Mai 1917 feſtgeſetzten
Uebernahmepreiſe für Metalle mit Beſchlägen werden hier-
durch aufgehoben.

Die im S 10 der Bekanntmachung Nr. M. 2684/2. 16.
KRA. vom 15. März 1916 unter a und im 8 10 der Be-
kanntmachung Nr. M. 1/2. 17. KRA. vom 8. Februar 1917
unter a, b und e für freiwillig abgelieferte gebrauchsfähige
Gegenſtände feſtgeſetzten Uebernahmepreiſe werden hierdurch
aufgehoben. Für dieſe Gegenſtände werden mit dem Jn--
krafttreten dieſer Bekanntmachung die im S 10 genannten
Preiſe gezahlt.

Gegenſtände, für die kein anderer Uebernahmepreis
feſtgeſetzt iſt, ſowie Altmaterial ſind zu den folgenden
Preiſen anzunehmen:

1,70 für das Kilogramm Kupfer,

8,00 für 1 kg Zinn,

1,00 Kupferlegierungen,459 Nickel,1,60 Nickellegierungen,509 Aluminium,2,909 Zinn (auch Stanniolpapier),0,40 Zink und Blei (auchFlaſchenkapſeln).

Jnkrafttreten der Bekanntmachung.

o fg Bekanntmachung tritt mit dem 26. März 1918 in
Kraft.

Magdeburg, den 26. März 1918.

Der Stellv. Kommandierende
General des IV. Armeekorps

Sontag, Generalleutnant.

ngungen

58 Cegenſtände, die

Ausführungsbeſtimmungen
zu der Bekanntmachung Nr. RA. S. 18. K. R. A.,

etreſfend Beſchlagnahme, Enteignung und Meldepflicht von Einrichtungsgegenſtänden bezw. freiwillige
iblieferung auch von anderen Gegenſtänden aus Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen,

Zu g 4
Beſchlagnahme.

De eſchlagnahmten Gegenſtände ſind pfleglich zu be
mdeln. Diesbezüglich wird auf S 4 und 6 der Bekannt
ochure über die Sicherſtellung von Kriegsbedarf ver

en ſiehe Fußnote 3. der Bekanntmachung.
Es wird darauf hingewieſen, dert ämtliche gebrauchten
„ungebrauchten Zinngegenſlände des privaten, wirt-

haftlichen und gewerblichen Gebrauchs ohne Rückſicht auf
ſchaffenheit und tatſächliche Verwendun einſchließlich
2 Ziergegenſtände beſchlagnuhmt ſind, auch wenn ſie in
namentlichen Aufführung d. S 3 der Bekanntmachung
9 genannt werden.

r gewerbsmäßigen Veräußerung
t Verarbefting mnrt fird, fallen ebenfalls unter

Sluminium und Sinn.
vom 26. März 1918.

die Beſchlognahme nach F 4, jedoch nicht unter die Ent
eignung nach 8 5 der Bekanntmachung. Sie ſollen unver-
züglich der Kriegsmetall-Aktiengeſellſchaft, Abt. KE., Ber-
lin W. 9, Potsdamer Straße 10/11, zum Kauf angeboten
werden. Sie werden du dere Maßnahmen erfaßt.

zu 9.Enteignung,
Die durch S 5 der Bekanntmachung enteigneten Gegen

ſtände ſind mit Ablauf des Tages nach Ausgabe des amt-
lichen Blattes, in dem die Bekanntmachung amtlich ver-
öffentlicht wird, in das Eigentum des Reichsmilitärfiskus
übergegangen. Den Beſitzern geht alſo keine beſondere
Enteignungsanordnung zu, ſie ſind zur Ablieferung der
enteigneten Gegenſtände an die unten genannten Sammel-
ſtellen unter Peochtung der nachfolgenden Beſtimmungen
verpflichtet.

Zu B 6.
Meldepflicht.

Alle Beſitzer, auch Erzeuger und Händler, der im s 3
genannten Gegenſtände ſind, unbeſchadet aller früher abge-
gebenen Meldungen, zur Meldung in dem Umfange ver
pflichtet, in dem eine Aufforderung dazu ergeht. Dem-
gemäß ſind auch Kirchen, Stiftungen, Kommunen. Reichs
und Staatsbehörden uſw. zur Abgabe von Meldungen
verpflichtet.

Jeder Beſitzer muß die von ihm verlangte Wildumwg
gewiſſenhaft und pünktlich erſtatten. Die Vordrucke ſind
bei der unterfertigten Bebörde erhältlich.

Wer die Meldung unterläßt oder ſie uwollſtändig oder
unpünktlich erſtattet, macht ſich ſtrafbar und lat außen
die Nachteile und Unannehmlichkeiten, die iher ſpader bei



rchführung derverſchudee rn
Ablieferung

cht für die Gegenßände der Reihe I
der Erſatzbeſchaffung 8) und

von der Ausbauhilfe (S 9). Beſitzer muß die in
Reihe I genannten Gegenſtände ſelber frei machen und ſie
gemäß der Aufforderung der unterfertigten Behörde ohne
er w vermerkte Sammelſtelle abliefern.

re Belaſſung bis Erſatzbeſchaffunge ſper e kam nicht ge-
eſiter von Gegenſtänden der Reihen III und V

müſſen ihrerſeits bemüht ſein, die Erſatzbeſchaffung und
den Ausbau baldigſt herbeizuführen. Die Ablieferungs
pflicht für dieſe Gegenſtände beginnt, ſobald ſie ausgebaut
bzw. erſetzt ſind. Als Ausnahmen werden jedoch beſtimmt:

1. Türklinken uſw. 8 der Bekanntmachung Ifd. Nr. 55)
von Haustüren und von Korridortüren (das ſind
ſolche, die eine Wohnung nach dem Treppenhaufe
hin abſchließen), mit den dazugehörigen Unterlagen
i itvern, Roſetten uſw.) werden vorerſt noch

elaſſen.
2. Wenn Beſitzer von Türklinken die Ausbauarbeiten

ſelber ausführen oder ſie von bezahlten Arbeitern
oder Handwerkern ausbauen laſſen, alſo die behörd
lich geſtellte Ausbauhilfe nicht in Anſpruch nehmen,
ſo werden die zu den Türklinken gehörenden Unter
lagen (Langſchilder, Roſetten uſw.) bis auf weiteres
belaſſen (ſiehe Ausführungsbeſtimmung zu F 9).

3. Die belaſſenen Türklinken und Unterlagen ſind er
forderlichenfalls erſt auf eine neue Anordnung hin
abzuliefern.

Der Beſitzer oder deſſen Beauftragter hat etwa an den
Gegenſtänden haftende, nicht aus den beſchlagnahmten
Metallen beſtehende Teile (Beſchläge) ſoweit als irgend
möglich vor der Ablieferung zu entfernen. An Türklinken
und Fenſtergriffen können die Beſchlagteile belaſſen werden,
weil ihre Entfernung ſchwierig iſt.

Bei der Ablieferung iſt die genaue Adreſſe des Eigen-
tümers der abgelieferten Gegenſtände anzugeben.

Beſitzer enteigneter Gegenſtände, die mit dem im F 10
der Bekanntmachung genannten Uebernahmepreis nicht ein
verſtanden ſind, müſſen dies ſofort bei der Ablieferung er
klären und gleichzeitig eine ſchriftliche Beſchreibung der
Stücke abgeben, für welche der Uebernahmepreis beanftandet
wird. Die Beſchreibung muß dem Reichsſchiedsgericht für
Kriegswirtſchaft die Wertbeſtimmung der fraglichen
Gegenſtände ermöglichen.

Wer die übereigneten Gegenſtände nicht innerhalb der
vorgeſchriebenen Zeit abliefert, macht ſich ſtrafbar. Außer-
dem werden die ablieferungs pflichtigen Gegenſtände abge
holt bzw. auch ausgebaut, wenn ſie nicht ausdrücklich von
der Ablieferung zurückgeſtellt ſind (ſiehe S 14). Die Koſten
dieſer Einziehung werden gegen den Uebernahmepreis ver
rechnet oder im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens
eingezogen.

Zu S 8.
Erſatzbeſchaffung.

Die zur Zeit obwaltenden Umſtände bedingen die Ver
minderung der Erſatzbeſchaffung auf das denkbar geringſte
Maß. Erſatz ſoll deshalb nur inſoweit beſchafft werden, als
die Gebrauchsfähigkeit der Gegenſtände oder Einrichtungen,
mit denen die enteigneten Stücke verbunden waren, er-
halten bleiben muß und dann nur aus einem den Kriegs-
umſtänden angemeſſenen Material. Demzufolge wird die
behördliche Mitwirkung bei der Erſatzbeſchaffung auf die
in Reihen III und IV genannten Gegenſtände beſchränkt.

Für die Gegenſtände der lfön. Nrn. 44, 45, 48, 49 und
55 wird Erſatz auf Grund der erſtatteten Meldungen 6)
behördlich beſchafft.

Für die Gegenſtände der Ifbn. Nrn. 46, 47, 50, 51,
52, 53 und 54 wird im Bedarfsfalle auf Antrag an die
unterfertigte Behörde Material zur Anfertigung der not
wendigen Erſatzſtücke zugewieſen.

Jedermann kann ſich die notwendigen Erſatzſtücke ſelber
beſchaffen oder ſich der behördlichen Erſatzbeſchaffung gegen

der für die Erſatzgegenſtände feſtgeſetzten Preiſe
edienen.

Wer ſich den Erſatz ſelber beſchafft, erwirbt damit nicht
das Recht, die enteigneten Gegenſtände länger zu behalten
als and, der behördlich beſchafften Erſatz in Anſpruch
nimm

Wer von der Behörde Erſasgegenſtände in Anſpruch
nimmt bzw. ſich Material zuweiſen läßt, muß den ihm ge
botenen Erſatz annehmen. Die Einzichung der enteigneten
Gegenſtände kann durch eine Ablehnung der Verwendung
der Erſatzſtücke nicht aufgehalten werden.

Zu S D.
Ausbau.

Als Ausbau gilt nur eine Arbeit, welche handwerkstech-
niſche Uebung und die Verwendung beſonderer Werkzeuge,
wie Vohrer, Säge, Feile, Hammer und Meißel, verlangt.
Das Löſen von Schrauben mit dem Schraubenzieher gilt in
der Regel nicht als Ausbauarbeit. tAusbau nur für die Gegenſtände der Reihen II und IV in

age.St Der Anusbau iſt von den Betroffenen tunlichſt ſelbſt

oder mit Hilfe von ſelbſt beſchafften Arbeitern oder Hand
werkern zu bewirken Wenn dies nicht gelingt, ſo hat der
Beſitzer dies unter Begründung der unterfertigten Behörde
anzuzeigen und koſtenloſe Geſtellung von Ausbaubilfe
zu beantragen. Für Anzeige und Antrag iſt ein Vordruck
u verwenden, der bei der unterſertigten Behörde und bei

jeder Sammelſtfelle erhältlich iſt.
Wer Türklinken uſw. (F 3 der Bekanntmachung. Ifd.

Nr. 55) ſelbſt ausbaut, kann die dazugehörigen Unterlagen
(Langſchilder, Noſetten uſw.) einſtweilen noch zurückbehalten
(ſiehe zu S 7, Abliefernng).

Wer zum Ausban von Fenſtergriffen uſw. (5 3 der Be
kanntmachung, lfd. Nr. 49) bzw. von Türklinken uſw. (S 3 der
Bekanntmachung lfd. Nr. 55) die koſtenloſe Geſtellung von
Ausbauhilfe in Anſpruch nimmt, muß auch den behördlich
gelieferten Erſatz ehe un i den r

ä ehörenden nterlagen ngſchikder,n on Jhm werden jedoch für

ſelbſt

Die Abe
iſt völlig unabhän

Roſetten uſw.) ſogleich abliefern.
die Anbringung
Unterlagen Ah

der

Demzuſolge kommt-

Türklinken mit den Erſatzder er lernte Koſten nicht be

der Du
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rechnet, ſofern er die Ausbau- und Anbringungsarbeitenum Zug in einem Arbeitsgange ermöglichte

Den Antragſtellern auf Geſtellung von Ausbauhilfe
wird mitgeteilt werden, wann der Ausbau erfolgen wird.
Die ſeitens der behördlichen Ausbauſtelle mit dem Ausbau
beauftragten Perſonen müſſen ſich ausweiſen können. Der
Beſitzer oder ſein Beauftragter hat die Ausbauarbeiten in
jeder Weiſe zu fördern. Er iſt verpflichtet, über die ge
leiſteten Arbeiten eine Beſcheinigung zu erteilen. Er erhält
von der Ausbauſtelle eine Ausbaubeſcheinigung
über die ausgebauten Mengen.

koſtenloſe Ausbauhilfe in Anſpruch genommen
hat, muß bei der Ablieferung die Ausbaubeſcheinigung ab
geben; er erhält für die ihm ausgebaute Gewichtsmenge
keine Ausbauvergütung.

Die Auszahlung der durch S 9 der Bekanntmachung
feſtgeſetzten Ausbauvergütung für den ſelbſt ausgeführten
Ausbau erfolgt bei der Ablieferung der Gegenſtände.

Zu S 10.
Uebernahmepreis.

Jſt der Ablieferer mit dem feſtgeſetzten Uebernahme
preis einverſtanden, ſo erhält er den Uebernahmepreis mö
lichſt ſofort. Der Ablieferer kann eine Beſcheinigung über
den ausgezahlten Betrag verlangen.

Erfolgt aus irgendwelchen Gründen die Auszahlung
des Uebernahmepreiſes nicht ſofort, ſo erhält der Ablieferer
einen Anerkenntnisſchein, aus dem das Gewicht der abge
lieferten Gegenſtände, der Uebernahmepreis, die genaue
Adreſſe des Eigentümers und die Zahlſtelle hervorgehen.
Auf Grund des Anerkenntnisſcheines wird der darin feſt
geſetzte Betrag ausgezahlt, ſobald die der ſofortigen Aus
zahlung entgegenſtehenden Gründe behoben ſind.

Durch die Annahme der Zahlung oder des Anerkennt
nisſcheines gilt das Einverſtändnis mit dem feſtgeſetzten
Uebernahmepreis als bindend ansgeſprochen und die
Geltendmachung weiterer Anſprüche, beſonders auch die Jn
anſpruchnahme des Reichsſchiedsgerichts für Kriegswirt
ſchaft, als ausgeſchloſſen.

Beſitzer, die bei der Ablieferung erklärt haben, ſich nicht
mit dem Uebernahmevreis gemäß S 10 der Bekanntmachung
zufrieden zu geben, erhalten nicht ſofort Zahlung, ſondern

dem die endgültige Feſtſetzung des Uebernahmepreiſes durch
das Reichsſchiedsgericht für Kriegswirtſchaft zu beantragen
iſt. Der Antrag iſt der unterfertigten Behörde innerhalb
4 Wochen nach der Ablieferung zur Weiterbeförderung zu
übergeben.

Die Ablieferungspflicht wird durch die Jnanſpruch-
nahme des Reichsſchiedsgerichts nicht beeinträchtigt.

Diejenigen Perſonen, die ſich nachträglich mit dem
Uebernahmepreis einverſtanden erklären, erhalten den
anerkannten Betrag gegen Rückgabe der Quittung.

Die Entſcheidung des Reichsſchiedsgerichts für Kriegs
wirtſchaft oeht dem Antragſteller unmit!elbar zu. Der feſt
geſetzte Uebernahmepreis wird dem Empfangsberechtigten
von der beauftragten Behörde znugeſtellt,

Zu S 13.
Widerruf der Enteignung.

Anträgen auf Widerruf der Enteignung bzw. Befreiung
von der Ablieferung kann nur ſtattgegeben werden, wenn ſie
ausreichend begründet ſind. Als ausreichende Begrün-
dung gilt die Feſtſtellung eines beſonderen wiſſenſchaft
lichen, künſtleriſchen oder kunſtgewerklichen Wertes durch
einen von der Landeszentralbehörde anerkannten Sachver
ſtändigen. Andenkenwert iſt dagegen keine ausreichende
Begründung.
Die ron der Landeszentralbehörde mit der Beurteilung

des wiſſenſchaſtlichen, künſtleriſchen oder kunſtgewerblichen
Wertes beauftragten Sachverſtändigen nennt die unter
fertigte Behörde auf Anfordern.

Sofern die Befreiung ausgeſprochen wird, erhält der
Antragſteller darüber eine Beſcheinigung. Wer bei Nach-
prüfungen im Beſitz von enteigneten und ablieferungs-
pflichtigen Gegenſtänden betroffen wird, ohne eine für dieſe
ausgeſtellte Befreiungsbeſcheinigung zu beſitzen, ſetzt ſich
der Strafverfolqung aus.

Die Stellung eines Antrages auf Widerruf der Ent
eignung bzw. Befreiung von der Ablieferung entbindet
nicht von der Beachtung der Beſtimmungen der Bekannt-
machung, insbeſondere nicht von der Meldepflicht im Sinne
des S 6 der Bekanntmachung.

Zu S 14.
Zurückſtellung von der Ablieferung.

Wer gehindert iſt, Gegenſtände der Reihen III und IV
innerhalb der aufgegebenen Zeit abzuliefern, kann einen
Antrag auf vorläufige Zurückſtellung von der Ablieferung
bei der unterzeichneten Behörde ſtellen, der jedoch nur be
rückſichtigt werden kann, wenn er ausreichend begründet iſt.
Derartige Anträge ſind erſt zu ſtellen, wenn erkennbar iſt,
daß der geforderte Ablieferungstermin nicht innegehalten
werden kann.

Die Stellung eines Antrages auf Zurückſtellung von
der Ablieferung entbindet nicht von der Beachtung der Be
ſtimmungen der Bekanntmachung, insbeſondere nicht von
der Meldepflicht im Sinne des S 6 der Bekanntmachung.

Zu S 15.
Freiwillige Abliefernng.

Die Sammelſtellen nehmen außer den enteigneten Gegen
ſtänden auch andere ähnlicher Art als freiwillige Ablieferung
an, ſoweit ſie nicht zur gewerbsmäßigen Veräußerung oder
Verarbeitung beſtimmt ſind. Hauptſächlich kommen die
folgenden Gegenſtände in Frage:

eine Quittung. Mit dieſer iſt ein Vordruck verbunden, auf

Elektriſterapvarate, Rollen von Betten Ta nſpiden, mit Me ſingriagen uſw.
r ſähe, SamowareGardinenſtangen mit Haltern Schablonen zumund Ringen gut Schalen und Sulen rm

h aus Sohne S end Dängewagen
S Orcheſtrien uſw. WeinGloden von elektriſchen Klingeln, Schienen an Treppen,

Läutewerken uſw. Schlder. Namen Firmen
Griffe von Möbeln, Kloevieren, hier v
Schubkäſten und e9 v
Arme, W ſſelleiGurt Gurtklemmen Schreibzeuggarnituren,eüeen uſw. 9 aller Art, z. B. Krämel

ippen,

ZPhrueren Selbſtſchänker,
J jerbüchfen, Serviettenrinve,

h e R

ſchinen, ieheſetzer und Spritzen,
Kämme S T ubehöKartenſchalen, Kartenpreffen, re
Hetten, Streichholzſtänderund Klimgelknöpfe, Stufenvorſtoßſchienen,

h
affen uTwx m Teile aus Kupfer u. Meſſtug Teeglashalder, dazn,

Sampen, e ne anderem Weiaä Teckannen, Teemaſchinen
Leuchter enſeti werten aſien Teller aller Art,
Likörfervice e e iänderintenfäſſer,Lote, Tiſchglocken,Medaillen, Tortenſchaufeln,
Meſſe dante Tiere it TribtbretterMiſchkannen, r W done e ler Türſchließer,ng, wie Pulvermaße, Kugel auſe le d nie Ahnzaviche, U.

ütchengangen, Umbördler uſw., UnterſäMuſikinſtrumenie, Wer r Raſchen Hriy
erſerrer Serdeuwferfcha

e m en,Obſtmeſſer, Obſtmeſſexſtänder, a käfige,
Obſtſchaben, Vorhangſtangen mit HaltOfenrohrabſchlußringe, Ringen aus Wohnungen
Ofenvorſetzer und Feuergeſchirr Wage von Säulen und

Plätten, Wandteller,Pokale, Waſſerhähne aus Wohmamgen,
Portierenſtangen mit Haltern Weinkühler,

und Ringen aus Wohnungen, Zahnſtochergeftelle,

i r ne rterRaſierſervire, igarrenabſchneider,Reinigungsdeckel an Oefen uſtw., Zigarrenablagen,
Ringe. zu Gardinen, Vorhängen, Zigarreriangänder,

Portieren uſw. Zuckerdoſen, Zuckerzangen.
Für die freiwillig abgelieferten Gegenſtände werden die

Preiſe des S 10 der Bekanntmachung gezahlt.
Soweit die Gegenſtände bereits durch dieſe oder frühere

Bekanntmachungen enteignet ſind, beſteht eine Ablieferungs-
pflicht: für ſie werden die Preiſe der betreffenden Bekannt-
machung gezahlt.

Nickel ſind bereits nach der Bekanntmachung M. 3231/10
15. K. R. A., Alnmniumgerätſchaften nach der Bekannb
machung M. e. 500,2. 17. K. R. A., Bierglasdeckel und Bier
krugdeckel ans Zinn nach der Bekanntmachung A. 12. 17.
K. R. A. ablieferungspflichtig. Gegenſtände dieſer Art, die
ohne beſondere bebördliche Genehmigung zurückbehalten ſind,
werden demnächſt zwangsweiſe eingezogen. Bis auf weiteres
werden auch dieſe noch zu den im S 17 der Bekanntmachung
genannten Preiſen angenommen.

Für Gegenſtände, welche nicht enteignet ſind und frei
willig abgeliefert werden, iſt eine Forderung über die feſt
geſetzten Uebernahmepreiſe hinaus, alſo auch eine Jnan-

au loſſen.8geſchloſſ u 16
Anfragen und Anträge.

Jede Perſon kann an den hierunter bezeichneten Stellen
mündlkich Auskunft über dieſe Bekanntmachung erhalten,
insbeſondere inwieweit Gegenſtände unter die Bekannk
machung fallen, wo und wann ſie abgeliefert werden müſſen.
inwiefern auf Erſatzbeſchaffung zu rechnen iſt, und auf welche
Weiſe ſich der etwa nötige Ausbau bewerkfſtelligen läßt.

Alle ſchriftlichen Anfragen und Anträge, die die vor
ſtehende Bekanntmachung betreffen, ſind an die unterfertigte
Behörde zu richten und mit der Bezeichnung „Betrifft Ein
richtungsgegenſtände“ zu verſehen und dürfen andere Ange
legenheiten nicht behandeln.

s 17.
Die Formulare zu den nach F 6 zu erſtattenden Mel

dungen werden den von der Beſchlagnahme Betroffenen w
Kürze zugeſandt. Diejenigen, welche bis zum 20. April 198
nicht in den Beſitz der Meldeformulare gelangt ſind haben
fich die erforderlichen Formulare bei den Polizei-Revieren
und im Büro, Rathausſtraße 6 III, Zimmer 125, abzufor
dern. Jn letztgenannter Dienſtſtelle ſind auch Formulare
zu Anträgen auf koſtenloſen Ausbau der beſchlagnahmten
Sachen Reihe II und IV erhältlich. Sämtliche Meldungen
ſind bis 10. Mai 1918 zu erſtatten.

S 18.
Die Abliefernng der beſchlagnahmten, in Reihe der

Verordnung aufgeführten Gegenſtände hat ohne be
dere Anmeldung baldigſt zu erfolgen. Lie Abga
der in den Reihen Ii, II und IV aufgeführten Gegen
ſtänden iſt bis 1. Oktober 1918 zu bewirken
Zur Annahme dieſer Gegenſtände, ſowie aller anderen ſen
willig abzuliefernden Sachen wird unſere Sammelſtelle
Turnhalle am re geöffnet. e Tag der Eröffnung
wird noch beſonders bekannt gegeben.Jeder Ablieferer, der ſich mit den feſtgeſetzten uebe

nahmepreiſen einverſtanden erklärt, erhält in der rn
ſtelle eine V igung welche zur Empfang

me des Betrages berechtigt. gn Tie Zahlungen werden in unſerer Stadthauptkoſſ

Rathausſtraße 1, vormittags 9—12 Uhr bewirkt.

Halle, den 26. März 1918.

Albumſtänder, Aumenſpritzen,Aſchenbecher und Aſchentelber, Blimenteller, Blumentellerhalter,
Autozubehörteile, wie Hupen, Blumentöpfe und kübel,

Gasentwickler, Kotſchützer uſw., Bodenſchutzbbeche dor Oefen und

Badeöfen, Herden,Becher aller Art, Bowlen aus Haushaltungen,Beſchläge an Möbeln, Koffern Briefbeſchwerer,

uſw., Brongefiguren,Beſtarndteile an Beleuchtungs-Brotkörbe,
körpern, Fernrohren. AppaVPſcherſtänder,
raten, optiſch.n, phyſikali chen Bügelgeräte,
und ähnli Jnſtrumenten, Bürſtenbleche,

Biergiasdeckel, Bierkrugdeckel, Doſen aller Art,
Bierfghhähne, Eierbechervierſchankſäulen, Bierſyphons, Einrichtungsgegenſtände aus
Bierwärmer, Bierwärmerſtänder, Ställen,
Niloerrahmen.

Der Magiſtrat.

Haushaltungsgegenſtände aus Kupfer, Meſſing ind

ſpruchnahme des Reichsſchiedsgerichts für Kriegswirtſchaft
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